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Vorwort des Kommissionsvorsitzenden

Bürgerschaftliches, freiwilliges und ehrenamtliches Engagement sind unverzichtbar für

den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Mehr noch: Auch die Zukunftsfähigkeit unseres

Landes hängt davon ab, dass Bürgerinnen und Bürger Verantwortung für andere überneh-

men und dies nicht zuletzt als Ausdruck ihrer persönlichen Freiheit verstehen. Der Zusam-

menhang von Engagement und Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft bedeutet für den

Staat, vielfältige Möglichkeiten für Eigeninitiative, Mitgestaltung und Beteiligung für Bür-

gerinnen und Bürger aller Generationen zu eröffnen. 

Auf der Grundlage der Handlungsempfehlungen der Enquete Kommission des Deutschen

Bundestages „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ in der letzten Legislaturperi-

ode war es der Auftrag der Kommission, die gesetzlichen, individuellen und institutionellen

Rahmenbedingen für das bürgerschaftliche Engagement weiterzuentwickeln, „Impulse für

die Zivilgesellschaft“ zu geben, die die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger verstär-

ken. Ihre Empfehlungen zielen darauf ab, das gesellschaftliche Miteinander im Interesse

aller Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Insbesondere die freiwillige, zusätzliche Dienst-

leistung in sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Schulen und

Behinderteneinrichtungen aber auch in besonders belasteten Familien stärkt wesentlich

das Miteinander und das Füreinander in der Gesellschaft und entlastet diejenigen, die

ansonsten oftmals überfordert wären.

Dabei hat die Kommission berücksichtigt, dass freiwilliges Engagement in jungen Jahren

Berufsentscheidungen junger Frauen und Männer beeinflussen kann. Wir brauchen gerade

auch in Zukunft qualifizierte junge Menschen, die sich entscheiden, soziale Berufe zu

ergreifen. Daher erscheint es der Kommission wichtig, dass freiwilliges, bürgerschaftliches

Engagement schon in der Schulzeit eingeübt und damit die Engagementbereitschaft und

das Interesse an einem sozialen Beruf frühzeitig gefördert werden. 

Die Kommission will auf keinen Fall eine „Verstaatlichung“ des bürgerschaftlichen und frei-

willigen Engagements. Es geht ihr auch nicht um die Sicherstellung einer umfassenden

staatlichen Versorgung durch Dienstleistungen von Bürgerinnen und Bürgern. Vielmehr

geht es um eine Stärkung der Mitverantwortung der Bürgerinnen und Bürger für Staat und

Gesellschaft, um erfahrbar gelebte und persönlich praktizierte Solidarität unter Beachtung

auch des Subsidiaritätsprinzips und der Verantwortung der Freien Wohlfahrtspflege. Auch

zukünftig darf der Staat daher weder die ausschließliche soziale Verantwortung alleine

übernehmen noch sich vor seiner Verantwortung für die Schwachen in unserer Gesellschaft

drücken. 

Angesichts des demografischen Wandels und der Diskussion über ein mögliches Ende der

allgemeinen Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes ist es deshalb jetzt notwendig,

gemeinsam Möglichkeiten aufzuzeigen, wie heute noch von Zivildienstleistenden wahrge-

nommene Aufgaben durch andere Formen von Dienstleistungen aufrechterhalten werden

könnten. Die Kommission hat Handlungsempfehlungen formuliert, aus denen die Instru-

mente für die zukünftigen Anforderungen entwickelt werden können.
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Ein verteidigungspolitisch vorgegebener Strukturwandel von Pflicht- zu Freiwilligendiens-

ten erscheint heute denkbar, aus demografischer Sicht möglicherweise erforderlich. Diese

Freiwilligendienste wären gesellschaftspolitisch jedenfalls begrüßenswert, nicht zuletzt,

weil Frauen und Männer in Freiwilligendiensten unter gleichen Rahmenbedingungen

soziales Engagement zeigen und damit in gleicher Weise an der Förderung und Weiterent-

wicklung der Zivilgesellschaft partizipieren können.

Freiwilliges soziales Engagement ist eine genuine Aufgabe der Zivilgesellschaft, keine staat-

liche Aufgabe. Aber: weil bürgerschaftliches, freiwilliges Engagement für den Zusammen-

halt in unserer Gesellschaft unverzichtbar ist, sind Bund, Länder und Gemeinden ebenso

wie der 2. und 3. Sektor in der Pflicht, förderliche Rahmenbedingungen zu gestalten, sei es

in finanzieller Hinsicht, sei es als Gesetzgeber. Ich bin überzeugt, dass die Kommissionsmit-

glieder dieser gemeinsamen Verpflichtung auch bei der Umsetzung ihrer Empfehlungen in

ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen nachkommen werden.

Mein Dank gilt allen Kommissionsmitgliedern für die engagierte, konstruktive und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit, ohne die dieser Bericht in der Kürze der Zeit nicht hätte erstellt

werden können. In einer fraktionsübergreifenden Parlamentariergruppe wurde die Arbeit

der Kommission konstruktiv begleitet. Allen beteiligten Parlamentarierinnen und Parla-

mentariern sei dafür herzlich gedankt. In meinen Dank schließe ich auch alle Mitglieder der

zwei Arbeitsgruppen und elf Unterarbeitsgruppen unserer Kommission ein. Und schließlich

geht ein herzlicher Dank an die Projektgruppe, ohne deren unterstützendes Engagement

dieser Bericht nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. 

Berlin, den 15. Januar 2004

Peter Ruhenstroth-Bauer

Staatssekretär im Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
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Vorbemerkungen zur gesellschaftspolitischen 
Bedeutung von Pflicht- und Freiwilligendiensten

Junge Menschen im freiwilligen sozialen Jahr, im freiwilligen ökologischen Jahr und im

Zivildienst leisten ebenso wie die Wehrdienstleistenden einen wichtigen sozial- und gesell-

schaftspolitischen Beitrag. Diejenigen, die einen solchen Dienst ableisten, gehören der jün-

geren Generation an. Es sind junge Männer und Frauen. Auf sie beziehen sich die nachfol-

genden Empfehlungen unter Ziffern 1 bis 11. Hierbei hat die Kommission den Versuch

unternommen, Freiwilligen- und Pflichtdienstleistende, d. h. Frauen und Männer, bei allen

Unterschieden der Dienste im Detail wegen deren gleicher gesellschaftlicher Wertigkeit

auch in diesen Empfehlungen bei gleichen Fragestellungen gleich zu behandeln. Hierfür

war es notwendig, das Wesentliche in den Berichten der beiden Kommissionsarbeitsgrup-

pen herauszukristallisieren, zu verallgemeinern und zusammenzufassen. Empfehlungen,

die in der zuständigen Arbeitsgruppe der Kommission nicht von allen Mitgliedern getragen

werden konnten, wurden ausgeklammert, weil sie nicht den erforderlichen breiten gesell-

schaftlichen Konsens erwarten lassen, der zu ihrer Umsetzung erforderlich wäre. Dieser

wird nicht zuletzt von der gegenwärtigen Lage der Haushalte in Bund, Ländern und

Gemeinden maßgeblich beeinflusst. Empfehlungen, die schon aus Finanzierungsgründen

gegenwärtig nicht umsetzbar erscheinen, mussten daher zurückgestellt werden.

Bei Prüfung und Umsetzung aller nachfolgenden Empfehlungen ist neben der Beachtung

der föderalen Ordnung und des sozialrechtlichen Subsidiaritätsprinzips auch das verfas-

sungsrechtliche Gebot der Gleichstellung von Frauen und Männern besonders zu beachten,

z.B. in der Weise, dass neue Regelungen für den Zivildienst nicht zur faktischen Benachteili-

gung junger Frauen in Freiwilligendiensten führen und dass bestehende faktische Benach-

teiligungen abgebaut werden. Ebenso müssen die Empfehlungen zu Schutz und sozialer

Sicherung in „neuen“ Freiwilligendiensten1 ohne ungewollte mittelbare Diskriminierungen

von Frauen oder Männern umgesetzt werden. In der Kürze der zur Verfügung stehenden

Zeit waren konkrete Vorgaben bei der Formulierung der Empfehlungen nicht im gebote-

nen Umfang möglich.

Vorbemerkungen zur gesellschaftspolitischen Bedeutung von Pflicht- und
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I. 
Empfehlungen der Kommission für 
die weitere Entwicklung von 
Freiwilligendiensten und Zivildienst
in Deutschland2

Allgemeine Wehrpfl icht,  al lgemeine Dienstpfl icht und Zivi lgesel lschaf t

1. Die Kommission hatte bei ihrer Einsetzung weder Auftrag noch Anlass, die Empfehlungen

der Kommission „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“ (Weizsäcker-Kom-

mission) vom 23. Mai 20003 zur Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und damit zur

Beibehaltung von Grundwehr- und Zivildienst nochmals zu überprüfen. Die Einführung

einer allgemeinen Dienstpflicht anstelle der Wehrpflicht durch Verfassungsänderung bzw.

die Einbeziehung junger Frauen in die allgemeine Wehrpflicht hält die Kommission nicht

nur für völkerrechtswidrig4, sondern für einen grundsätzlich falschen Weg, Eigeninitiative,

Mitgestaltung und Beteiligung aller Altersgruppen in der Zivilgesellschaft zu fördern5.

Gleichbehandlung von Zivi ldienstleistenden mit  Grundwehrdienst-

leistenden

2. Zur Gleichbehandlung von Zivildienst- mit Grundwehrdienstleistenden sollte von der

nach Artikel 12a Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gegebenen Möglichkeit einer gleichen Dienst-

dauer Gebrauch gemacht werden. Soweit nachfolgend vorgeschlagene strukturelle Verän-

derungen Zivildienstleistende gegenüber Grundwehrdienstleistenden bevorzugen wür-

den, ist ein Ausgleich herzustellen. Zur Lösung von Problemen, die sich aus der

empfohlenen Angleichung der Zivildienstdauer an die Dauer des Grundwehrdienstes und

ggf. weiteren Verkürzungen in bestimmten Einsatzbereichen, insbesondere bei der Indivi-

duellen Schwerstbehindertenbetreuung und der Individuellen Schwerstbehindertenbe-

treuung von Kindern ergeben können, sollte nochmals die rechtliche Möglichkeit eines frei-

willig verlängerten Zivildienstes geprüft werden. Im Übrigen sollten die gesetzlichen

Voraussetzungen für Vor- und Nachpraktika, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bzw.

Freiwilligendienst in derselben Einsatzstelle vor und nach dem Zivildienst geschaffen bzw.

klargestellt werden. Denn die Arbeitsgruppe „Zivildienst unter neuen Rahmenbedingun-

gen“ hat festgestellt, dass Planungssicherheit für die anerkannten Kriegsdienstverweigerer

ebenso wie für die Beschäftigungsstellen ein wesentliches und unabdingbares Element für

einen erfolgreichen und sinnvollen Dienst ist und die Kontinuität in der Stellenbesetzung

von existenzieller Bedeutung. Je kürzer der Dienst ist, desto schwieriger werden Organisati-

Empfehlungen der Kommission für die weitere Entwicklung von
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2 Grundlage der Empfehlungen waren die Endberichte der beiden Kommissions-Arbeitsgruppen (s. Anhang A)
sowie Hinweise aus der Parlamentarischen Begleitgruppe in ihrer Sitzung am 26. 11. 2003.

3 Zusammenfassung siehe Anhang C und den Bericht unter http://www.bundeswehr.de/pic/pdf/00_bericht_
kommission.pdf

4 Siehe dazu auch die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vom 15. August
2003 im Anhang D.

5 So schon die Arbeitsgruppe „Zukunft des Zivildienstes“, siehe die Zusammenfassung im Anhang C und den
Bericht unter http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=2788.html

http://www.bundeswehr.de/pic/pdf/00_bericht_kommission.pdf
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=2788.html


on und Aufrechterhaltung von Tätigkeitsbereichen wie den oben genannten in seinem

organisatorischen Rahmen.6

Freiwil l igendienste,  Zivi ldienst  und Arbeit smarkt 

3. Insbesondere im Hinblick auf die sich u. a. in Umsetzung der Empfehlungen der Kommis-

sionen „Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (Hartz-Kommission)7 und „Nachhal-

tigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme“ (Rürup-Kommission)8 voraus-

sichtlich ändernden Arbeitsmarktverhältnisse, aber auch im Hinblick auf die weitere

demographische Entwicklung muss der Einsatz von Freiwilligen und Zivildienstleistenden

weiterhin arbeitsmarkneutral erfolgen. Insoweit sollten Einsatzbereiche regelmäßig auf

ihre Arbeitsmarktneutralität hin überprüft werden.

Zivi ldienst,  Freiwil l igendienste,  Schule und Ausbi ldung

4. An der bisherigen Einsatzplanung für Zivildienstleistende einschließlich der Einverständnis-

erklärungen zwischen Zivildienstleistenden und Einsatzstellen sollte weiterhin festgehalten

werden. Sie beinhalten ein den Zivildienst kennzeichnendes Element wechselseitigen Konsen-

ses. Gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz (KMK), dem Bundesministerium für Bildung

und Forschung (BMBF) und den weiteren fachlich zuständigen Stellen in Bund und Ländern

sollten Möglichkeiten geprüft werden, Studien- und Ausbildungsbeginn mit den Lebenspla-

nungen der Betroffenen noch kompatibler zu gestalten (z. B. durch frühere Entlassung aus der

Schule nach erfolgreicher Abiturprüfung, erweiterte Möglichkeiten zum Studienbeginn auch

im Sommersemester sowie flexiblere Möglichkeiten zum Ausbildungsbeginn). 

Ent wicklung einer Kultur  selbst verständlicher Freiwil l igkeit

5. Für den Fall einer künftigen politischen Mehrheitsentscheidung zur Abschaffung der all-

gemeinen Wehrpflicht empfiehlt die Kommission einen Strukturwandel verbunden mit 

der Entwicklung einer Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit unter gleichrangiger Ein-

bindung des „klassischen“ Vereins- und Verbandslebens. Zur Ermöglichung des Struktur-

wandels rät die Kommission zur vorsorglichen nochmaligen Prüfung der verfassungsrecht-

lichen Zulässigkeit eines übergangsweisen „Auswahl-Wehrdienstes“ sowie eines „Auswahl-

Zivildienstes“ in sozial- und gesellschaftspolitisch besonders wichtigen Einsatzbereichen.

Dazu gehören – dem Zivildienst bislang fremde – Bedarfsfestlegungen und -berechnungen

zu den Einsatzbereichen, die bei der Vergabe der so genannten Kontingente prioritär

bedacht werden sollten (z. B. die Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung und die Indi-

viduelle Schwerstbehindertenbetreuung von Kindern). Berücksichtigt werden sollten insbe-

sondere Einsatzbereiche, in denen Aufgaben/Aufgabenfelder nur durch Freiwilligendienste

bzw. bürgerschaftliches Engagement weiterhin abgedeckt werden können, um den Charak-

ter und die Kultur dieser Tätigkeiten zu erhalten. Die im Zivildienst- und im Wehrpflichtge-

setz genannten Dienste wie der Zivil- und Katastrophenschutz und der „Andere Dienst im

Ausland“ sollten in die Entwicklung einer Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit einbe-

zogen werden.

Empfehlungen der Kommission für die weitere Entwicklung von
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6 Siehe Abschlussbericht im Anhang A, Seite 55 ff.
7 http://www.bmwi.de/Redaktion/Inhalte/Downloads/br-moderne-dienstleistungen-am-arbeitsmarkt,

property=pdf.pdf
8 http://www.soziale-sicherungssysteme.de/download/PDFs/Bericht.pdf

http://www.soziale-sicherungssysteme.de/download/PDFs/Bericht.pdf
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Förderung der europäischen Integration

6. Junge Männer, die anerkannte Kriegsdienstverweigerer sind, sollten in gleicher Weise

wie junge Frauen die Möglichkeit haben, einen europäischen Freiwilligendienst zu leisten,

und zwar ohne zusätzlichen Zeitverlust durch Wehr- oder Zivildienst. Ggf. entgegenstehen-

de europäische Förderrichtlinien9 bedürfen der Überprüfung.

Lerndienst

7. Die Kommission begrüßt die zu Beginn dieser Legislaturperiode von den Regierungspar-

teien getroffene Vereinbarung, auch den Zivildienst zukünftig stärker als qualifizierenden

Lerndienst auszugestalten.10 Sie betont, dass Zivil- wie Wehrdienst schon bisher maßgeblich

zur Ausbildung des Gemeinsinns in der Gesellschaft beigetragen haben. Die Kommission

empfiehlt zu prüfen, ob ein Strukturwandel vom Pflichtdienst zum Freiwilligendienst auch

durch eine Annäherung der Lerninhalte beider Arten von Diensten begleitet werden kann.

Ebenso wie bei den Freiwilligendiensten sollten auch beim Zivildienst fachliche Einweisung,

fachbezogene Einführung, Begleitung, Reflexion und Supervision sowie ehrenamtliches

Mentoring eng mit den konkreten Tätigkeitsbereichen verbunden werden, ohne dass dies

zu einer weiteren Verkürzung der eigentlichen Einsatzzeiten führt.

8. Lernziele und curriculare Ausgestaltung der Tätigkeitsfelder sollten bei beiden Arten von

Diensten so aufeinander bezogen sein, dass sie eine Qualifizierung mit entsprechender

Dokumentation erlauben. Auf der Grundlage der positiven Erfahrungen z.B. im Rettungs-

dienst sollten weitere Möglichkeiten auch einer gemeinsamen fachlichen Schulung und

Begleitung von Zivildienstleistenden und Freiwilligen, die in denselben Tätigkeitsfeldern

eingesetzt sind, geprüft werden. Empfohlen wird außerdem zu prüfen, ob der Dienst mit

berufsqualifizierenden Elementen in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen angereichert wer-

den kann, die das Ausstellen eines Zertifikats/qualifizierten Dienstzeugnisses erlauben. 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die Ableistung des Zivildienstes oder eines Freiwil-

ligendienstes wie im Rettungsdienst auch im Pflegebereich bei entsprechender Zertifizie-

rung im Rahmen einschlägiger späterer Ausbildungen angemessen anerkannt werden

kann. 

9. Für Jugendfreiwilligendienste und Zivildienst wie Wehrdienst sollte weiterhin ein jeweils

spezifisches Bildungsangebot verbindlich sein. Die Qualifizierung sollte auch eine Reflexion

auf die Zivilgesellschaft und das „Nachhaltige“ des Dienstes beinhalten sowie die Rolle der

Engagierten gegenüber den Hauptamtlichen. Vor allem für Jugendliche sollte die Qualifi-

zierung auch eine lebens- und berufsorientierende Komponente enthalten. Die Anleitung

in den Einsatzstellen sowie begleitende altersangemessene Bildungsmaßnahmen innerhalb

und außerhalb von Seminaren der Träger/Einsatzstellen sollten auch den Gender-Aspekt

berücksichtigen.

Das Zertifikat/qualifizierte Dienstzeugnis sollte nicht nur der Nachweis einer ununterbro-

chenen Lebens- und Bildungsbiografie sein, sondern auch ein Tätigkeits- und Kompetenz-
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9 Beschluss Nr. 1031/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2000 zur Einführung des
JUGEND-Programms, s. Anhang E.

10 Koalitionsvertrag vom 16. Oktober 2002 Erneuerung – Gerechtigkeit – Nachhaltigkeit,
http://www.spd.de/servlet/PB/show/1023294/Koalitionsvertrag.pdf
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nachweis, der im beruflichen Rahmen eine Entscheidungsgrundlage bilden kann. Es sollte

neben den persönlichen Daten Angaben zu Zeitpunkt und Dauer des Dienstes, Träger/Ein-

satzstelle und konkretem Tätigkeitsfeld auch Angaben zu darüber hinausgehenden selbst-

ständig geplanten/durchgeführten Projekten, eingebrachten/erworbenen persönlichen,

fachlichen und Schlüsselkompetenzen, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen enthalten.

Schule

10. Allgemein bildende, berufliche Schulen, sonderpädagogische Einrichtungen für schwer-

und schwerstbehinderte Kinder, aber auch Schulungsstätten für Freiwillige und Zivildienst-

leistende sollten sowohl Bildungs- als ggf. auch Einsatzorte für nachhaltiges soziales Enga-

gement sein. Zivildienstleistende sind heute schon bzw. heute noch11 im Sonderschulbereich

eingesetzt. 

Schule sollte mehr noch als bisher als früher Lern- und Einübungsort bürgerschaftlichen

Engagements, aber auch als möglicher Ort für ein Miteinander der Generationen zum

wechselseitigen Nutzen begriffen werden: Ebenso wie aus der Schule heraus z. B. Einsätze

und Projekte in Seniorenheimen organisiert werden können, können Seniorinnen und Seni-

oren sowie engagierte Menschen im mittleren Lebensalter Schulen (z. B. in der Schulbiblio-

thek), Schülerinnen und Schülern (z. B. nachmittags in Grundschulen oder in Betreuungs-

angeboten freier Träger der Jugendhilfe) zur Seite stehen. 

Anerkennung der Dienste junger Menschen

11. Für beide Dienstarten sollte eine über den bloßen Nachteilsausgleich hinausgehende

neue Anerkennungskultur entwickelt werden. Dazu gehören die Möglichkeiten der Ein-

führung eines Bonussystems bei Studienplatz- und Ausbildungsplatzvergabe, aber auch die

Anerkennung geleisteter Dienste bei Bewerbungen und beruflichem Aufstieg in der Privat-

wirtschaft sowie die Berücksichtigung der bei der Ableistung sozialer Dienste gewonnenen

Erfahrungen und Kenntnisse bei Einstellungen und Beförderungen im öffentlichen Dienst,

soweit diese für die Ausübung der Tätigkeit in dem jeweiligen Bereich von Bedeutung sind.

Für Zivildienstleistende (und Grundwehrdienstleistende) gilt dies entsprechend den Emp-

fehlungen der Kommission „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“12 insbe-

sondere im Falle eines übergangsweisen „Auswahl-Wehr- oder Zivildienstes“. 

Neues Freiwil l igendienstemodell

12. Die Empfehlungen unter Ziffern 12 bis 18 sind ein Versuch der Skizzierung eines neuen

generationsübergreifenden Freiwilligendienstemodells, welches vor seiner eventuellen

gesetzlichen Regelung noch der Differenzierung und Erprobung in der Praxis bedarf. 

In Anbetracht der demographischen Entwicklung, der Lebenserfahrung und der besonde-

ren Potenziale der älteren Generation wird empfohlen, bei den neuen Freiwilligendiensten

auch der Zielgruppe der älteren Menschen besondere Beachtung zu schenken. Es wird

angeregt zu prüfen, ob ein freiwilliges Engagement von und für Seniorinnen und Senioren

auch außerhalb ihrer Familien besonders gefördert werden sollte.13
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Unter Einbindung des klassischen Vereins- und Verbandslebens in die Entwicklung des neu-

en Modells sollten Freiwilligendienste generell künftig für alle Altersgruppen, für Frauen

und Männer in der Erwerbs- wie in der Familienphase sowie generationsübergreifend ange-

boten werden, nicht zuletzt zur Ermöglichung eines neuen Miteinanders der Generationen.

Flexibi l is ierung der Freiwil l igendienste und Einsät ze

13. Die so definierten neuen generationsübergreifenden Freiwilligendienste müssen zeitlich

wie inhaltlich flexibel für engagementbereite Menschen in ihren unterschiedlichen Lebens-

phasen gestaltet sein und zugleich die Interessen der Organisationen und Einrichtungen

hinsichtlich Planbarkeit und Verbindlichkeit der Einsätze berücksichtigen. Um dem spezifi-

schen Bildungsanspruch der Träger wie der Freiwilligen gerecht zu werden, erscheint eine

Mindestdauer erforderlich, aus arbeitsmarktpolitischen Erwägungen kann auch eine

Höchstdauer sinnvoll sein. (Unabhängig davon sind Gesamtumfang und Dauer ihrer finan-

ziellen Förderung.) Generationsübergreifende Freiwilligendienste sollten länger dauern

können als ein Jahr, in Vollzeit ausgeübt werden oder mit wenigen Stunden Zeiteinsatz in

der Woche Beruf und Familie begleitend. In der Regel sollte eine Mindestdauer von drei

zusammenhängenden Monaten mit mindestens 20 Wochenstunden und eine Höchstdauer

von bis zu 24 Monaten bei Diensten im In- und Ausland eingehalten werden. Bei berufsbe-

gleitenden Formen sollte jedenfalls eine entsprechende zeitliche Mindestanforderung fest-

gelegt werden.

Aufgabenfelder

14. Die Aufgabenfelder sollten grundsätzlich nicht begrenzt, die Tätigkeiten selbst aber

immer komplementär sein. Sie können weder Erwerbsarbeit noch schulische oder berufliche

Bildung ersetzen. Neben den „klassischen“ Bereichen des Sozialen, des Umweltschutzes, der

Friedens- und Versöhnungsarbeit, des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Jugendarbeit in

Kultur und Sport sowie der Entwicklungszusammenarbeit sollten prioritäre Aufgabenfelder

Familien in lokalen Netzen, Kinderbetreuung, Schule, Migration, Selbsthilfe, Pflege und die

Betreuung Behinderter, aber auch Projekte, Initiativen und Netzwerke der Engagementför-

derung sein. Diese Aufgabenfelder bieten spezifische Lebens- und Erfahrungskontexte. Fami-

lie und Schulen führen frühzeitig an bürgerschaftliches Engagement heran.

Trägerstrukturen neuer generationsübergreifender Freiwil l igendienste

15. Anbieter von Freiwilligendiensten sollten öffentliche und freie Träger sowie gemeinwe-

senbezogene Unternehmen sein. Oberhalb des zweiseitigen Verhältnisses zwischen der Ein-

satzstelle und ihren Freiwilligen, das den konkreten Dienstalltag bestimmt, bilden die Trä-

ger eine dritte Ebene, auf der Aufgaben wie die nachfolgenden wahrgenommen werden,

die die Einsatzstellen selbst je nach Größe und sonstigen Rahmenbedingungen regelmäßig

überfordern dürften: 

Information und Beratung, Auswahl von Projekten und geeigneten Einsatzstellen, Gewin-

nung von Freiwilligen und neuen Zielgruppen, Unterstützung beim Konfliktmanagement,

Setzung/Kontrolle von Mindeststandards, Qualitätssicherung und Zertifizierung, Bildungs-,

Fortbildungs- und Begleitungsangebote, angemessene Absicherung der Freiwilligen, Ver-

netzung von Trägern und Einsatzstellen, Öffnung der Organisation für andere gesellschaft-

liche Bereiche, Aufbau von Partizipationsstrukturen, Förderung des intergenerationellen
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Austauschs und des internationalen, insbesondere des europäischen Dialogs, Schaffung von

Übergängen zwischen generationsübergreifenden Freiwilligendiensten und anderen For-

men bürgerschaftlichen Engagements.

Alle oder einzelne der beschriebenen Aufgaben können auch von anderen übergeordneten

Organisationsformen, z. B. Trägerverbünden, im zu definierenden Ausnahmefall von beson-

ders geeigneten Einsatzstellen selbst wahrgenommen werden. 

Neben bundesweit etablierten Trägern/Einsatzstellen sollten vermehrt Organisationen auf

der regionalen und lokalen Ebene für die Durchführung generationsübergreifender Frei-

willigendienste gewonnen werden. Dies können auch lokale „klassische“ Vereine sein,

deren Vereinsarbeit durch die Einbindung in das neue Freiwilligenmodell ggf. neu belebt

werden könnte. Die anzuerkennenden Träger/Einsatzstellen sollten gemeinnützig sein,

eine klare Organisations- und Rechtsform haben und im gesellschaftlichen Raum verankert

sein. Sie müssen an Informations- und Austauschnetze angeschlossen und wirtschaftlich

stabil sowie zuverlässig sein. Unter den Gesichtspunkten von Subsidiarität und Bürokra-

tieabbau wird empfohlen zu prüfen, ob die Anerkennung in selbst organisierter Form erfol-

gen kann.

Schut z und soziale Sicherung bei  neuen Freiwil l igendiensten

16. Auch in neuen generationsübergreifenden Diensten dürfen Freiwillige durch ihr sozia-

les Engagement nicht selbst in sozialer Hinsicht schlechter gestellt werden, als sie ohne ihr

Engagement stünden (kein Verlust von Anwartschaften oder Schlechterstellungen beim

Kindergeld, Erziehungsgeld, Arbeitslosengeld, der Waisen- oder Hinterbliebenenrente). 

Der Schutz vor Krankheit, Unfall und Invalidität und der Schutz vor Haftpflichtschäden

(z. B. Schadenersatzverpflichtungen gegenüber betreuten Personen) ist je nach Lebens-,

Berufs- und Familienphase unterschiedlich zu gestalten. Auch für die neuen generations-

übergreifenden Freiwilligendienste sollte, soweit erforderlich und rechtlich möglich, Versi-

cherungsschutz über die gesetzliche Sozialversicherung gewährt werden, subisidiär über

Rahmenverträge der Bundesländer – was im Einzelfall zu prüfen ist – und der Träger der

Dienste oder der Einsatzstellen. Für berufsbegleitende neue Freiwilligendienste sollte

geprüft werden, inwieweit Elemente der gesetzlichen Schutzregelungen für bereits gere-

gelte berufsbegleitende Dienste übernommen werden könnten. 

Qualität ssicherung

17. Für die neuen generationsübergreifenden Freiwilligendienste sollen Träger und Einsatz-

stellen Qualitätsstandards und Verfahren zur Qualitätssicherung und kontinuierlichen

Qualitätsverbesserung entwickeln. Zur Qualifizierung der Freiwilligen gilt das unter Ziffer 7

bis 9 Empfohlene auch für die Freiwilligendienste von Menschen im mittleren Lebensalter

und älteren Menschen in dienst-, alters- und der Lebens- und Berufserfahrung angemesse-

ner Form.
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Neue Anerkennungskultur  für  generationsübergreifende Freiwil l igen-

dienste

18. Generationsübergreifende Freiwilligendienste sollten sowohl in immateriellen Formen

(z. B. durch Auszeichnungen und Ehrungen, Ehrenmitgliedschaften, Danksagungen, Gratu-

lationen zu persönlichen Anlässen, Ehemaligenarbeit, Akzeptanz und Unterstützung durch

Hauptamtliche, Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten) als auch durch geld-

werte und monetäre Formen (z. B. kostenlose Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Ver-

kehrsmittel, Freistellungen, Fort- und Weiterbildungsangebote, Aufwandsentschädigun-

gen, Beitragszahlungen zur Haftpflicht- und Unfallversicherung, Gratifikationen etc.) durch

Träger und Einsatzstellen besondere Anerkennung erfahren. Zur besonderen Anerkennung

sozialer Dienste junger Menschen siehe oben Ziffer 11.

Umset zung der Empfehlungen und Finanzierung

19. Gesetzliche Regelungen: 

Ein Teil der oben vorgeschlagenen Maßnahmen zu den Pflicht- und Freiwilligendiensten für

die jüngere Generation (z. B. die Angleichung der Dauer des Zivildienstes an die Dauer des

Wehrdienstes, Nichtheranziehung von Freiwilligen, die einen Europäischen Freiwilligen-

dienst leisten, Zulässigkeit von Vorpraktika/geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen in der

späteren Einsatzstelle, Anerkennung und Zertifizierung) erfordern ergänzende oder klarstel-

lende gesetzliche Regelungen. Änderungen des Zivildienstgesetzes und notwendige Folgeän-

derungen sollten nach Möglichkeit noch in dieser Legislaturperiode erfolgen. Für eventuelle

Anpassungen der Gesetze zum freiwilligen sozialen und ökologischen Jahr sollten die Ergeb-

nisse der Evaluierung der letzten Änderungen abgewartet werden. Soweit möglich sollte die

Evaluierung auch die Empfehlungen dieser Kommission zu den neuen generationsübergrei-

fenden Freiwilligendiensten in den Blick nehmen. Welcher Rahmen für die neuen generati-

onsübergreifenden Freiwilligendienste angemessen und erforderlich ist, sollte in einem oder

mehreren Modellvorhaben unter finanzieller Beteiligung aller Interessierten geprüft werden. 

20. Finanzierung:

Bürgerschaftliches Engagement und seine Finanzierung sind eine gesellschaftliche Aufga-

be. Bund, Länder und Gemeinden wie auch der 2. und 3. Sektor sind in der gesellschaftlichen

Verantwortung, förderliche Rahmenbedingungen zur Stärkung der Bürgergesellschaft zu

schaffen. Auf Bundesebene haben sich die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag vom 

16. Oktober 2002 ausdrücklich verpflichtet, auf der Grundlage der Handlungsempfehlun-

gen der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ der letzten

Legislaturperiode den Rahmen für Freiwilligendienste ggf. weiter zu entwickeln und weite-

re Initiativen zur Verbesserung des gesellschaftlichen Engagements zu starten.14 Die (Ko-)

Finanzierung solcher Initiativen kann wie bisher über Förderpläne/Förderrichtlinien erfol-

gen. Als Finanzierungsgrundlage sollten auch Möglichkeiten von Schwerpunktsetzungen

in geeigneten laufenden Programmen mit Bezügen zur Zivilgesellschaft, Freiwilligendiens-

ten und Freiwilligenkorps geprüft werden. Eine von breiten gesellschaftlichen Kräften

getragene „Stiftung für Freiwilligendienste“ könnte Bürgerinnen und Bürgern, die nicht

selbst in Freiwilligendiensten mitwirken können oder wollen, die Möglichkeit eines zumin-

dest finanziellen Engagements eröffnen. 
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II.
Die gesellschaftliche Lage in Deutsch-
land zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

Zur Begründung ihrer vorstehenden Empfehlungen verweist die Kommission auf folgende

gesellschaftspolitische Situation:

Demographische Entwicklung

21. Mit den Prognosen zur demographischen Entwicklung bis einschließlich 2050 und ihren

sozialpolitischen Konsequenzen haben sich zuletzt die von der Bundesregierung eingesetz-

te unabhängige Kommission „Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungs-

systeme“ (Rürup-Kommission)15 sowie die vom Bundesvorstand der CDU eingesetzte Kom-

mission „Soziale Sicherheit“ (Herzog-Kommission)16 eingehend auseinander gesetzt. 

22. Nach der mittleren Variante der jüngsten Bevölkerungsvorausberechnung des Statisti-

schen Bundesamtes17 wird die Bevölkerungszahl ab dem Jahr 2013 zurückgehen und bis zum

Jahr 2050 auf das Niveau des Jahres 1963 (gut 75 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner)

sinken. Gleichzeitig wird sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen älteren und jüngeren

Menschen erheblich verschieben: 2050 wird die Hälfte der Bevölkerung älter als 48 Jahre

und ein Drittel 60 Jahre oder älter sein. Bis 2050 wird die Zahl der unter 20-Jährigen von

aktuell 17 Millionen (21 % der Bevölkerung) auf 12 Millionen (16 %) zurückgehen. Die Gruppe

der mindestens 60-Jährigen wird mehr als doppelt so groß sein (28 Millionen bzw. 37 %).

80 Jahre oder älter werden im Jahr 2050 9,1 Millionen Personen und damit 12 % der Bevölke-

rung sein (2001: 3,2 Millionen bzw. 3,9 %). Die Alterspyramide, die den Aufbau der Bevölke-

rung nach Alter und Geschlecht abbildet, wird auf den Kopf gestellt werden. 

23. Diese Entwicklung wird nicht erst in 50 Jahren zu Problemen führen, sondern bereits in

den nächsten beiden Jahrzehnten eine Herausforderung darstellen, insbesondere für die

sozialen Sicherungssysteme. Mit der Alterung der Gesellschaft wird nicht nur die Zahl der

Hilfebedürftigen zunehmen, sondern gleichzeitig die Finanzierbarkeit bislang selbstver-

ständlicher Leistungen – auch der Leistungen, die heute noch über Zivildienst und Freiwilli-

gendienste abgedeckt werden – mehr und mehr infrage gestellt werden. 

Bei den sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden sich Freiwilli-

gendienste und Zivildienst als Bereiche, in denen junge Männer und Frauen eingesetzt sind,

nicht mehr so weiter entwickeln können wie bisher.
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24. Für den Zivildienst ist aufgrund der demographischen Veränderungen schon in den Jah-

ren 2008–2012 mit einem Einbruch der Zahl der Kriegsdienstverweigerer bzw. der Zivil-

dienstleistenden zu rechnen. Während das Potenzial hier sinken wird, nimmt der Bedarf an

Pflege- und Betreuungsleistungen wie auch der sonderpädagogische Förderbedarf bei Kin-

dern umgekehrt proportional zu.18 Gleichzeitig wird der Arbeitsmarkt jede qualifizierte

Arbeitskraft brauchen, insbesondere auch junge Männer und Frauen. Diese gesellschaftli-

che Entwicklung wird die politische Diskussion um die Abschaffung der Wehrpflicht und

den schon im Jahr 2000 von der Kommission „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bun-

deswehr“ (Weizsäcker-Kommission) empfohlenen sog. Auswahl-Wehrdienst19 immer wie-

der neu beleben. Damit stehen auch die Dienstleistungen von mehr als 110.000 Zivildienst-

leistenden pro Jahr zumindest nicht mehr in dieser Zahl zur Verfügung.

25. Bei den Freiwilligendiensten wird die nach wie vor noch primäre Zielgruppe der jungen

Frauen und Männer in den nächsten Jahren mehr in den Hintergrund treten. Prinzipiell alle

Altersgruppen müssen dann Zielgruppen für Freiwilligendienste werden, wenn Freiwilli-

gendienste eine Zukunft haben wollen und wenn die bislang von Zivildienstleistenden

erbrachten zusätzlichen Dienstleistungen auch bei einer Abschaffung der Wehrpflicht auf-

rechterhalten bleiben sollen. Prototypen werden möglicherweise nicht mehr einjährige

Freiwilligendienste vor Eintritt in das Berufsleben sein, sondern zeitlich flexiblere berufsbe-

gleitende Dienste und Einsätze, wie es sie heute schon im Bereich des Zivil- und Katastro-

phenschutzes gibt, sowie Dienste und Einsätze nach Beendigung des Erwerbslebens nach

Art der Senior Expert Services20. 

Die Entwicklung der Streitkräftestruktur

26. Entsprechend der Koalitionsvereinbarung von SPD und Bündnis90/DIE GRÜNEN vom 

16. Oktober 200221 soll die Wehrverfassung mit Blick auf die künftigen Strukturen der Bun-

deswehr schon bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode, d. h. bis Ende 2006, überprüft

werden. Von einer eventuellen Änderung der Streitkräftestruktur ist grundsätzlich auch der

Zivildienst betroffen, da er eine abhängige Variable des Wehrdienstes bzw. der Wehrpflicht

darstellt. 

In den von Bundesminister Dr. Struck am 21. Mai 2003 für seinen Geschäftsbereich erlasse-

nen Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR)22 ist festgeschrieben, dass die Wehrpflicht in

angepasster Form für die Einsatzbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der

Bundeswehr unabdingbar bleibt. Die VPR entsprechen der in der Koalitionsvereinbarung

festgeschriebenen Verpflichtung zur konsequenten Weiterentwicklung der Bundeswehrre-

form und zur Bestimmung des künftigen Aufgabenspektrums der Streitkräfte unter Berück-

sichtigung der sicherheitspolitischen Bedingungen und des Wandels zu einer Armee im

Einsatz. Durch sie wird nicht präjudiziert, was entsprechend der Koalitionsvereinbarung
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18 Bericht der Unterarbeitsgruppe 3 „Ausgestaltung des Zivildienstes“ vom 17. Oktober 2003, zusammengefasst im
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mit Blick auf die künftigen Strukturen der Bundeswehr und die Wehrverfassung überprüft

und letztlich von der Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages entschieden

werden muss.23 Aufgabe der Kommission war es aber, die möglichen politischen Entschei-

dungsalternativen (bei Beibehaltung der Wehrpflicht Anpassung der Dauer des Zivildiens-

tes an die Dauer des Wehrdienstes von 9 Monaten oder auch beider Verkürzung auf 

6 Monate oder darunter) bei ihren Empfehlungen zu berücksichtigen.24

Die politische Diskussion zur Angleichung der Dauer des Zivil-
dienstes an die Dauer des Wehrdienstes

27. Die Dauer des Zivildienstes – jeweils abhängig von der des Wehrdienstes – hat sich mehr-

fach geändert. So verlängerte sie sich in den Jahren zwischen 1961 und 1984 von 12 auf 

20 Monate. Seit 1990 wurde sie bis auf heute 10 Monate verkürzt. Seit 1984 ist der Zivildienst

länger als der Wehrdienst, was vom Bundesverfassungsgericht nicht als Verstoß gegen Arti-

kel 12a Abs. 2 Satz 2 GG25 angesehen wurde. Es hat die damals um ein Drittel längere Zivil-

dienstzeit als zulässig angesehen, weil die Vorschrift des Art. 12a Abs. 2 Satz 2 GG den Gesetz-

geber nicht verpflichte, innerhalb der rechtlich zulässigen Höchstdauer des Wehrdienstes

eine Zivildienstzeit vorzusehen, die genau der tatsächlichen Dauer des Wehrdienstes ent-

spricht. Die bewusste Inkaufnahme des gegenüber dem Grundwehrdienst um seinerzeit

fünf Monate längeren Zivildienstes sollte zudem als tragendes Indiz für das Vorliegen einer

Gewissensentscheidung im damals auf das schriftliche Verfahren umgestellten Anerken-

nungsverfahren gewertet werden.26 Heute, 20 Jahre später, wird die Frage der Zivildienst-

dauer und die Angleichung an die Dauer des Wehrdienstes erneut diskutiert. So heißt es 

auch in der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Bündnis 90/DIE GRUENEN vom 

16. Oktober 2002: „Die Bundesregierung wird sich weiterhin für die größtmögliche Gerech-

tigkeit und Gleichbehandlung zwischen Wehr- und Zivildienstleistenden einsetzen (und sich

bemühen, die Anzahl der Zivildienstplätze dem Wehrdienst anzugleichen).“27 Im Hinblick

auf Organisation und Durchführung sowie die im Koalitionsvertrag 2002 ebenfalls festgeleg-

te stärkere Ausrichtung des Zivildienstes als Lerndienst stehen die Dienststellen des Zivildiens-

tes damit vor der großen Herausforderung, den Dienst weiterhin sinnvoll zu gestalten. 

Die politische Diskussion zur Einführung einer allgemeinen
Dienstpflicht

28. Alle Deutschen genießen nach dem Grundgesetz Berufsfreiheit (Artikel 12 Abs. 1). Als

Pflichtdienste ausdrücklich zulässig sind u. a. Wehrdienst und bestimmte Ersatzdienste wie

der Zivildienst (Artikel 12 a GG). Neue allgemeine Dienstpflichten dürfen nach deutschem

Verfassungs- sowie internationalem Recht28 nicht eingeführt werden. Eine Grundgesetzän-

derung würde die völkerrechtliche Unzulässigkeit der Einführung einer allgemeinen
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23 Bericht der Unterarbeitsgruppe 1 „Bedarf an Zivildienstleistenden und Wehrgerechtigkeit“ vom 
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Dienstpflicht nicht beseitigen. In einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des

Deutschen Bundestages vom 15. August 2003 heißt es zusammenfassend:

„Eine allgemeine Dienstpflicht für junge Frauen und Männer, z. B. durch Erstreckung der

Wehrdienstpflichtigkeit auf Frauen oder die Einführung einer Pflicht zur Ableistung eines

sozialen oder ökologischen Jahres für Männer und Frauen, könnte nur nach einer vorange-

gangenen Verfassungsänderung eingeführt werden. Einer Einführung durch einfaches

Gesetz stehen die Art. 12 Abs. 2 GG und Art. 12a GG entgegen. 

Mit der Einführung eines ökologischen oder sozialen Jahres, soweit sich dieses nicht auf Situa-

tionen beschränkt, in denen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft durch Notstände oder

Katastrophen bedroht wird, würde die Bundesrepublik jedoch gegen ihre völkerrechtlichen

Verpflichtungen aus Art. 4 Abs. 2 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-

freiheiten (EMRK) und aus Art. 8 Abs. 3 a.) des Internationalen Paktes über bürgerliche und

politische Rechte (IPbürgR) verstoßen. Im Einklang mit diesen Verträgen stünde lediglich eine

Einführung der Wehrpflicht einschließlich Wehrersatzpflicht für Frauen und Männer.“29

Zu ergänzen ist:

Die Einführung der Wehrpflicht auch für junge Frauen steht in einer Zeit, in der die

grundsätzliche Abschaffung der Wehrpflicht ernsthaft diskutiert wird, außerhalb jeder poli-

tischen Diskussion. Die Wehrpflicht für Frauen in der Hoffnung einzuführen, dass Frauen

mehrheitlich den Kriegsdienst verweigern und dann zu einem Ersatzdienst eingezogen

werden könnten, wäre eine offensichtliche unzulässige Umgehung der in der Ausarbeitung

genannten völkerrechtlichen Verpflichtungen.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern

29. Obwohl Pflichtdienst ausschließlich für Männer, hat der Zivildienst auch einen gleichstel-

lungspolitisch begrüßenswerten Effekt: Ebenso wie junge Frauen seit Januar 2001 mit der Öff-

nung der Streitkräfte in bisher traditionell Männern vorbehaltenen Einsätzen als Berufssolda-

tinnen und Soldatinnen auf Zeit ihren Dienst leisten können30, sind umgekehrt im Zivildienst

schon seit über 40 Jahren junge Männer in Bereichen tätig, die traditionell als typische Frauen-

bereiche angesehen werden.31 Gleichstellungspolitisch zu begrüßen ist auch, dass die gesetz-

lich geregelten Freiwilligendienste freiwilliges soziales Jahr (FSJ) und freiwilliges ökologisches

Jahr (FÖJ) mit ihren enorm hohen Frauenanteilen in jüngster Zeit zunehmend von jungen

Männern nachgefragt werden, wenn auch in Wahrnehmung der neu geschaffenen Möglich-

keit, dadurch ihre Wehrpflicht erfüllen zu können. Gleichstellungspolitisch unbefriedigend ist

wiederum der Nebeneffekt dieser Entwicklung, dass nämlich junge Frauen zunehmend

Schwierigkeiten haben, einen Freiwilligenplatz zu finden. Denn nur die in Umsetzung des

neuen § 14c Zivildienstgesetz (ZDG) geschaffenen zusätzlichen Plätze für anerkannte Kriegs-

dienstverweigerer werden vom Bund in hohem Maße finanziell bezuschusst.32
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Bei ihren Empfehlungen, die die Kommission zur weiteren Entwicklung von Freiwilligendien-

sten und Zivildienst mit diesem Bericht abgibt, hat sich die Kommission bemüht, trotz der Kürze

der zur Verfügung stehenden Zeit auch deren Auswirkungen auf Frauen und Männer mit zu

betrachten und zur Gleichstellung von Frauen und Männern beizutragen, auch wenn sich diese

Forderung beim Zivildienst und der gegebenen Verfassungslage a priori nicht erfüllen lässt.

Insbesondere bei der Bewertung und Umsetzung der Kommissionsempfehlungen zur Gestal-

tung der generationsübergreifenden Freiwilligendienste wird es darauf ankommen, das Gebot

der Gleichstellung von Frauen und Männern und des Abbaus sowie der Prävention von mittel-

baren und unmittelbaren Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts zu beachten.

Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste33

30. Freiwilligendienste stellen eine besondere Form bürgerschaftlichen Engagements dar.

Eine Gesellschaft, die der Leitidee der Zivilgesellschaft verpflichtet ist, stützt sich auf bürger-

schaftliches Engagement und eröffnet Möglichkeiten für Eigeninitiative, Mitgestaltung und

Beteiligung.

Bürgerschaftliches Engagement ist:

❙  freiwillig,

❙  nicht auf materiellen Gewinn gerichtet,

❙  gemeinwohlorientiert,

❙  öffentlich bzw. findet im öffentlichen Raum statt und

❙  wird in der Regel gemeinschaftlich/kooperativ ausgeübt.34

Bürgerschaftliches Engagement erzeugt:

❙  soziales Kapital

Gesellschaften sind für ihren Zusammenhalt auf Vertrauen, Solidarität und Bereitschaft zur

Zusammenarbeit angewiesen – in der Forschung wird dies als „soziales Kapital“ bezeichnet. In

pluralistischen, heterogenen Gesellschaften trägt soziales Kapital auch dazu bei, die Unterschie-

de zwischen Bevölkerungsgruppen zu überbrücken und Konflikte auf eine Weise auszutragen,

die den Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft nicht gefährdet. Bürgerschaftliches Engage-

ment trägt in hohem Maße dazu bei, soziales Kapital zu schaffen und zu pflegen: Die Bereitschaft,

sich für sich selbst und für andere unentgeltlich einzusetzen, ist Grundbestand von Vertrauen

und Solidarität; freiwillige Vereinigungen stellen diese Bereitschaft auf Dauer her und sind häu-

fig Orte der Zusammenarbeit über die Familie und den unmittelbaren Lebenskreis hinaus.

❙  demokratische Kompetenz: selbstbestimmt, selbst organisiert, partizipatorisch

Bürgerschaftliches Engagement zeichnet sich dadurch aus, dass es auf Selbstorganisation,

Einflussnahme und Eigenverantwortung beruht. Oft kommt es im Engagementalltag auch
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darauf an, sich einerseits mit dem eigenen Anliegen durchzusetzen und sich andererseits

mit anderen auf Kompromisse zu verständigen. Die Kompetenz zum selbst organisierten

Aushandeln von Lösungen und Entscheidungen schlägt die Brücke zwischen bürgerschaft-

lichem Engagement und einer aktiven Bürgerschaft im demokratischen Gemeinwesen. Bei

freiwilligen Einsätzen im In- und Ausland kommen interkulturelle Kompetenzen hinzu.

Kurz gesagt: Bürgerschaftliches Engagement trägt dazu bei, demokratisches Verhalten zu

lernen – auch dann, wenn es im vermeintlich unpolitischen Raum gemeinsamer Freizeitge-

staltung oder unmittelbarer sozialer Hilfeleistungen stattfindet. Gerade für junge Men-

schen haben diese mittelbaren politischen Lernprozesse eine besondere Bedeutung, da sie

Erfahrungen aufbauen, die gesellschaftliches Mitgestalten möglich machen und sogar das

Handeln im unmittelbar politischen Feld vorbereiten und erleichtern.

Mitgestaltung und Eigenverantwortung im Alltag des Engagements lassen sich – zumindest

unter dem Gesichtspunkt einer aktiven Staatsbürgerschaft – nicht von politischer Partizipa-

tion trennen. Viele Formen freiwilliger Tätigkeiten ermöglichen zudem eine unmittelbare

Partizipation der Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung ihres Lebens- und Wohnum-

feldes.

Trägerorganisationen und soziale Einrichtungen, die mit Freiwilligen arbeiten, können

wichtige Beiträge leisten: Es hängt nicht zuletzt von den dortigen Rahmenbedingungen ab,

ob Engagement tatsächlich mit Verantwortung, Entscheidungsspielräumen und Mitgestal-

tungsmöglichkeiten verbunden ist, ob die Aushandlungsprozesse, die Art des Umgangs von

wechselseitigem Respekt und demokratischen Verfahren geprägt sind. Förderliche Rah-

menbedingungen in Organisationen und in der Gesellschaft sind insofern eine notwendige

Bedingung für die demokratischen Lernprozesse im hier beschriebenen Sinne.

❙  nicht formale und informelle Lernprozesse

Viele Tendenzen in der Entwicklung des Arbeitsmarkts deuten darauf hin, dass soziale Kom-

petenzen im Zuge der Umwandlung von Industriegesellschaften in Wissens- und Dienstleis-

tungsgesellschaften eine größere Bedeutung bekommen werden: Dazu zählen zum Beispiel

rhetorische Fähigkeiten, die Fähigkeit, in Konflikten zu vermitteln, in Gruppen moderie-

rend ein Ergebnis zu erzielen oder auch Verantwortung für sich und andere zu überneh-

men.

Viele Tätigkeiten in Freiwilligendiensten vermitteln genau diese Fertigkeiten: Zum bereits

genannten Aspekt der freiwilligen Selbstorganisation kommt hier noch der Umgang mit

Menschen, der zahlreiche Formen bürgerschaftlichen Engagements auszeichnet. Der Bei-

trag bürgerschaftlichen Engagements zum Kompetenzerwerb kann somit auch ein ergän-

zender Beitrag zum Erwerb beruflicher Schlüsselqualifikationen sein.

Neben dem informellen Lernen von Schlüsselqualifikationen vermitteln zahlreiche freiwilli-

ge Tätigkeiten aber auch konkrete Kenntnisse und Qualifikationen, die für bestimmte

Berufsfelder relevant sind. Dies gilt zum Beispiel für helfende Tätigkeiten im sozialen

Bereich oder für pädagogische Tätigkeiten im Bereich der Jugendbildung oder der Übungs-

leitung im Sport.

Interkulturelle Kompetenzen, die durch bürgerschaftliches Engagement im In- und Aus-

land erworben werden können, haben vor dem Hintergrund wachsender beruflicher Mobi-

lität über die Landesgrenzen hinweg ebenfalls unmittelbare Auswirkungen auf berufliche

Chancen. Nicht selten wird der Erwerb dieser Kenntnisse durch begleitende Ausbildungen
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unterstützt und durch ein Zertifikat belegt. Darüber hinaus können selbstverständlich auch

Kontakte, die durch bürgerschaftliches Engagement erworben werden, als soziales Kapital

im engeren Sinne dienen und den späteren Einstieg in ein Beschäftigungsverhältnis erleich-

tern.

31. Freiwil l igendienste stellen eine besondere und eigene Form des bürgerschaftlichen

Engagements dar, und zwar jenseits des traditionellen Ehrenamts, klar abgegrenzt von

Erwerbsarbeit, Ausbildung, Wehr-  und Zivildienst. Als Freiwilligendienste lassen sich Diens-

te mit Bildungselementen und Begleitungsangeboten bezeichnen, die von gemeinnützigen

Organisationen sowie öffentlichen Trägern angeboten und von Menschen in freiwilliger

Selbstverpflichtung eingegangen werden. Freiwilligendienste stellen eine geregelte Form

des bürgerschaftlichen Engagements dar, bei dem Anfang und Ende, Dauer und Umfang,

Inhalt, Aufgaben, Ziel und Art der freiwilligen Tätigkeit ebenso festgelegt sind wie der

finanzielle und organisatorische Rahmen, die rechtliche und soziale Absicherung sowie die

infrage kommenden Orte und Träger bzw. Einsatzstellen.35 Deutschland ist das einzige Land

in Europa, das bereits seit 40 Jahren Erfahrungen mit einem gesetzlich geregelten Freiwilli-

gendienst machen konnte (geregelt im FSJ-Gesetz seit 1964). In vielen anderen Ländern wur-

de die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Freiwilligendiensten erst in den späten 90er

Jahren erkannt. Viele entsprechende Gesetze anderer EU-Staaten stammen daher erst aus

jüngster Zeit.

32. Neue generationsübergreifende Freiwil l igendienste als eine besondere

Form bürgerschaftlichen Engagements stellen einen eigenen Lernort dar, weil die enga-

gierten Menschen soziale Verantwortung übernehmen können, aber auch ihre Fähigkeiten

und Kompetenzen einbringen und erproben, sich persönlich wie beruflich orientieren kön-

nen. Gerade die Verschränkung von Bildung und Orientierung einerseits sowie die Über-

nahme von gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung andererseits schaffen die Grund-

lagen für die Attraktivität der neuen Freiwilligendienste.

Freiwilligendienste bieten vielfältige Möglichkeiten zu tun und zu zeigen, was engagierte

Menschen in zivilgesellschaftlicher Verantwortung können. Sie eröffnen Lebens- und Parti-

zipationsräume, individuelle Lern- und Trainingserfahrungen, ferner ermöglichen sie die

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ebenso wie Persönlichkeitsbildung, Wissens-

erwerb und den Erwerb sozialer Kompetenzen. Obwohl generationsübergreifende Freiwil-

ligendienste kein Instrument der Arbeitsmarktpolitik im Sinne des SGB III sind, können sie

durch ihre bildungsfördernde Wirkung auch die Berufsorientierung sowie die Ausbildungs-

und Arbeitsmarktchancen engagierter Menschen verbessern.

Schon  in der Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien vom 16. Oktober 2002 heißt es

unter dem Artikel „Bürgergesellschaft stärken“: „Wir werden auf der Grundlage der Hand-

lungsempfehlungen der Enquete-Kommission ,Zukunft des bürgerschaftlichen Engage-

ments‘ prüfen, wie der gesetzliche Rahmen für die Freiwilligenarbeit weiter entwickelt wer-

den kann, und weitere Initiativen zur Verbesserung des freiwilligen Engagements

starten.“36
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III.
Zur Entwicklung von Freiwilligen-
diensten und Zivildienst in Deutsch-
land

33. Während beim Zivildienst trotz der Einsatzfelder im sozialen Bereich die Erfüllung der

Wehrpflicht im Vordergrund steht, war es bei den Freiwilligendiensten von Anfang nicht

nur der Aspekt des sozialen Helfens, sondern auch der des sozialen Lernens. Unter dem

Aspekt des sozialen Lernens fördert der Bund das freiwillige soziale und das freiwillige öko-

logische Jahr sowohl finanziell als auch strukturell. Die gesetzlichen Regelungen unter-

scheiden sich beträchtlich von denjenigen für Zivildienstleistende: Während der Zivildienst

wie der Wehrdienst als öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis besonderer Art im Detail

geregelt ist, gibt es solche gesetzlichen Vorgaben für Freiwillige des sozialen und des ökolo-

gischen Jahres naturgemäß nicht. Beide Freiwilligengesetze enthalten vielmehr Mindest-

standards zum Schutz der Freiwilligen vor den Risiken ihres Dienstes und zum Nachteilsaus-

gleich. Größere Parallelen zum Zivildienst bzw. Wehrdienst gibt es im Zivilschutzgesetz37

und insbesondere im „Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Helfer der Bundesan-

stalt Technisches Hilfswerk“ sowie der dazugehörigen Verordnung38. Wie Zivil- und Wehr-

dienst werden diese Gesetze in Bundes- bzw. Bundesauftragsverwaltung ausgeführt und

entsprechend finanziert mit der Besonderheit, dass beim Zivil- und Katastrophenschutz wie

beim Zivildienst die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege Partner des Bundes sind und bei

der Ausführung der jeweiligen Gesetze mitwirken.39 Die freiwilligen Helferinnen und Helfer

des Technischen Hilfswerks stehen wie die Zivildienstleistenden in einem öffentlich-rechtli-

chen Dienstverhältnis besonderer Art.40

Entwicklung der Freiwilligendienste

34. Freiwilligendienste haben sich stets als Alternative und in Abgrenzung zu den Pflicht-

diensten entwickelt. Gestern wie heute gab es wechselseitige Berührungsängste bei gleich-

zeitiger z. T. großer tatsächlicher Nähe. So hat es auch um die Brückenschläge zwischen Frei-

willigendiensten, Wehr- und Zivildienst im Wehrpflicht- und im Zivildienstgesetz41  jeweils

anhaltende politische Auseinandersetzungen gegeben, zuletzt bei der Einfügung des neu-

en § 14c in das Zivildienstgesetz. Danach wird nicht zum Zivildienst herangezogen, wer sich
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37 Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Zivilschutzes vom 25. März 1997, BGBl. I S. 726 ff.
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als anerkannter Kriegsdienstverweigerer schriftlich zu einem freiwilligen Dienst nach den

Gesetzen zur Förderung eines freiwilligen sozialen bzw. eines freiwilligen ökologischen Jah-

res verpflichtet hat.

Freiwilligendienste mit Schwerpunkt im Inland
35. Zu Beginn des neuen Förderzeitraums waren über 15.000 junge Leute, überwiegend

Frauen, auf aus dem Kinder- und Jugendplan geförderten Plätzen in einem freiwilligen

sozialen Jahr42 und einem freiwilligen ökologischen Jahr43 eingesetzt, darunter rund 200 im

Ausland. Hinzu kommen 3.400 männliche Freiwillige (anerkannte Kriegsdienstverweige-

rer) und eine nicht genau bekannte Zahl von schätzungsweise rund 3.000 Freiwilligen, die

auf vom Bund nicht finanziell geförderten Plätzen eingesetzt sind. Nach einer Erhebung

zum Freiwilligen Sozialen Jahr44 helfen die Freiwilligen, nach wie vor zumeist junge Frauen,

am häufigsten im Altenheim (23,7 %), in einem allgemeinen Krankenhaus (17,1 %), in einer

Kindertagesstätte (13,3 %) oder in einer Einrichtung der stationären Behindertenhilfe

(13,1 %). 

Diakonisches Jahr,  freiwil l iges soziales  Jahr und freiwil l iges ökologi-

sches Jahr 45

36. Vorgänger des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) war das 1954 entstandene Diakonische

Jahr (DJ). Anlässlich der Hundertjahrfeier der Diakonie Neuendettelsau, einer großen sozia-

len Einrichtung, rief deren damaliger Leiter Hermann Dietzfelbinger junge Frauen dazu auf,

„ein Jahr ihres Lebens für die Diakonie zu wagen“. Dieser Aufruf war Ausdruck der Sorge,

angesichts eines katastrophalen Mitarbeitermangels, der im Nachkriegs-Deutschland in

den Einrichtungen der Diakonie herrschte, die sozialen Aufgaben nicht mehr ausreichend

wahrnehmen zu können. Von Anfang an stand neben dem Interesse, Mitarbeiterinnen auf

Zeit oder Dauer zu gewinnen, aber auch ein anderes Ziel: jungen Menschen Bildung für ihre

weitere Lebenspraxis zu vermitteln. Diese beiden Zielrichtungen, die mit dem Diakonischen

Jahr verfolgt wurden, standen schon damals in einem latenten Spannungsverhältnis zuein-

ander. Mit dem Aufruf sollte auch eine Alternative zum allgemeinen Pflichtdienst aufge-

zeigt werden, der in den 1950er-Jahren erneut zur Diskussion stand.

In den folgenden Jahren entstanden in allen evangelischen Landes- und Freikirchen, aber

auch in den evangelischen Kirchen einiger westeuropäischer Nachbarländer, Programme

für ein Diakonisches Jahr. Das Freiwillige Soziale Jahr und die Diakonischen Jahre der öku-

menischen Partner sind heute im „European Diaconal Year Network“ (EDYN) zusammenge-

schlossen.

Auch in der ehemaligen DDR gab es das Diakonische Jahr als kirchliches Angebot, das Chris-

tinnen und Christen im Staatssystem der DDR einen Freiraum zur Neuorientierung bot. 
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42 Rund 13.500 aus dem Bundeshaushalt geförderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
43 Rund 1.700 aus dem Bundeshaushalt geförderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
44 Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bd. 157,

http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen.html?suchbereich=kinderjugend&suchtext
=Schriftenreihe+Bd.+157&suchvon=&suchbis=&suchsprache=&x=2&y=1

45 Die nachfolgenden Passagen unter Ziff. 36 sind einem freundlicherweise zur Verfügung gestellten Text des Dia-
konischen Werkes der EKD entnommen.
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In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Idee des Diakonischen Jahres im nichtevan-

gelischen Bereich ebenfalls aufgegriffen. Bis Ende der 1950er-Jahre erstellten die katholi-

sche Kirche und nichtkonfessionelle Träger der freien Wohlfahrtspflege dem Diakonischen

Jahr nachgestaltete Programme. Diese Angebote erfreuten sich schnell einer wachsenden

Nachfrage. 

Im Laufe der Jahre bildete sich eine Struktur heraus, die mit dem 1964 vom Bundestag verab-

schiedeten „Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres“46 abgesichert wurde.

Die Aufgabe des Gesetzes bestand und besteht darin, Benachteiligungen der Freiwilligen

gegenüber Auszubildenden zu vermeiden und zu verhindern, dass sie u. a. als kostengünsti-

ge Arbeitskräfte missbraucht werden. So werden zu gewährende Leistungen, das Träger-

prinzip und die pädagogische Begleitung festgeschrieben. 

In den ausgehenden 1960er- und beginnenden 1970er-Jahren führten neue jugendpoliti-

sche Prioritäten zu Umwälzungen in der gesamten Sozialarbeit und Sozialpädagogik und zu

einer neuen Aufgabenbestimmung des freiwilligen sozialen Jahres und des Diakonischen

Jahres. Daraus entstand eine neue Selbstdefinition, die sich auf die Erweiterung der unter-

schiedlichen Einsatzfelder, eine stärkere pädagogische Profilierung und die Partizipation

der Teilnehmenden, vor allem auch in der pädagogischen Begleitung, stützte. Aus dieser

Entwicklung ergaben sich neue Lernformen und -inhalte sowie eine stärkere Ausrichtung

der pädagogischen Begleitung an den Bedürfnissen der Freiwilligen. Das Diakonische Jahr

und das FSJ profilierten sich damit als „Bildungsjahr“. Sie wurden nach einem starken Rück-

gang der Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl in den 1960er-Jahren zu einem von Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen immer stärker nachgefragten Angebot. 

Ende der 1970er- bis Mitte der 1980er-Jahre stieg die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl

weiter an, nicht zuletzt infolge des Mangels an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für junge

Menschen. Der Freiwilligendienst geriet in Gefahr, als arbeitsmarktpolitische Maßnahme

instrumentalisiert zu werden. 

In den 1980er- und 1990er-Jahren sollten neue Zielgruppen für ein FSJ und das Diakonische

Jahr angesprochen und aufgenommen werden. Ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) wur-

de als Modellprojekt entwickelt. Aus unterschiedlichsten Gründen gelang es nur in begrenz-

tem Maße, die Zielgruppe der „benachteiligten Jugendlichen“ für das FSJ zu gewinnen. Eine

Ursache lag in den fehlenden beruflichen Anschlussperspektiven im sozialen Bereich für

diese Gruppe.

Seit 1990 wurden mit erheblichen Zuschüssen aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes

in den neuen Bundesländern Strukturen für ein FSJ bzw. Diakonisches Jahr geschaffen.

1993 wurde das FSJ-Gesetz novelliert und ein paralleles Gesetz zur Förderung eines FÖJ ver-

abschiedet. Auf der Grundlage des FSJ- und FÖJ-Gesetzes wurden auch einjährige Auslands-

dienste in europäischen Ländern möglich.

2002 wurde das FSJ-Gesetz erneut geändert. Ziele dieser Novellierung waren die Erweite-
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rung des Spektrums der Einsatzfelder, die Flexibilisierung der Dauer des Freiwilligendiens-

tes und die Herabsetzung der Altersgrenze. Aufgrund einer Änderung des Zivildienstgeset-

zes steht es anerkannten Kriegsdienstverweigerern seit 2002 frei, anstelle ihres Zivildienstes

ein 12-monatiges FSJ oder FÖJ zu leisten.

Dienst im Zivi l -  und Katastrophenschut z

37. § 14 Abs. 1 Satz 1 ZDG47 lautet:

„Anerkannte Kriegsdienstverweigerer, die sich vor Vollendung des 25. Lebensjahres mit Zu-

stimmung der zuständigen Behörde auf mindestens sechs Jahre zum ehrenamtlichen Dienst

als Helfer im Zivilschutz oder Katastrophenschutz verpflichtet haben, werden nicht zum

Zivildienst herangezogen, solange sie im Zivilschutz oder Katastrophenschutz mitwirken.“ 

Rechtsgrundlagen48:

Die Zuständigkeiten im Katastrophenschutz sind durch die Verfassung der Bundesrepublik

Deutschland aus dem Jahre 1949 geregelt, wonach grundsätzlich den mittlerweile 16 Län-

dern die Aufgabe des Bevölkerungsschutzes in Friedenszeiten zufällt. Diese haben in diver-

sen Gesetzen Regelungen getroffen bezüglich der medizinischen Nothilfe, des Brand-

schutzes einschließlich der technischen Hilfe und des Katastrophenschutzes.

Dem Bund obliegt die Aufgabe, gesetzliche Regelungen für den Bevölkerungsschutz im Ver-

teidigungsfall, den so genannten Zivilschutz, zu treffen. Die Wiedervereinigung Deutsch-

lands, verbunden mit einer weit reichenden Entspannungslage in Mitteleuropa, veranlasste

den Bund, seine Zivilschutzgesetzgebung zu überarbeiten. So trat am 4. April 1997 das Zivil-

schutzneuordnungsgesetz in Kraft, das als wesentliches Element ein neu formuliertes Zivil-

schutzgesetz49 beinhaltet.

Der Bund verzichtet darin auf jegliche Vorgaben zur Organisation des Bevölkerungs-

schutzes und stützt sich voll und ganz auf die von den Ländern im Rahmen ihrer Zuständig-

keiten geschaffenen Strukturen. Diese ergänzt er in den Aufgabenbereichen Brandschutz,

ABC-Schutz, Sanitätswesen und Betreuung. 

Zusätzlich zum Zivilschutzgesetz gibt es Bundesgesetze, die die Sicherung lebenswichtiger

Ressourcen in Krisen und Kriegszeiten regeln.

Auftrag:

Zivilschutz umfasst alle humanitären Maßnahmen, die notwendig sind, um die Bevölke-

rung in Krisen- und Kriegszeiten zu schützen. Zum Zivilschutz gehören insbesondere:

Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung, Schutzbau, Aufenthaltsregelung, Katastrophen-

schutz, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit, Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut.

Vorschriften und Verfahren:

Zur Entwicklung von Freiwilligendiensten und Zivildienst
in Deutschland

24Übersicht

➔ ➔

47 http://www.bmfsfj.de/Kategorien/gesetze,did=3280.html;
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ten Papier entnommen (Auszüge), 
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Nach der Verfassung ist die Organisation der Hilfeleistung im Falle einer Katastrophe in

Friedenszeiten eine Angelegenheit der Länder. Die Regelungen für den Schutz der Bevölke-

rung bei militärischen Konflikten liegen hingegen in der Verantwortung des Bundes. Damit

ergänzt der Zivilschutz des Bundes den Katastrophenschutz der Länder. Für die Umsetzung

aller Maßnahmen liegt die Zuständigkeit bei den Ländern. Für sie handelt der jeweilige

Landkreis oder die jeweilige kreisfreie Stadt. Bundesweit kann der Bürger unter der Telefon-

nummer 112 medizinische Nothilfe sowie die Feuerwehr erreichen und unter der Nummer

110 einen Kontakt zur zuständigen Polizeistation herstellen.

Personal und Ausrüstung:

Öffentliche und private Einrichtungen in den Ländern:

Die wesentlichsten Einrichtungen zur Hilfeleistung, die den kommunalen Behörden unter-

stehen, sind die Feuerwehren (Berufsfeuerwehren und freiwillige Feuerwehren). Sie sind für

den Brandschutz und die technische Hilfe, in einigen Bundesländern darüber hinaus auch

für die medizinische Nothilfe zuständig.

Berufsfeuerwehren existieren i. d. R. nur in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Sie

haben insgesamt rund 27.000 Mitglieder. Im Übrigen wird die Aufgabe von freiwilligen Feu-

erwehren mit insgesamt rund 1,3 Millionen Aktiven wahrgenommen. Zusätzlich sind Betrie-

be mit einem besonderen Gefährdungspotenzial verpflichtet, eine eigene Werksfeuerwehr

zu unterhalten. In ihnen sind rund 37.000 Feuerwehrleute aktiv. Bundesweit sind außerdem

folgende Organisationen mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Bevölkerungs-

schutz aktiv: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches

Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst.

Diese Organisationen sind im Wesentlichen in den Aufgabenbereichen Sanitätswesen und

Betreuung eingebunden. Ehrenamtliche sind darüber hinaus in allen Bereichen des Hilfe-

leistungssystems aktiv. Sie sind das Fundament des Bevölkerungsschutzes, der ohne sie

nicht funktionieren könnte. 

Ergänzung und Verstärkung des Bundes:

Der Bund verstärkt den Katastrophenschutz durch die unselbstständige Bundesanstalt Tech-

nisches Hilfswerk (THW), die den zuständigen Katastrophenschutzbehörden auch heute in

Amtshilfe zur Verfügung steht. Das THW verfügt über 810 Technische Züge mit verschiede-

nen Fachgruppen, hat zirca 6.000 Einsatzfahrzeuge und kann insgesamt auf rund 45.000

aktive ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zurückgreifen.

Ausbildung:

Die Ausbildung der Helferinnen und Helfer des Zivilschutzes erfolgt durch die Organisatio-

nen, denen sie angehören. Sie findet teils am Standort, teils an organisationseigenen Schu-

len bzw. den Landesfeuerwehrschulen statt. Ferner unterhält der Bund eine Ausbildungs-

stätte, die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, an der unter

anderem Führungskräfte und Sprezialistinnen und Spezialisten eine zusätzliche Ausbil-

dung erhalten.

Der Bund unterstützt das System auch, indem er junge Männer, die sich für eine bestimmte
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Zeit zur Mitwirkung in einer der Organisationen verpflichten, vom Wehrdienst und Zivil-

dienst freistellt.

Freiwilligendienste mit Schwerpunkt im Ausland
Ent wicklungsdienst

38. Eine weitere gesetzliche Möglichkeit, nicht zum Wehr- und Zivildienst herangezogen zu

werden, sondern stattdessen einen freiwilligen Dienst zu leisten, geben die §§ 13a WPflG,

14a ZDG:

§ 14a Abs. 1 Satz 1 ZDG lautet:

„Anerkannte Kriegsdienstverweigerer werden bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres

nicht zum Zivildienst herangezogen, wenn sie sich gegenüber einem nach § 2 des Entwick-

lungshelfer-Gesetzes anerkannten Träger des Entwicklungsdienstes im Rahmen des Bedarfs

dieses Trägers vertraglich zur Leistung eines mindestens zweijährigen Entwicklungsdiens-

tes verpflichtet haben, sich in angemessener Weise für die spätere Tätigkeit als Entwick-

lungshelfer fortbilden und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung dies bestätigt.“

Entwicklungshelfer/Entwicklungshelferin nach § 2 Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG) vom

18. Juni 196950 ist, wer mit einem staatlich anerkannten Träger des Entwicklungsdienstes für

mindestens zwei Jahre „in Entwicklungsländern ohne Erwerbsabsicht Dienst leistet, um in

partnerschaftlicher Zusammenarbeit zum Fortschritt dieser Länder beizutragen“. 51

Träger des Entwicklungsdienstes sind der Deutsche Entwicklungsdienst gGmbH (DED)52,

getragen von der Bundesrepublik Deutschland und dem Arbeitskreis Lernen und Helfen in

Übersee e. V. (AKLHÜ)53, die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e. V. (AGEH)54, getra-

gen von katholischen Organisationen und Institutionen, die Dienste in Übersee gGmbH

(DÜ)55, getragen von evangelischen Organisationen und Institutionen als Tochtergesell-

schaft des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED)56, der Verein Christliche Fachkräfte

International e. V. (CFI)57, eingerichtet von der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missio-

nen in Verbindung mit der Deutschen Evangelischen Allianz, EIRENE (Eirene)58, der Verein

Internationaler Christlicher Friedensdienst e. V. und der Weltfriedensdienst e. V. (WFD)59.

Die sechs Organisationen haben sich 1993 in der „Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungs-

dienste“ (AGdD)60 zusammengeschlossen. Neben anderen Trägern des Entwicklungsdiens-

tes arbeiten die nichtstaatlichen Träger des Entwicklungsdienstes auch im „Arbeitskreis 

Lernen und Helfen in Übersee“ (AKLHÜ) zusammen, der seinerseits 5 % der Anteile am DED

hält. Den ganz überwiegenden Gesellschaftsanteil am DED hält mit 95 % jedoch die Bundes-

republik Deutschland. 
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Der DED wurde schon 1963 – fast zeitgleich also mit dem Zivildienst – als gemeinnützige

Gesellschaft mbH gegründet. Gemäß Gesellschaftsvertrag leistet er durch die Entsendung

von Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfern sowie durch die Förderung ent-

wicklungsrelevanter einheimischer Organisationen und Selbsthilfeeinrichtungen einen

Beitrag zur Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit den Entwicklungslän-

dern. Darüber hinaus organisiert der DED die Entsendung von deutschen Entwicklungshel-

ferinnen und Entwicklungshelfern für den Freiwilligendienst der Vereinten Nationen

(UNV)61 und führt Aufgaben des Zivilen Friedensdienstes (ZFD)62 sowie Maßnahmen im

Aktionsprogramm Armutsbekämpfung (AP 2015) durch. Als Mandatar des Bundes wird der

DED im Rahmen der Entwicklungspolitik der Bundesregierung und der vom AKLHÜ erar-

beiteten allgemeinen Zielsetzungen unter der Voraussetzung tätig, dass seine einheimi-

schen Partner dies ausdrücklich wünschen und die Regierung des Gastlandes generell einer

Mitarbeit zustimmt. Die rechtliche Grundlage bildet in der Regel ein entsprechendes Rah-

menabkommen.

Seit seiner Gründung hat der DED über 13.000 Entwicklungshelferinnen und Entwicklungs-

helfer ins Ausland entsandt. Am 1. Januar 2003 hatte er 973 Entwicklungshelferinnen und

Entwicklungshelfer in 45 Ländern unter Vertrag. Die Zuwendungen des BMZ an den DED

lagen 2003 bei über 81 Mio. Euro (einschließlich rund 10 Mio. Euro Programmförderung ZFD

und rd. 1,3 Mio. Euro Programmförderung AP 2015).

Im Entwicklungshelfer-Gesetz ist auch die soziale Sicherung der Entwicklungshelferinnen

und Entwicklungshelfer festgeschrieben. Insbesondere sind dort Fragen der Haftpflicht-,

Kranken- und Unfallversicherung, der Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit sowie der

beruflichen Wiedereingliederung geregelt. Die zurückkehrenden Helferinnen und Helfer

können sich bei ihrer Wiedereingliederung in das Berufsleben durch das „Förderwerk für

rückkehrende Fachkräfte der Entwicklungsdienste“ (Förderwerk) bei der AGdD beraten las-

sen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine finanzielle Unterstützung für berufliche

Aus-, Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen möglich.

Trotz der Regelungen im Wehrpflicht- und Zivildienstgesetz spielt der Entwicklungsdienst

praktisch keine Rolle als Wehrersatzdienst. Das liegt daran, dass als Entwicklungshelferin-

nen und Entwicklungshelfer nur zumeist Lebensältere mit bereits abgeschlossener Berufs-

ausbildung und -erfahrung angenommen werden. Gleichwohl ist der Entwicklungsdienst

nicht nur der Vollständigkeit halber in diesem Bericht aufgeführt: Elemente seiner Regelun-

gen zur sozialen Sicherheit könnten Vorbild für entsprechende Regelungen für die neuen

generationsübergreifenden Freiwilligendienste der Generation im mittleren Lebensalter

während der Berufs- und Familienphase sein.63

Anderer Dienst im Ausland64,  ungeregelte langfristige Freiwill igendienste

39. Anders als der Entwicklungsdienst spielen ungeregelte langfristige Freiwilligendienste

im Ausland sehr wohl eine Rolle als Ersatzdienste für den Zivildienst. 2003 waren insgesamt
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ca. 3.00065 Freiwillige in solchen Diensten eingesetzt. Stand Mitte November waren darun-

ter ca. 1.030 anerkannte Kriegsdienstverweigerer, denn der so genannte „Andere Dienst im

Ausland“ ist Nichtheranziehungsgrund für den Zivildienst. Rund 6.000 junge Männer

haben seit Anbeginn dieses Dienstes einen solchen Dienst geleistet. § 14b ZDG lautet:

„Anerkannte Kriegsdienstverweigerer werden nicht zum Zivildienst herangezogen, wenn

sie

1. sich gegenüber einem nach Abs. 3 anerkannten Träger zur Leistung eines vor Vollendung

des 25. Lebensjahres anzutretenden Dienstes im Ausland, der das friedliche Zusammenle-

ben der Völker fördern will und der mindestens zwei Monate länger dauert als der Zivil-

dienst, den sie sonst zu leisten hätten, vertraglich verpflichtet haben und

2. diesen Dienst unentgeltlich leisten.“66

Im Wehrpflichtgesetz gibt es für den „Anderen Dienst im Ausland“ anders als für den Entwick-

lungsdienst und den Zivil- und Katastrophenschutz keine entsprechende Freistellungsregelung. 

Aus Sicht seiner Trägerorganisationen67 ist nachfolgendes Zitat von Eugen Rosenstock-Hus-

sey kennzeichnend für diese Art von Freiwilligendiensten: „Das Wichtigste für die Zukunft

der Völker erscheint mir die Gestaltung eines Dienstes, in den der junge Mensch im Lauf sei-

nes Lebens hineingerissen würde, damit eine neue Sprache auf der Erde gesprochen werden

kann. Seine Sprechweise müsste aus der Sprache des Menschengeschlechts hervorbrechen,

dürfte also nicht mit der nationalen oder Klassen-Sprache der bisherigen Gesellschaft

zusammenfallen.“68 

Diese Zielsetzung wurde nach dem 1. Weltkrieg handlungsleitend für verschiedene Versu-

che eines längerfristigen Freiwilligendienstes, der Versöhnung und Frieden zum Ziel hatte.

Nach dem 2. Weltkrieg verstärkte sich diese Bewegung insbesondere im kirchlichen Umfeld

in Deutschland. Vorbildfunktion hatten dabei auch die Freiwilligendienste der Quäker und

der fraternalworker aus den USA.

Die wichtigsten Organisationen in der Phase nach 1945 waren Aktion Sühnezeichen, Breth-

ren Service und EIRENE69, die im Sinne des Dienstes an Versöhnung und Frieden Freiwilli-

gendienste im Ausland anboten. 

Waren diese Dienste zu Beginn generationsübergreifend, wenn auch mehrheitlich von jun-

gen Erwachsenen wahrgenommen, so kamen ab Ende der 60er Jahre anerkannte Kriegs-

dienstverweigerer hinzu, die über den später ins ZDG eingebrachten § 14b die Möglichkeit

eines Freiwilligendienstes im Ausland eingeräumt bekamen, ohne dass von der öffentlichen

Hand eine auch finanzielle Unterstützung für diesen Dienst vorgesehen war. Dabei war den

genannten Organisationen wichtig, dass Frauen weiterhin dieses Angebot wahrnahmen.
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Die Dienstzeiten wurden für alle nach den im § 14b ZDG vorgesehenen Dienstzeiten gere-

gelt (heute mit mindestens 12 Monaten 3 Monate länger als der Wehrdienst und 2 Monate

länger als der Zivildienst). 

Im Laufe der Zeit entwickelten die verantwortlichen Organisationen Begleitprogramme für

die Freiwilligen, die eine Praxis-Theorie-Verzahnung gewährleisten und somit die Erfahrun-

gen der Freiwilligen mit den Partnerorganisationen für ihr weiteres Engagement fruchtbar

machen sollten. 

Daraus ergab sich folgende Definition der langfristigen Freiwilligendienste:

In einem Langzeit-Friedensdienst arbeiten Freiwillige freiwillig und ohne Erwerbsabsichten

für mindestens 12 Monate, vermittelt durch eine Entsendeorganisation, in einer Partneror-

ganisation im Ausland. Gemeinsames Commitment der drei Akteure ist die Arbeit für sozia-

le Gerechtigkeit und Versöhnung als Grundvoraussetzung für Frieden. Die Freiwilligen

unterstützen sowohl die Zielvorstellungen und Werte der Entsendeorganisation wie die der

Partnerorganisation. Sie werden von der Entsendeorganisation auf ihren Dienst vorbereitet

und während ihres Auslandsaufenthaltes begleitet. Sie sind in die Arbeit der Partnerorgani-

sation entsprechend der Organisationsstruktur als Vollzeitkräfte eingebunden. Sie bringen

ihre Fähigkeiten in die Arbeit ein und machen gleichzeitig spezifische Lernerfahrungen, die

sie prägen und die sie nach ihrem Versöhnungs- und Friedensdienst in einem individuell

und gesellschaftspolitisch veränderten Bewusstsein in ihrem jeweiligen Umfeld umsetzen

und weitergeben.

Europäisches Freiwil l igenprogramm 70

40. Die Erfahrungen der ungeregelten Dienste wurden Grundlage für das 1996 gestartete

Programm der Europäischen Union „European Voluntary Service“. Das EVS entwickelte sich

in der Folgezeit zu dem größten Programm im Rahmen internationaler Freiwilligendienste,

die allerdings weiter von nichtstaatlichen Organisationen getragen wurden. Der wichtigste

Unterschied zu den „ungeregelten“ Diensten der oben genannten Organisationen ist die

weniger prominente Stellung der Partner. Im EVS stehen vor allen Dingen die Freiwilligen

selbst im Mittelpunkt als jene, die Erfahrungen machen, die sie dem europäischen Gedan-

ken näher bringen. (Zur Verknüpfung von EVS/EFD und Zivildienst im Sinne sowohl der För-

derung der europäischen Integration wie auch der Gleichstellung junger Frauen und Män-

ner siehe die Empfehlungen Ziff. 6.)

Gegenwär tige Situation

41. Nach 1989 sind viele weitere Freiwilligendienstorganisationen entstanden, die sowohl

mit § 14b- und § 14c ZDG-Freiwilligen wie auch mit EVS-Freiwilligen wie auch mit gänzlich

ungeregelten Angeboten im Ausland arbeiten. Aus dem Partnergedanken erwuchs auch bei

einigen dieser Organisationen ein „Incoming“-Programm, zu dem aus den Partnerländern

Freiwillige nach Deutschland eingeladen werden. Bleibend werden im ungeregelten

Bereich auch Freiwilligendienste für ältere Menschen angeboten. 
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70 http://www.evs-info.com/ 
Siehe auch die Tabelle im Anhang E, Teil 1 zum Europäischen Freiwilligendienst (EFD)
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Kosten und Finanzierung
Ähnlich wie beim Zivildienst71 ist auch die Finanzierung der Freiwilligendienste eine sehr

komplexe. 

Kosten für  einen Freiwil l igenplat z 72

42. Die Kosten für einen Freiwilligenplatz differieren je nach Aufgabenfeld und Einsatzstelle

(Inland/Ausland, FSJ/FÖJ/EFD, ungeregelter Freiwilligendienst im Ausland, ambulanter/sta-

tionärer Dienst, Trägerstruktur etc.). Die reinen Freiwilligendienst-Kosten (ohne Flugkosten

bei den Auslandsdiensten und ohne Kindergeldleistungen an die Eltern) bewegen sich zwi-

schen ca. 630 € und 1.230 € pro Monat.

Finanzierungsquellen

43. Die Finanzierung der Plätze im FSJ und FÖJ erfolgt durch die Träger/Einsatzstellen, aus den

Länderhaushalten und aus Drittmitteln sowie zu einem Teil aus Bundesmitteln (Kinder- und

Jugendplan, Zivildienst). Bei Diensten nach § 14b ZDG (s. o. unter Ziff. 39) wird die Finanzierung

der Einsätze vom Träger sichergestellt. Die Finanzierung kann durch Eigenleistungen vom

Entsendeträger und ggf. der Einsatzstelle, Spenden nach den Regeln des Gemeinnützigkeits-

rechts, Zuwendungen Dritter einschließlich der EU und öffentliche Mittel erfolgen. Der Euro-

päische Freiwilligendienst wird im Wesentlichen aus Fördermitteln der EU finanziert.73

Träger/Einsatzstellen

44. FÖJ-Träger bedürfen in der Regel einer 100 %igen Finanzierung aus öffentlichen Mitteln.

Die FSJ-Träger finanzieren ihre Angebote überwiegend aus Eigenmitteln, wobei als Eigen-

mittel von den Trägern auch diejenigen Mittel angesehen werden, die über die Sozialversi-

cherungen refinanziert werden. FSJ-Träger, die keine refinanzierbaren Dienstleistungen

erbringen, sind zunehmend auf Finanzierungsbeiträge von Dritten (private Spender, Stif-

tungen) oder von den Freiwilligen selbst angewiesen (ausgenommen sind insoweit die

Dienste, die eine Nichtheranziehung zum Zivildienst bewirken).

Eine Kurzumfrage bei FSJ-Trägern (Rücklauf für 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer)

ergab folgendes Bild zu den Finanzierungsquellen:
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FSJ-Jgs 2002/03 € %

KJP 718.702 9,60 %

Landesmittel 520.395 7,00 %

andere Mittel 40.356 0,50 %

Eigenmittel74 6.207.576 82,90 %

Summe 7.487.029 100,00 %

TN %

real TN 1.000 100,00 %

KJP-gef. TN 847 84,70 %

71 Siehe Ziff. 50.
72 Die nachfolgenden Angaben wurden von einer Unterarbeitsgruppe der Kommissionsarbeitsgruppe „Perspekti-

ven und Aktivierung für Freiwilligendienste“ zusammengetragen. Sie basieren im Wesentlichen auf Trägeran-
gaben.

73 http://www.evs-info.com/ 
Siehe auch die Tabelle Teil 1 im Anhang E.

74 Siehe oben zur Definition der Eigenmittel.

http://www.evs-info.com/


Bund

45. Mit den Haushaltsmitteln 2003 und 2004 werden seit September 2003 für den aktuellen

Förderjahrgang im Bereich des freiwilligen sozialen Jahres wiederum ca. 13.500 FSJ-Plätze

mit jeweils 12 Teilnahmemonaten (à 72 €) finanziell gefördert. Nach jetzigem Stand entfallen

174 (à 92 €  pro TN-Monat) auf das freiwillige soziale Jahr im Ausland (nur KJP-Förderung). 

Im freiwilligen ökologischen Jahr werden im laufenden Förderjahr 1.709 FÖJ-Plätze mit je

12 Teilnahmemonaten (à 153 €) unterstützt .

Weiter bezuschusst der Bund aus Mitteln des Bundesamtes für den Zivildienst75 (aktueller

Planungsbetrag 2004 ca. 15,5 Mio. € für 3.000 Pätze) den Einsatz anerkannter Kriegsdienst-

verweigerer im FSJ und FÖJ. Für junge Erwachsene bis 27 Jahre gewährt die Kindergeldkasse

Kindergeld für Einsätze im FSJ, FÖJ, EFD und im Anderen Dienst im Ausland. Das sind 154

bzw. 179 €/Monat oder mindestens 1.800 €/Einsatzjahr. Weitere kindergeldabhängige Leis-

tungen, Steuerentlastungsvorschriften, Waisengeld kommen hinzu.

Länder

46. Die Fördersummen der Bundesländer für einen FÖJ-Platz pro Monat liegen schätzungs-

weise ca. doppelt so hoch wie die Bundesförderung (153 €). Sie variieren aber sehr von Bun-

desland zu Bundesland. 

Dritte (Kirchen, Stiftungen, Private)

47. Einige Länder und Träger haben Wege gefunden, über Lotteriemittel Freiwilligeneinsät-

ze zu unterstützen. 

Stiftungen treten zunehmend als kofinanzierende „Träger“ von Freiwilligendiensten auf.

Freiwillige selbst und ihre Eltern investieren z.T. erhebliche Eigenmittel – auch über so

genannte selbst organisierte „Spendenpools“ (ausgenommen sind insoweit die Dienste, die

eine Nichtheranziehung zum Zivildienst bewirken).

Erhebliche Mittel für die so genannten ungeregelten längerfristigen Freiwilligendienste im

Ausland investieren die Kirchen und Ordensgemeinschaften. Sie stellen zahlreiche Plätze

bereit und übernehmen verschiedene finanzielle Leistungen (oft Versicherungskosten u. a.).

Auch Verbände und private Vereine unterstützen Freiwilligendienste finanziell. Besonder-

heiten gelten für den Entwicklungsdienst, das Technische Hilfswerk und die freiwilligen

Feuerwehren.76

Entwicklung des Zivildienstes

48. Aus dem Bericht der vom BMFSFJ im Jahre 2000 eingerichteten Arbeitsgruppe „Zukunft

des Zivildienstes“77 und dem aktuellen Bericht der Kommissionsarbeitsgruppe „Zivildienst

unter neuen Rahmenbedingungen“78 ist festzuhalten: 
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75 http://www.zivildienst.de/
76 Siehe Ziff. 37 f.
77 http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=2788.html

Zusammenfassung siehe Anhang C.
78 Bericht siehe Anhang A.

http://www.zivildienst.de/
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=2788.html


Seit 1961, als die ersten 340 Kriegsdienstverweigerer ihren Dienst antraten, hat sich der Zivil-

dienst zu einem geachteten und beachtlichen jugend- und gesellschaftspolitischen Faktor

entwickelt. 

Aufgrund der Integration der Zivildienstleistenden und des Zivildienstes in die Gesellschaft

ist in den Hintergrund getreten, dass der Zivildienst kein freiwilliger Gesellschaftsdienst

junger Männer ist, sondern Erfüllung der allgemeinen Wehrpflicht. Er ist sowohl in seinem

Bestand als auch in seiner Durchführung abhängig davon, dass junge wehrdienstfähige

Männer ihr Grundrecht auf Gewissensfreiheit nach Artikel 4 Absatz 3 GG in Anspruch neh-

men und als Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden.

Der Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) ist der zahlenmäßig wichtigste Ersatz-

dienst für anerkannte Kriegsdienstverweigerer (KDV). Die Anerkennung ist im Kriegsdienst-

verweigerungsgesetz (KDVG) geregelt.79 Der Einsatz der Zivildienstleistenden (ZDL) erfolgt

ausschließlich in vom Bundesamt für den Zivildienst (BAZ) anerkannten Beschäftigungsstel-

len/Zivildienststellen (ZDS). Neben kommunalen Einsatzstellen sind dies ganz überwiegend

Stellen, die Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege angehören. Von den Verbänden der

Freien Wohlfahrtspflege werden Verwaltungsaufgaben zur Durchführung des Zivildienstes

gemäß § 5a ZDG übernommen. Für ZDS, die keinem Verband angeschlossen sind, werden

diese Aufgaben von den bundeseigenen Zivildienstgruppen wahrgenommen. In Ein-

führungslehrgängen an staatlichen Zivildienstschulen bzw. bei den Verbänden werden die

Zivildienstleistenden auf ihre Aufgaben vorbereitet und in den ZDS in die konkrete Tätigkeit

eingewiesen. Die örtliche Betreuung wird von den Regionalbetreuern des Bundesamtes

übernommen.

Der Dienst der jährlich über 100.000 ZDL wird heute in mehr als 40.000 Beschäftigungsstel-

len des Zivildienstes mit über 180.000 Zivildienstplätzen (ZDP) durchgeführt und von den

Beschäftigungsstellen, Ländern, Verbänden und Klienten – zumindest in manchen Berei-

chen – als nahezu unverzichtbar eingestuft.80 Nach wie vor sind Zivildienstleistende über-

wiegend im Bereich der Pflegehilfe und Betreuungsdienste eingesetzt (Krankenhäuser,

Altenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Mobiler Sozialer Hilfsdienst (MSHD), Indivi-

duelle Schwerstbehindertenbetreuung (ISB), Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung

mit Kindern (ISB-K), Krankentransport und Rettungsdienst). Annähernd 80 % aller Zivil-

dienstleistenden sind damit im unmittelbaren Dienst am Menschen eingesetzt. Die übrigen

sind in Bereichen des Umweltschutzes bzw. in handwerklichen, gärtnerischen sowie Versor-

gungs- und Kraftfahrtätigkeiten sozialer Einrichtungen tätig. 

Seit der deutschen Einheit und der damit verbundenen Überwindung des Ost-West-Konflik-

tes werden rd. 30 % eines Jahrgangs als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen

anerkannt. Entsprechend wurden in den vergangenen Jahren ca. 130.000 junge Männer pro

Jahr in den Zivildienst einberufen.
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79 Seit 1. 11. 03 ist das Bundesamt für den Zivildienst für alle Kriegsdienstverweigerungsverfahren zuständig. Die
Ausschüsse und Kammern für die Kriegsdienstverweigerung sind entfallen, http://www.zivildienst.de/

80 Bericht der Unterarbeitsgruppe 3 „Ausgestaltung des Zivildienstes“ vom 17. 10. 2003 mit der entsprechenden
Abfrage bei den Bundesländern und die wiedergegebene Stellungnahme zur Unverzichtbarkeit des Zivildien-
stes in seiner jetzigen Dauer im Bereich der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) und der ISB bei
Kindern, zusammengefasst im Bericht der Arbeitsgruppe „Zivildienst unter neuen Rahmenbedingungen“ im
Anhang A.

http://www.zivildienst.de/


Ob und in welcher Weise sich das Kriegsdienstverweigerungsverhalten der jungen Genera-

tion und damit auch die Zahl der Zivildienstleistenden künftig aufgrund veränderter Bun-

deswehrplanungen81 oder Veränderungen der Sicherheitslage verändern wird, darüber

kann keine Prognose abgegeben werden. 

Zivildienstplätze dürfen nur dort anerkannt werden, wo sie nachweislich keinen bisherigen

Arbeitsplatz ersetzen bzw. keine Neuerrichtung eines Arbeitsplatzes verhindern. Zu dieser

arbeitsmarktpolitischen Neutralität des Zivildienstes gehört, dass Zivildienstleistende

zusätzlich zu ehrenamtlichem bzw. hauptamtlichem Personal eingesetzt werden. Die

arbeitsmarktpolitische Neutralität des Zivildienstes ist auch dann gegeben, wenn der Träger

der Beschäftigungsstelle nicht über die erforderlichen Finanzmittel zur Errichtung dieses

Arbeitsplatzes verfügt. 

Gerade weil der Zivildienst bestehende Angebote des Staates ergänzt und keine Arbeitsplät-

ze besetzen soll, hat er in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Entwicklungen in Gang

gesetzt. Im Rettungsdienst wurde u. a. durch Zivildienstleistende der Übergang von der

ehrenamtlichen Rettungshelferin/dem ehrenamtlichen Rettungshelfer zum Aufbau des

Berufsbildes der Rettungsassistentin/des Rettungsassistenten angestoßen. Insbesondere

wurden die ambulanten Dienste in den 80er und 90er Jahren überwiegend mit Zivildienst-

leistenden gestartet. Inzwischen haben sich diese Dienste nicht zuletzt durch die Pflegever-

sicherung etabliert, sodass auch hier Zivildienstleistende nicht mehr in dem Maße einge-

setzt werden, wie dies früher der Fall war.

Geset zl iche Regelungen

49. Die Entwicklung der gesetzlichen Regelungen zum Zivildienst als Wehrersatzdienst

erfolgte in enger Anlehnung an den Wehrdienst; die gesetzlichen Regelungen für beide

Pflichtdienste im Wehrpflichtgesetz (WPflG) und im Gesetz über den Zivildienst (ZDG) sind

weitestgehend gleich mit mittlerweile allerdings zwei oben schon erwähnten Ausnahmen:

Anerkannte Kriegsdienstverweigerer können ihre Wehrpflicht auch durch einen sogenann-

ten „Anderen Dienst im Ausland“ (§ 14b ZDG) und – seit  2002 – durch ein freiwilliges soziales

Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im In- oder Ausland erfüllen (§ 14c ZDG). 

Demgegenüber können Wehrpflichtige, die ihren Dienst nicht verweigern, anstelle des

Wehrdienstes nur in den Entwicklungsdienst gehen (§ 13a WpflG) oder sich für einen mehr-

jährigen Dienst im Zivil- und Katastrophenschutz verpflichten (§ 13b WpflG), beides Mög-

lichkeiten, die auch anerkannten Kriegsdienstverweigerern zusätzlich offen stehen (§§ 14a

und 14 ZDG).

Kosten und Finanzierung

50. Nach dem Bericht der Unterarbeitsgruppe „Wechselseitige Belastungs- und Entlastungs-

effekte des Zivildienstes“ der Kommissionsarbeitsgruppe „Zivildienst unter neuen Rahmen-

bedingungen“ vom 15. Oktober 2003 ist die Finanzierung des Zivildienstes eine äußerst

komplexe Angelegenheit:

Die Umsetzung der allgemeinen Wehrpflicht ist eine hoheitliche Aufgabe, für die der Bund
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81 Siehe oben Ziff. 26. 



die Verantwortung trägt. Die Kosten für den Zivildienst werden im Gegensatz zum Wehr-

dienst gleichwohl nicht umfassend vom Bund getragen, sondern in nicht unerheblichem

Umfang von den Dienststellen selbst bzw. den Sozialversicherungsträgern. Die wechselseiti-

gen finanziellen Entlastungseffekte für den Bund, aber auch für die Dienststellen, die Sozial-

versicherungsträger und andere Kostenträger sind nicht eindeutig zu beziffern und vor

dem Hintergrund der Mischfinanzierung des Zivildienstes unterschiedlich zu bewerten.

Der Entlastungseffekt für den Bund besteht darin, dass er – anders als beim Wehrdienst –

nicht die gesamten Kosten des Zivildienstes trägt. Er wird in Höhe der Kosten, die die Dienst-

stellen übernehmen, „entlastet“ (derzeit ca. 500 Mio. €). Dabei muss allerdings auch berück-

sichtigt werden, dass die „Arbeitskraft“ der Zivildienstleistenden nicht dem Bund, sondern

Dritten zur Verfügung steht. 

Der Entlastungseffekt für die Dienststellen besteht darin, dass sie nur einen Teil der Kosten

für die Zivildienstleistenden übernehmen. Sie werden in Höhe der Kosten, die der Bund

übernimmt  (derzeit rd. 770 Mio. €)82, entlastet. Die verbleibenden Kosten des Zivildienstes

refinanzieren die Dienststellen überwiegend über Leistungsentgelte, die sie für ihre – mit

Hilfe der Zivildienstleistenden – erbrachten Leistungen erhalten.

Der Entlastungseffekt für die Sozialversicherungsträger besteht in den Versicherungsbeiträ-

gen, die der Bund für die Zivildienstleistenden leistet (derzeit rd. 398 Mio. €). Darin enthal-

ten sind Beiträge zur Rentenversicherung (rd. 353 Mio. €), zur Arbeitslosenversicherung

(rd. 37 Mio. €), zur Pflegeversicherung (rd. 1 Mio. €) sowie „Ruhensbeiträge“ für die Kranken-

versicherung (rd. 7 Mio. €). 

Darüber hinaus übernimmt der Bund die freie Heilfürsorge für die Zivildienstleistenden

(rd. 66 Mio. €) sowie die Erstattung der Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 

(USG, rd. 45 Mio.).

Anzahl  der Dienstleistenden und Einsat zstel len

51. Seit 1961 haben insgesamt rund 1,9 Millionen ZDL ihren Dienst abgeleistet und zwar ganz

überwiegend in sozialen Einrichtungen oder – anders gesagt – im unmittelbaren Dienst am

Menschen. 2003 waren trotz der notwendigen Sparmaßnahmen des Bundes im Zivildienst

rund 104.500 ZDL im Dienst. Hinzu kommen die Freiwilligen, die anstelle ihres Wehr- oder

Zivildienstes Entwicklungsdienst, „Anderen Dienst im Ausland“, Helferdienste im Zivil- und

Katastrophenschutz oder ein freiwilliges soziales bzw. ökologisches Jahr ableisten (zusam-

men rund 4.40083). Wie das unten abgebildete Schaubild der Unterarbeitsgruppe 3 „Ausge-

staltung des Zivildienstes“ vom 30. September 2003 zeigt, leisteten zum Stichtag rund 

60 % der Zivildienstleistenden ihren Dienst in der Tätigkeitsgruppe Pflegehilfe und Betreu-

ungsdienste, je 4 % im Krankentransport/Rettungswesen und im Mobilen Sozialen Hilfs-

dienst, 1 % in der Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung von Kindern und 2 % in der

Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung Erwachsener.
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82 Diese und alle nachfolgend genannten Zahlen sind die Ist-Zahlen des Haushalts 2003 nach erfolgten Abrech-
nungsläufen im BAZ. Zu den 770 Mio. Euro für die Zivildienstleistenden sind die 50,5 Mio. Euro (Soll-Zahl) für das
BAZ sowie die 51,6 Mio. Euro (Soll-Zahl) für die Zivildienstschulen hinzuzurechnen, woraus sich Gesamtkosten in
Höhe von rd. 870 Mio. Euro ergeben.

83 Siehe Ziff. 35 und Ziff. 39



Auswirkungen einer Rückführung des Zivi ldienstes;  Net toentlastungsef-

fekte

52. Bei einer Rückführung des Zivildienstes träten vordergründig beim Bund und den Ein-

richtungen Einsparungen dadurch ein, dass die durch den Zivildienst veranlassten Ausga-

ben/Aufwendungen entfielen. Dem stünden eine Vielzahl von Ausgleichsmaßnahmen und

direkten wie indirekten Konsequenzen gegenüber, die die Einsparungen minimieren, auf-

zehren oder letztlich sogar übertreffen könnten; ihr Umfang ist aber nicht verlässlich einzu-

schätzen.

Im nachfolgenden Schaubild werden die finanziellen Auswirkungen einer Rückführung

des Zivildienstes auf die öffentlichen Haushalte sowie auf die Haushalte der Einrichtungen

betrachtet. Unter Rückführung ist eine Verkürzung des Zivildienstes – bei angenommenen

Szenarien von neun und sechs Monaten – wie eine gänzliche Abschaffung des Zivildienstes

zu verstehen. Soweit erforderlich wird zwischen „Verkürzungsszenarien“ und dem

„Abschaffungsszenario“ unterschieden. Nicht betrachtet werden die finanziellen Auswir-

kungen auf Privatpersonen wie Nutzer von Einrichtungen, Beitragszahler, Selbstzahler oder

Steuerzahler.

Die finanziellen Auswirkungen werden nur tendenziell dargestellt, da es für quantitative

Ausführungen keine hinreichenden Grundlagen gibt. Den von der Rückführung ausgehen-
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Belegte Zivildienstplätze nach Tätigkeitsgruppen (ohne Spitzensportler)
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4 %

Individuelle
Schwerst-
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betreuung

2 %

Pflegehilfe und
Betreuungsdienste
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Dienst am Menschen

Mobile Soziale
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und Jugend-
einrichtungen
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Handwerkliche Tätigkeiten
15 %

Gärtnerische und
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2 %

Kaufmännische und
Verwaltungstätigkeiten

1 %
Versorgungstätigkeiten
6 %

Tätigkeiten im Umweltschutz
3 %

Kraftfahrdienste
2 %



den Effekten werden unternehmerische und politische Entscheidungen folgen, die nicht

vorweggenommen werden können. Welchen Umfang die finanziellen Effekte im Einzelnen

haben werden, ist auch vom Ergebnis künftiger Verhandlungen abhängig. Sofern es rele-

vant erscheint, werden auch Hinweise auf nichtmonetäre Auswirkungen gegeben. 

Die aufgezeigten – teilweise drastischen – Auswirkungen einer eventuellen Abschaffung des

Zivildienstes auf andere Rechtsträger lassen vermuten, dass  in diesem Fall Forderungen an

den Bund herangetragen werden, diese negativen Effekte durch finanzielle Unterstützung

abzufedern. Für diese Forderungen gibt es keine rechtliche Grundlage; es handelt sich viel-

mehr um politische Forderungen und ggf. Handlungsnotwendigkeiten. 
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84 Das Schaubild ist einem ausführlichem Bericht der Unterarbeitsgruppe 2 „Wechselseitige Belastungs- und Ent-
lastungseffekte“ entnommen.
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+  Einsparungen der Ausgaben für den ZD
–  Umschichtungen möglich zur Abfederung der Konsequen-          

zen?

Einrichtungen
+  Einsparungen der Ausgaben für den ZD (Saldo)

Ersatzmaßnahmen:
–    1. Stärkung freiwilliges Engagement/Freiwilligendienste
–    2. Einstellung von Ersatzpersonal
+  3. höhere Leistungsentgelte, sofern durchsetzbar
0  4. Senkung von Standards, Leistungseinschränkungen
0  5. Akzessorischer Arbeitsplatzabbau

Sozialversicherungsträger
–   Mindereinnahmen vom Bundesamt für den Zivildienst
–    Mehrausgaben für höhere Leistungsentgelte der Einrich-

tungen
(vorrangige Leistungssysteme: KV, Pflege, Unfall ...)

+  Mehreinnahmen durch Beiträge von Ersatzpersonal
+  Mehreinnahmen durch Beiträge von Erwerbstätigen
–    Mehrausgaben für Arbeitslosengeld
+  Mehrreinnahmen durch Bundeszuschuss/Beitragser-

höhungen?

Länder
–    Mehrausgaben für höhere Leistungsentgelte der Einrich-

tungen
(Sozialhilfe – überörtlicher Träger, soweit zutreffend)
(Landespflegehilfegesetz – aus § 9 SGB XI)

+  als Träger von Einrichtungen s. o.
–   als Träger von Einrichtungen s. o.

Gemeinden
–   Mehrausgaben für höhere Leistungsentgelte der Einrich-

tungen
(Sozialhilfe – örtlicher Träger, tw. auch überörtlicher)         

+   als Träger von Einrichtungen s. o.
–    als Träger von Einrichtungen s. o.
–    kommunale Komplementärfinanzierung

Verdrängungseffekte?



IV.
Ausblick auf ein Gesamtkonzept zum
Strukturwandel und Zusammen-
fassung der Empfehlungen

53. Die mittelfristige Entwicklung des Zivildienstes und der von der Wehrpflicht abhängi-

gen Freiwilligendienste wird in erster Linie von den anstehenden politischen Entscheidun-

gen zur Streitkräftestruktur abhängen. Wenn die  Wehrpflicht wegfallen sollte, werden die

im Wehrpflicht- und Zivildienstgesetz genannten Dienste in unterschiedlichem Umfang

Nachwuchsprobleme bekommen. Nur der Entwicklungsdienst wird von den weiteren Ent-

wicklungen zum Wehr- und Zivildienst voraussichtlich wie bisher schon unberührt

bleiben.85 Anders wird die Situation im Zivil- und Katastrophenschutz sein, der daher als

weiterhin prioritäres Aufgabenfeld in das Gesamtkonzept der neuen generationsübergrei-

fenden Freiwilligendienste einbezogen werden sollte.86 Ebenso sollten der „Andere Dienst

im Ausland“ und die gesetzlich nicht geregelten Auslandsdienste zur Förderung der

europäischen Integration und der Völkerverständigung sowie der europäische Freiwilli-

gendienst im Gesamtkonzept mit berücksichtigt werden, auch oder gerade weil sie zahlen-

mäßig bislang kaum ins Gewicht fallen. 87

Als Teil und Ausprägung der Zivilgesellschaft werden alle Freiwilligendienste von den staat-

lichen Entscheidungen zur weiteren politischen, finanziellen und strukturellen Förderung

des bürgerschaftlichen Engagements ebenso wie von der im Kapitel II skizzierten, in den

nächsten Jahren zu erwartenden demographischen Entwicklung maßgeblich beeinflusst

werden. 

Bei der Vorbereitung der anstehenden politischen Entscheidungen auf Bundes-, Landes-

und kommunaler Ebene, bei der Vorbereitung aber auch der Richtungs- und Strukturent-

scheidungen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege werden auch die von der

Kommission in ihrer Sitzung am 4. November 2003 aufgeworfenen Fragen, z. B. welche Auf-

gaben/Aufgabenfelder nur durch Freiwilligendienste bzw. bürgerschaftliches Engagement

abgedeckt werden können, um den Charakter und die Kultur dieser Tätigkeiten zu erhalten,

abschließend zu beantworten sein. 

Allgemein kann dazu festgestellt werden, dass Dienstleistungen, die ein Höchstmaß an

altruistischer Verlässlichkeit und menschlicher Zuwendung außerhalb gewöhnlicher

Arbeitsformen und -zeiten erfordern, möglicherweise nicht vollständig über den Arbeits-

markt abgedeckt werden können.
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85 Siehe Kapitel III, Ziff. 38 a. E.
86 Siehe Empfehlungen im Kapitel I, Ziffern 5 und 14.
87 Siehe Empfehlungen im Kapitel I, Ziff. 5 und 6.



Im Bericht der Kommissionsarbeitsgruppe „Zivildienst unter neuen Rahmenbedingungen“

wird betont, dass im Zivildienst bislang weder eine Bedarfsprüfung noch eine Bedarfsaner-

kennung erfolgen. Der Zivildienst deckt nach seiner Aufgabe als Wehrersatzdienst lediglich

einen „verteidigungspolitischen Bedarf“, der sich daraus ergibt, dass eine bestimmte

Anzahl tauglicher Wehrpflichtiger eines Jahrgangs den Wehrdienst verweigert und zu

einem Ersatzdienst herangezogen werden muss. Auch konnte kein „sozialer Bedarf“ festge-

stellt werden in dem Sinne, dass bislang von Zivildienstleistenden erbrachte Dienstleistun-

gen gerade von diesen und nicht anderweitig erbracht werden könnten. Es wird aber auch

festgehalten, dass ein Bedarf an von ZDL ausgeübten – zusätzlichen – Dienstleistungen/

Tätigkeiten vorhanden ist, beispielsweise in der Individuellen Schwerstbehindertenbetreu-

ung und der Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung von Kindern, die bei einem

Wegfall oder auch schon bei einer weiteren Verkürzung des Zivildienstes schwerer zu erset-

zen sein dürften als andere Tätigkeiten.88

Da das Engagement von Freiwilligen oftmals auch aus humanitären und christlichen Moti-

ven erfolgt, erscheint in solchen Aufgabenbereichen, auf die sich eine Abschaffung der

Wehrpflicht und damit der Wegfall des Zivildienstes besonders gravierend auswirken

könnten, ein Strukturwandel vom Pflichtdienst zu „neuen Freiwilligendiensten“ grundsätz-

lich möglich und für den Fall der Abschaffung der Wehrpflicht auch gesellschaftspolitisch

wünschenswert.

Wie sich aus den Ausführungen zu den verschiedenen Formen von Freiwilligendiensten im

Kapitel III unter Ziff. 34 ff. sowie aus den Tabellen im Anhang E ergibt, ist der soziale Schutz

von Freiwilligen je nach Art der wahrgenommenen Aufgaben, Inlands- oder Auslandstätig-

keit, berufsbegleitenden Diensten und Diensten vor und nach der Berufs- und Familienpha-

se, sehr unterschiedlich geregelt. Dies legt den Schluss nahe, dass es auch für die neuen

generationsübergreifenden Freiwilligendienste differenzierte Schutzregelungen geben

sollte. Elemente bereits bestehender Regelungen könnten dafür jeweils als beispielhaft her-

angezogen werden. Insoweit bestehen ggf. auch Harmonisierungsmöglichkeiten.

54. Ihre sowohl auf der aktuellen, in Kapitel II dargestellten gesellschaftlichen Lage in

Deutschland als auch auf der bisherigen Entwicklung von Freiwilligendiensten und Zivil-

dienst (Kapitel III) basierenden, im Kapitel I vorangestellten Empfehlungen unter Ziffern 1

bis 20 fasst die Kommission abschließend nochmals wie folgt zusammen:
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88 Nach einer vom hessischen Kultusministerium durchgeführten Umfrage halten die Bundesländer aber schon
eine weitere Verkürzung des Zivildienstes für untragbar, weil der weitere Einsatz von Zivildienstleistenden im
Sonderschulbereich infrage gestellt bzw. ernsthaft bedroht sei, s. Bericht der Unterarbeitsgruppe 3 „Ausgestal-
tung des Zivildienstes“, zusammengefasst im Bericht der Arbeitsgruppe „Zivildienst unter neuen Rahmenbedin-
gungen“ im Anhang A.



A.   Zivi ldienst,  Wehrdienst  und Freiwil l igendienste für  junge

Menschen

❙  An der bisherigen Einsatzplanung für Zivildienstleistende einschließlich der Einverständ-

niserklärungen zwischen Zivildienstleistenden und Einsatzstellen als Elementen wechsel-

seitigen Konsenses sollte weiterhin festgehalten werden.

❙  Die Dauer des Zivildienstes sollte der Dauer des Grundwehrdienstes angeglichen werden.

Gleichzeitig sollte die Möglichkeit einer freiwilligen Verlängerung des Zivildienstes in

Einsatzbereichen wie der Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung und der Indivi-

duellen Schwerstbehindertenbetreuung von Kindern geprüft werden.

❙  Die gesetzlichen Voraussetzungen für Vor- und Nachpraktika, geringfügige Beschäfti-

gungsverhältnisse bzw. Freiwilligendienst in derselben Einsatzstelle vor und nach dem

Zivildienst sollten geschaffen bzw. klargestellt werden.

❙  Gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz (KMK), dem Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) und den weiteren fachlich zuständigen Stellen in Bund und

Ländern sollten Möglichkeiten geprüft werden, Studien- und Ausbildungsbeginn mit den

Lebensplanungen wehrpflichtiger junger Männer und an einem Freiwilligendienst inter-

essierter junger Männer und Frauen noch kompatibler zu gestalten.

❙  Junge Männer sollten in gleicher Weise wie junge Frauen die Möglichkeit haben, ohne

zusätzlichen Zeitverlust durch Wehr- oder Zivildienst einen europäischen Freiwilligen-

dienst zu leisten. Ggf. entgegenstehende europäische Förderrichtlinien bedürfen der

Überprüfung und einer entsprechenden Initiative der Bundesregierung auf Gemein-

schaftsebene.

❙  Empfohlen wird außerdem zu prüfen, ob der Dienst mit berufsqualifizierenden Elemen-

ten in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen angereichert werden kann, die das Ausstellen

eines Zertifikats/qualifizierten Dienstzeugnisses erlauben. Darüber hinaus sollte geprüft

werden, ob die Ableistung des Zivildienstes oder eines Freiwilligendienstes wie im Ret-

tungsdienst auch im Pflegebereich bei entsprechender Zertifizierung im Rahmen ein-

schlägiger späterer Ausbildungen angemessen anerkannt werden kann. 

❙  Für Pflicht- wie Freiwilligendienste sollte eine über den bloßen Nachteilsausgleich hinaus-

gehende neue Anerkennungskultur entwickelt werden. Geprüft werden sollten daher die

Möglichkeiten der Einführung eines Bonussystems bei Studienplatz- und Ausbildungs-

platzvergabe, die Anerkennung geleisteter Dienste bei Bewerbungen und beruflichem

Aufstieg in der Privatwirtschaft sowie die Berücksichtigung der bei der Ableistung sozia-

ler Dienste gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse bei Einstellungen und Beförderun-

gen im öffentlichen Dienst, soweit diese für die Ausübung der Tätigkeit in dem jeweiligen

Bereich von Bedeutung sind. Für Zivildienstleistende (und Grundwehrdienstleistende)

gilt dies entsprechend den Empfehlungen der Kommission „Gemeinsame Sicherheit und

Zukunft der Bundeswehr“89 insbesondere im Falle eines übergangsweisen „Auswahl-

Wehr- oder Zivildienstes“.
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http://www.bundeswehr.de/pic/pdf/00_bericht_kommission.pdf


B.   Struktur wandel  von Pf l icht-  zu Freiwil l igendiensten

❙  Für den Fall einer künftigen politischen Mehrheitsentscheidung zur Abschaffung der all-

gemeinen Wehrpflicht empfiehlt die Kommission einen Strukturwandel verbunden mit

der Entwicklung einer Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit unter gleichrangiger

Einbindung des „klassischen“ Vereins- und Verbandslebens einschließlich des Dienstes im

Zivil- und Katastrophenschutz.

❙  Zur Ermöglichung dieses Strukturwandels rät die Kommission zur vorsorglichen nochma-

ligen Prüfung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines übergangsweisen „Auswahl-

Wehrdienstes“ sowie eines „Auswahl-Zivildienstes“ in sozial- und gesellschaftspolitisch

besonders wichtigen Einsatzbereichen90.

❙  Während eines solchen Strukturwandels sollten Einsatzbereiche des Zivildienstes, die bei

seiner Abschaffung nur durch Freiwilligendienste bzw. bürgerschaftliches Engagement

abgedeckt werden können, ohne ihren Charakter und ihre Kultur zu verlieren, bei der

Vergabe der sogenannten Kontingente prioritär bedacht werden. 

❙  Die Kommission empfiehlt zu prüfen, ob ein Strukturwandel vom Pflichtdienst zum Frei-

willigendienst auch durch eine Annäherung der Lerninhalte beider Arten von Diensten

begleitet werden kann sowie durch weitere Möglichkeiten einer gemeinsamen fachli-

chen Schulung und Begleitung von Zivildienstleistenden und Freiwilligen, die in densel-

ben Tätigkeitsfeldern eingesetzt sind. 

C.   Neues generationsübergreifendes Freiwil l igendienstemodell

❙  Unter Einbindung des klassischen Vereins- und Verbandslebens sollten Freiwilligendiens-

te künftig für alle Altersgruppen, für Frauen und Männer in der Erwerbs- wie in der Fami-

lienphase sowie generationsübergreifend angeboten werden, nicht zuletzt zur Ermögli-

chung eines neuen Miteinanders der Generationen. 

❙  In Anbetracht der demographischen Entwicklung, der Lebenserfahrung und der beson-

deren Potenziale der älteren Generation wird empfohlen, bei den neuen Freiwilligen-

diensten auch der Zielgruppe der älteren Menschen besondere Beachtung zu schenken.

❙  Generationsübergreifende Freiwilligendienste sollten länger dauern können als ein Jahr,

in Vollzeit ausgeübt werden oder mit wenigen Stunden Zeiteinsatz in der Woche Beruf

und Familie begleitend. In der Regel sollte eine Mindestdauer von drei zusammenhän-

genden Monaten mit mindestens 20 Wochenstunden und eine Höchstdauer von bis zu

24 Monaten bei Diensten im In- und Ausland eingehalten werden. Bei berufsbegleitenden

Formen sollte jedenfalls eine entsprechende zeitliche Mindestanforderung festgelegt

werden. (Unabhängig davon sind Gesamtumfang und Dauer der finanziellen Förderung.)

❙  Neben den „klassischen“ Bereichen des Sozialen, des Umweltschutzes, der Friedens- und

Versöhnungsarbeit, des Zivil- und Bevölkerungsschutzes, der Jugendarbeit in Kultur und

Sport sowie der Entwicklungszusammenarbeit sollten prioritäre Aufgabenfelder Famili-

en in lokalen Netzen, Kinderbetreuung, Schule, Migration, Selbsthilfe, Pflege und die

Betreuung Behinderter, aber auch Projekte, Initiativen und Netzwerke der Engagement-

förderung sein.
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❙  Anbieter von Freiwilligendiensten sollten öffentliche und freie Träger bis hin zu gemein-

wesenbezogenen Unternehmen sein. Die anzuerkennenden Träger/Einsatzstellen sollten

gemeinnützig sein, eine klare Organisations- und Rechtsform haben und im gesellschaft-

lichen Raum verankert sein. Sie müssen an Informations- und Austauschnetze ange-

schlossen und wirtschaftlich stabil sowie zuverlässig sein. Unter den Gesichtspunkten von

Subsidiarität und Bürokratieabbau wird empfohlen zu prüfen, ob die Anerkennung in

selbst organisierter Form erfolgen kann.

❙  Neben bundesweit etablierten Trägern/Einsatzstellen sollten vermehrt Organisationen

auf der regionalen und lokalen Ebene für die Durchführung generationsübergreifender

Freiwilligendienste gewonnen werden. 

❙  Die Träger sollten Aufgaben wahrnehmen, die die Einsatzstellen selbst je nach Größe und

sonstigen Rahmenbedingungen regelmäßig überfordern dürften (z. B. Information und

Beratung, Auswahl von Projekten und geeigneten Einsatzstellen, Gewinnung von Freiwil-

ligen und neuen Zielgruppen, Unterstützung beim Konfliktmanagement, Setzung/Kon-

trolle von Mindeststandards, Qualitätssicherung und Zertifizierung, Bildungs-, Fortbil-

dungs- und Begleitungsangebote, angemessene Absicherung der Freiwilligen,

Vernetzung von Trägern und Einsatzstellen, Öffnung der Organisation für andere gesell-

schaftliche Bereiche, Aufbau von Partizipationsstrukturen, Förderung des intergeneratio-

nellen Austauschs und des internationalen, insbesondere des europäischen Dialogs,

Schaffung von Übergängen zwischen generationsübergreifenden Freiwilligendiensten

und anderen Formen bürgerschaftlichen Engagements). 

❙  Alle oder einzelne der beschriebenen Aufgaben können auch von übergeordneten Orga-

nisationsformen, z. B. Trägerverbünden, im zu definierenden Ausnahmefall von beson-

ders geeigneten Einsatzstellen selbst wahrgenommen werden.

❙  Für die neuen generationsübergreifenden Freiwilligendienste sollten Träger und Einsatz-

stellen Qualitätsstandards und Verfahren zur Qualitätssicherung und kontinuierlichen

Qualitätsverbesserung entwickeln. 

❙  Auch in neuen generationsübergreifenden Diensten dürfen Freiwillige durch ihr soziales

Engagement nicht selbst in sozialer Hinsicht schlechter gestellt werden, als sie ohne ihr

Engagement stünden (kein Verlust von Anwartschaften oder Sozialleistungen). Der

Schutz vor Krankheit, Unfall und Invalidität und der Schutz vor Haftpflichtschäden ist je

nach Lebens-, Berufs- und Familienphase unterschiedlich zu gestalten. Für berufsbeglei-

tende neue Freiwilligendienste sollte geprüft werden, inwieweit Elemente der gesetzli-

chen Schutzregelungen für bereits geregelte berufsbegleitende Dienste übernommen

werden könnten.

❙  Auch für die neuen generationsübergreifenden Freiwilligendienste sollte, soweit erfor-

derlich und rechtlich möglich, Versicherungsschutz über die gesetzliche Sozialversiche-

rung gewährt werden, subisidiär über Rahmenverträge der Bundesländer – was im Ein-

zelfall zu prüfen ist – und der Träger der Dienste oder der Einsatzstellen.

❙  Generationsübergreifende Freiwilligendienste sollten sowohl in immateriellen Formen

als auch durch geldwerte und monetäre Formen durch Träger und Einsatzstellen beson-

dere Anerkennung erfahren. 
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D.  Umset zung der Empfehlungen

❙  Notwendige oder klarstellende Änderungen des Zivildienstgesetzes sowie notwendige

Folgeänderungen sollten nach Möglichkeit noch in dieser Legislaturperiode erfolgen. Für

eventuelle Anpassungen der Gesetze zum freiwilligen sozialen und ökologischen Jahr

sollten die Ergebnisse der Evaluierung der letzten Änderungen abgewartet werden. 

❙  Das neue generationsübergreifende Freiwilligendienstemodell bedarf vor seiner eventu-

ellen gesetzlichen Regelung noch der Differenzierung und Erprobung in der Praxis. Wel-

cher Rahmen für die neuen generationsübergreifenden Freiwilligendienste angemessen

und erforderlich ist, sollte daher in einem oder mehreren Modellvorhaben unter finanzi-

eller Beteiligung aller Interessierten geprüft werden. 

❙  Die (Ko-)Finanzierung solcher Initiativen kann wie bisher über Förderpläne/Förderrichtli-

nien erfolgen. Als Finanzierungsgrundlage sollten auch Möglichkeiten von Schwerpunkt-

setzungen in geeigneten laufenden Programmen mit Bezügen zur Zivilgesellschaft, zu

Freiwilligendiensten und Freiwilligenkorps geprüft werden. Eine von breiten gesell-

schaftlichen Kräften getragene „Stiftung für Freiwilligendienste“ könnte Bürgerinnen

und Bürgern, die nicht selbst in Freiwilligendiensten mitwirken können oder wollen, die

Möglichkeit eines zumindest finanziellen Engagements eröffnen. 

Ausblick auf ein Gesamtkonzept zum Strukturwandel und
Zusammenfassung der Empfehlungen

42Übersicht

➔ ➔



Anhang A
Berichte der Arbeitsgruppen der Kommission

I.  Bericht der Arbeitsgruppe „Perspektiven und Aktivierung
von Freiwilligendiensten“1

Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste
Freiwilligendienste stellen eine besondere Form bürgerschaftlichen Engagements dar. Eine

Gesellschaft, die der Leitidee der Bürgergesellschaft verpflichtet ist, stützt sich auf bürger-

schaftliches Engagement und eröffnet Möglichkeiten für Eigeninitiative, Mitgestaltung und

Beteiligung.

Bürgerschaftliches Engagement ist:

❙  freiwillig,

❙  nicht auf materiellen Gewinn gerichtet,

❙  gemeinwohlorientiert,

❙  öffentlich bzw. findet im öffentlichen Raum statt und

❙  wird in der Regel gemeinschaftlich/kooperativ ausgeübt.2

Bürgerschaftliches Engagement erzeugt:

❙  soziales Kapital

Gesellschaften sind für ihren Zusammenhalt auf Vertrauen, Solidarität und Bereitschaft zur

Zusammenarbeit angewiesen – in der Forschung wird dies als „soziales Kapital“ bezeichnet.

In pluralistischen, heterogenen Gesellschaften trägt soziales Kapital auch dazu bei, die

Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen zu überbrücken und Konflikte auf eine Weise

auszutragen, die den Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft nicht gefährdet. Bürger-

schaftliches Engagement trägt in hohem Maße dazu bei, soziales Kapital zu schaffen und zu

pflegen: Die Bereitschaft,  sich für sich selbst und für andere  unentgeltlich einzusetzen, ist

Grundbestand von Vertrauen und Solidarität; freiwillige Vereinigungen stellen diese Bereit-

schaft auf Dauer her und sind häufig Orte der Zusammenarbeit über die Familie und den

unmittelbaren Lebenskreis hinaus.

❙  demokratische Kompetenz: selbstbestimmt, selbst organisiert, partizipatorisch

Bürgerschaftliches Engagement zeichnet sich dadurch aus, dass es auf Selbstorganisation,

Einflussnahme und Eigenverantwortung beruht. Oft kommt es im Engagementalltag auch

darauf an, sich einerseits mit dem eigenen Anliegen durchzusetzen und sich andererseits

mit anderen auf Kompromisse zu verständigen. Die Kompetenz zum selbst organisierten
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hier S. 82 ff. http://www.bundestag.de/gremien/enga/
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Aushandeln von Lösungen und Entscheidungen schlägt die Brücke zwischen bürgerschaft-

lichem Engagement und einer aktiven Bürgerschaft im demokratischen Gemeinwesen. Bei

freiwilligen Einsätzen im In- und Ausland kommen interkulturelle Kompetenzen hinzu.

Kurz gesagt: Bürgerschaftliches Engagement trägt dazu bei, demokratisches Verhalten zu

lernen – auch dann, wenn es im vermeintlich unpolitischen Raum gemeinsamer Freizeitge-

staltung oder unmittelbarer sozialer Hilfeleistungen stattfindet. Gerade für junge Men-

schen haben diese mittelbaren politischen Lernprozesse eine besondere Bedeutung, da sie

Erfahrungen aufbauen, die gesellschaftliches Mitgestalten möglich machen und sogar das

Handeln im unmittelbar politischen Feld vorbereiten und erleichtern.

Mitgestaltung und Eigenverantwortung im Alltag des Engagements lassen sich – zumindest

unter dem Gesichtspunkt einer aktiven Staatsbürgerschaft – nicht von politischer Partizipa-

tion trennen. Viele Formen freiwilliger Tätigkeiten ermöglichen zudem eine unmittelbare

Partizipation der Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung ihres Lebens- und Wohnum-

feldes.

Trägerorganisationen und soziale Einrichtungen, die mit Freiwilligen arbeiten, können

wichtige Beiträge leisten: Es hängt nicht zuletzt von den dortigen Rahmenbedingungen ab,

ob Engagement tatsächlich mit Verantwortung, Entscheidungsspielräumen und Mitgestal-

tungsmöglichkeiten verbunden ist, ob die Aushandlungsprozesse, die Art des Umgangs von

wechselseitigem Respekt und demokratischen Verfahren geprägt sind. Förderliche Rah-

menbedingungen in Organisationen und in der Gesellschaft sind insofern eine notwendige

Bedingung für die demokratischen Lernprozesse im hier beschriebenen Sinne.

❙  informelle Lernprozesse: nicht formale Bildungs- und Lernerfahrung

Viele Tendenzen in der Entwicklung des Arbeitsmarkts deuten darauf hin, dass soziale Kom-

petenzen im Zuge der Umwandlung von Industriegesellschaften in Wissens- und Dienstleis-

tungsgesellschaften eine größere Bedeutung bekommen werden: Dazu zählen zum Beispiel

rhetorische Fähigkeiten, die Fähigkeit, in Konflikten zu vermitteln, in Gruppen moderie-

rend ein Ergebnis zu erzielen oder auch Verantwortung für sich und andere zu überneh-

men.

Viele Tätigkeiten in Freiwilligendiensten vermitteln genau diese Fertigkeiten: Zum bereits

genannten Aspekt der freiwilligen Selbstorganisation kommt hier noch der Umgang mit

Menschen, der zahlreiche Formen bürgerschaftlichen Engagements auszeichnet. Der Bei-

trag bürgerschaftlichen Engagements zum Kompetenzerwerb kann somit auch ein ergän-

zender Beitrag zum Erwerb beruflicher Schlüsselqualifikationen sein.

Neben dem informellen Lernen von Schlüsselqualifikationen vermitteln zahlreiche freiwil-

lige Tätigkeiten aber auch konkrete Kenntnisse und Qualifikationen, die für bestimmte

Berufsfelder relevant sind. Dies gilt zum Beispiel für helfende Tätigkeiten im sozialen

Bereich oder für pädagogische Tätigkeiten im Bereich der Jugendbildung oder der Übungs-

leitung im Sport.
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Interkulturelle Kompetenzen, die durch bürgerschaftliches Engagement im In- und Aus-

land erworben werden können, haben vor dem Hintergrund wachsender beruflicher Mobi-

lität über die Landesgrenzen hinweg ebenfalls unmittelbare Auswirkungen auf berufliche

Chancen. Nicht selten wird der Erwerb dieser Kenntnisse durch begleitende Ausbildungen

unterstützt und durch ein Zertifikat belegt. Darüber hinaus können selbstverständlich auch

Kontakte, die durch bürgerschaftliches Engagement erworben werden, als soziales Kapital

im engeren Sinne dienen und den späteren Einstieg in ein Beschäftigungsverhältnis erleich-

tern.

Freiwil l igendienste stellen eine besondere und eigene Form des bürgerschaftlichen

Engagements dar, und zwar jenseits des traditionellen Ehrenamts, jenseits von Pflicht,

Erwerbsarbeit, Ausbildung und Zivildienst. Als Freiwilligendienste lassen sich Dienste mit

Bildungselementen und Begleitungsangeboten bezeichnen, die von gemeinnützigen Orga-

nisationen sowie öffentlichen Trägern angeboten und von Menschen in freiwilliger Selbst-

verpflichtung eingegangen werden. Freiwilligendienste stellen eine geregelte Form des

bürgerschaftlichen Engagements dar, bei dem Anfang und Ende, Dauer und Umfang,

Inhalt, Aufgaben, Ziel und Art der freiwilligen Tätigkeit ebenso festgelegt sind wie der finan-

zielle und organisatorische Rahmen, die rechtliche und soziale Absicherung sowie die in-

frage kommenden Orte und Träger bzw. Einsatzstellen.3 Deutschland ist das einzige Land in

Europa, das bereits seit 40 Jahren Erfahrungen mit einem gesetzlich geregelten Freiwilli-

gendienst machen konnte (geregelt im FSJ-Gesetz seit 1964). In vielen anderen Ländern wur-

de die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Freiwilligendiensten erst in den späten 90er

Jahren erkannt. Viele entsprechende Gesetze anderer EU-Staaten stammen daher erst aus

jüngster Zeit.

Neue generationsübergreifende Freiwil l igendienste als eine besondere Form

bürgerschaftlichen Engagements stellen einen eigenen Lernort dar, weil die engagierten

Menschen soziale Verantwortung übernehmen können, aber auch ihre Fähigkeiten und

Kompetenzen einbringen und erproben, sich persönlich wie beruflich orientieren können.

Gerade die Verschränkung von Bildung und Orientierung einerseits sowie die Übernahme

von gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung andererseits schaffen die Grundlagen

für die Attraktivität der neuen Freiwilligendienste.

Freiwilligendienste bieten vielfältige Möglichkeiten zu tun und zu zeigen, was engagierte

Menschen in zivilgesellschaftlicher Verantwortung können. Sie eröffnen Lebens- und Parti-

zipationsräume, individuelle Lern- und Trainingserfahrungen, ferner ermöglichen sie die

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ebenso wie Persönlichkeitsbildung, Wissens-

erwerb und den Erwerb sozialer Kompetenzen. Obwohl generationsübergreifende Freiwilli-

gendienste kein Instrument der Arbeitsmarktpolitik im Sinne des SGB III sind, können sie

durch ihre bildungsfördernde Wirkung auch die Berufsorientierung sowie die Ausbildungs-

und Arbeitsmarktchancen engagierter Menschen verbessern.
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Zielgruppen
Freiwilligendienste gehören in der bisherigen Zielgruppenorientierung zu besonderen For-

men der Jugendbildungsarbeit. Gerade aber vor dem Hintergrund der demographischen

Entwicklung der nächsten Jahre sollten Freiwilligendienste als generationsübergreifende

Dienste ermöglicht werden. Selten jedoch gibt es bisher Angebote als Freiwilligendienst für

ältere Menschen und noch weniger intergenerationelle Angebote. Im Sinne des auch von

der Europäischen Kommission unterstützten Konzepts des lebenslangen Lernens (life long

learning, LLL) lässt sich der Bildungscharakter von Freiwilligendiensten nicht auf das

Jugendalter begrenzen: Der Erwerb und die Weitergabe von Kompetenzen, aber auch der

Einsatz und die Erprobung eigener Fähigkeiten sind für alle Generationen wichtig und

attraktiv. Freiwilligendienste sollten deshalb künftig für alle Generationen angeboten wer-

den. Generationsübergreifende Freiwilligendienste schaffen neue Möglichkeiten der

Begegnung, des Erfahrungsaustauschs und der Unterstützung zwischen jungen und älte-

ren Menschen und sind Projekte lebenslangen Lernens. 

Generationsübergreifende Freiwilligendienste sollen Frauen und Männer im gleichen

Maße ansprechen und müssen so gestaltet sein, dass sie für alle Altersgruppen ein attrakti-

ves Engagementangebot darstellen. Aspekte, mit denen eine zielgruppenorientierte Gestal-

tung von Freiwilligendiensten möglich ist, sind die sozialpolitischen Rahmenbedingungen

und die demographische Entwicklung, die Einsatzfelder und die Anforderungen der zu ver-

richtenden Tätigkeit, die Begleitungs- und Fortbildungsangebote sowie die Zeitstrukturen. 

Dem Lebensphasenmodell folgend, werden drei  Zielgruppen unterschieden, und zwar

junge Menschen im Alter nach Vollendung der Vollzeitschulpflicht bis zum Alter von 27 Jah-

ren, Menschen im mittleren Lebensalter und ältere Menschen. Primäre Zielgruppe bleiben

weiterhin die jungen Menschen. Angesichts der demographischen Entwicklung, der beson-

deren Potenziale älterer Menschen und der Notwendigkeit ihrer verstärkten Partizipation

sollen aber auch Freiwilligendienste für die ältere Generation entwickelt und gefördert wer-

den.  Ebenso sollten für Menschen im mittleren Lebensalter Beruf und Familie begleitende

Angebote bereitgehalten werden.

Flexibilisierung der Dienste und Einsätze
Sowohl die Dauer als auch die „Dichte“ von neuen generationsübergreifenden Freiwilligen-

diensten lassen sich flexibel gestalten: Freiwilligendienste können länger dauern als ein

Jahr oder kürzer sein; sie können in Vollzeit oder halbtags ausgeübt werden. Das belegen

auch positive Erfahrungen in anderen EU-Staaten wie z. B. Belgien und Großbritannien.

Welche Angebote sich etablieren, hängt in hohem Maße von der Angebots- wie von der

Nachfrageseite ab. Die Angebote müssen zeitlich wie inhaltlich bedarfsgerecht für engage-

mentbereite Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen sein. Flexible Zeitstrukturen

sind ein Aspekt der „institutionellen Passung“ zwischen engagierter Person und Trägerorga-

nisation.

Um allerdings dem spezifischen Bildungsanspruch der generationsübergreifenden Freiwil-

ligendienste gerecht zu werden und zugleich die Interessen der Organisationen und Ein-

richtungen hinsichtlich der Planbarkeit und Verbindlichkeit zu berücksichtigen, sollte als

Rahmenvorgabe eine Mindestdauer von drei zusammenhängenden Monaten mit mindes-

tens 20 Wochenstunden und eine Höchstdauer von bis zu 24 Monaten bei Diensten im In-
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und Ausland eingehalten werden. Innerhalb dieses Zeitkorridors bleibt die Dauer des Diens-

tes flexibel gestaltbar. Eine Höchstdauer für Freiwilligendienste erscheint aus sozial- und

arbeitsmarktpolitischen Erwägungen sinnvoll. Die flexible Gestaltung der Dauer sollte für

jede Lebensphase (Jugendphase ab Vollendung der Vollzeitschulpflicht, Erwerbsphase,

Altersphase) möglich sein.

Aufgabenfelder
Ein Ausbau generationsübergreifender Freiwilligendienste erfordert auch eine Ausweitung

der Aufgabenfelder. Diese sind grundsätzlich nicht begrenzt. Hingegen sind die jeweili-

gen Tätigkeiten – und die damit verbundenen Bildungsangebote – immer komplementär

und nicht ersetzend zu Erwerbsarbeit und schulischer Bildung: Generationsübergreifende

Freiwilligendienste stellen keine arbeitsmarktpolitischen Instrumente dar.

Aufgabenfelder im oben definierten Sinn sollen folgende Kriterien erfüllen:

❙  Beachtung der zivilgesellschaftlichen Grundsätze der Freiwilligkeit, der Gemeinwohlori-

entierung und der Partizipation;

❙  Berücksichtigung der Schnittstellen zum Arbeitsmarkt; 

❙  Entwicklung passgenauer Nachfrage- und Angebotsstrukturen, die Ziele und Aufgaben

der Einrichtungen unterstützen und eine Umsetzungsmöglichkeit für die Belange, Fähig-

keiten und Ideen der Freiwilligen bieten;

❙  Bereitstellung angemessener Formen der Begleitung und Reflexion, Qualifizierung und

Anerkennung und die Ermöglichung sozialen Lernens;

❙  Ermöglichung von Vernetzungen etwa durch sozialraumbezogene Kooperationen, Nut-

zung lokaler Infrastrukturen (Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen etc.) und

neuer Netzwerke und Verbünde von Einrichtungen und Trägern.

Unter diesen Aspekten können für generationsübergreifende Freiwilligendienste Aufgaben

bei allen öffentlichen und freien Trägern bis hin zu gemeinwesenbezogenen Unternehmen

infrage kommen. Eine besondere Signalwirkung haben Freiwilligendienste dort, wo sie

dazu beitragen, möglichst frühzeitig an bürgerschaftliches Engagement heranzuführen.

Familie und die sich in das Gemeinwesen öffnenden Schulen sind dabei neben Einrichtun-

gen der Kindertagesbetreuung und der Jugendarbeit die zentralen Lernorte mit jeweils

ganz spezifischen Lebens- und Erfahrungskontexten.

Prioritäre Aufgabenfelder sind somit neben den „klassischen“ Bereichen des Sozialen,

des Umweltschutzes sowie der Kultur und des Sportes, der Friedens- und Versöhnungsarbeit

sowie der Entwicklungszusammenarbeit: 

❙  Familien in lokalen Netzen (z. B. Mütterzentren), Kinderbetreuung und Schule (z. B. im

Rahmen der Lernbegleitung und Ganztagsbetreuung): Dazu gehören die Öffnung der

Schule als Institution (Stichworte: „change in“, „compassion“; „service learning“), aber

auch selbst organisierte Projekte wie „Schüler Helfen Leben“;

❙  Soziales und Gesundheit: Migration, Selbsthilfe, Pflege, Behinderung;

❙  Projekte, Initiativen und Netzwerke der Engagementförderung (Freiwilligenagenturen,

Bürger- und Nachbarschaftshäuser, Bürgerinitiativen, soziokulturelle Initiativen, Eine-

Welt-Initiativen etc.).
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Trägerstrukturen
Generell müssen Freiwilligendienste die oben genannten Kriterien für die Aufgabenfelder

erfüllen. Die Gewährleistung dieser Anforderungen ist in erster Linie Aufgabe der Träger.

Trägerorganisationen bilden neben der jeweiligen Einsatzstelle, die den konkreten Dienst-

alltag der Freiwilligen bestimmt, und den Freiwilligen selbst eine dritte Ebene, auf der

bestimmte Aufgaben wahrgenommen werden.4 Die Trägeraufgaben ergeben sich somit aus

den speziellen Interessen der Freiwilligen und der Einsatzstellen sowie dem gesellschaftli-

chen Interesse an bürgerschaftlichem Engagement und aus den inhaltlichen Interessen der

Träger. 

Die vorrangigen konkreten Aufgaben für Träger bzw. Trägerverbünde ergeben sich aus den

oben genannten Kriterien:

❙  Information und Beratung,

❙  Auswahl von Projekten und geeigneten Einsatzstellen,

❙  Gewinnung von Freiwilligen und neuen Zielgruppen,

❙  Unterstützung beim Konfliktmanagement,

❙  Setzung/Kontrolle von Mindeststandards,

❙  Angebote zur Qualitätssicherung und Zertifizierung,

❙  Bereitstellung von Bildungs-, Fortbildungs- und Begleitungsangeboten,

❙  angemessene Absicherung der Freiwilligen,

❙  Sicherstellung der Finanzierung,

❙  Vernetzung von Trägern und Einsatzstellen,

❙  Öffnung der Organisation für andere gesellschaftliche Bereiche und Aufbau von Partizi-

pationsstrukturen,

❙  Förderung des Austauschs zwischen den Generationen und des internationalen, insbe-

sondere des europäischen Dialogs, Schaffung von Übergängen zwischen den generati-

onsübergreifenden Freiwilligendiensten und anderen Formen bürgerschaftlichen Enga-

gements (beispielsweise durch Öffentlichkeitsarbeit und ausgesuchte Projekte).

Träger und Einsatzstellen müssen in der Lage sein, auf gesellschaftlichen Bedarf mit ihren

Angeboten flexibel zu reagieren. Aufgabe der Träger ist es zudem, im Zweifel zwischen den

Interessen der Freiwilligen, dem Bedarf der Einsatzstellen und den Anforderungen an Frei-

willigendienste als Formen bürgerschaftlichen Engagements zu vermitteln.5

Für eine Ausweitung der generationsübergreifenden Freiwilligendienste sind plurale Trä-

gerstrukturen und neue organisatorische Modelle zur Durchführung dieser Dienste von

zentraler Bedeutung. Schließlich geht es darum, neben bundesweit etablierten Trägern ver-

mehrt Organisationen auf der regionalen und lokalen Ebene für die Durchführung von

generationsübergreifenden Freiwilligendiensten zu gewinnen. 

Für die Anerkennung neuer Trägerorganisationen bedarf es angemessener Verfahren, in

denen ihre fachliche Kompetenz, ihre Zuverlässigkeit und ihre Beständigkeit überprüft wer-
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den, denen noch zu schaffende und bundesweit geltende Mindeststandards zugrunde

gelegt werden sollten. Die anzuerkennenden „neuen“ Träger müssen gemeinnützig sein,

eine klare Organisations- und Rechtsform haben und im gesellschaftlichen Raum verankert

sein. Sie müssen an Informations- und Austauschnetze angeschlossen sowie wirtschaftlich

stabil und zuverlässig sein. Zu entscheiden sein wird, ob die Trägeranerkennung durch

staatliche Stellen oder in Formen gesellschaftlicher Selbstverwaltung erfolgt.

Schutz und soziale Sicherung
Der Staat kann und will das bürgerschaftliche Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger

fördern. Dazu sollte er sicherstellen, dass diejenigen, die sich freiwillig und ohne Gewinner-

zielungsabsicht engagieren, während ihres bürgerschaftlichen Engagements geschützt

sind und keine Nachteile erleiden. 

Da Freiwilligendienste eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements darstel-

len, ist die Schutzverpflichtung von Trägern und Staat gegenüber Engagierten, die sich für

einen längeren Zeitraum freiwillig verpflichtet haben, vorrangig gegeben. Bei Gesundheits-

schäden steht nicht so sehr der Grundsatz der Gleichbehandlung mit Berufstätigen oder

zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterschiedlicher Dienste, sondern der

der sozialen Entschädigung (§ 5 SGB I) im Vordergrund.

Eine staatliche und trägerschaftliche Fürsorge im Falle von Gesundheitsschäden im Rah-

men des bürgerschaftlichen Engagements und der generationsübergreifenden Freiwilli-

gendienste sollte – analog dem Schutzgedanken bei der unechten gesetzlichen Unfall-

versicherung – Grundlage der Zugangsmöglichkeiten zu den einzelnen Zweigen der

Sozialversicherung sein. 

Krankheit, Unfall und Invalidität bilden im Rahmen von Tätigkeiten des bürgerschaftlichen

Engagements neben den Haftungsfragen die zentralen Sachverhalte dieser Schutzfunktion.

Dieser Schutz kann gesetzlich oder privatrechtlich oder auch in Kombination beider Mög-

lichkeiten geschaffen werden. Zur gesetzlichen Sozialversicherung werden die Kranken-,

Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung mit ihren Leistungskomponenten der Alters-, der

Invaliditäts- und der Hinterbliebenenrente sowie die Arbeitslosenversicherung gerechnet.

Die Schutzfunktion ist je nach Lebensphase für jede Zielgruppe unterschiedlich zu gestalten. 

❙  Folgendes wird empfohlen: Sicherung des Status quo ante für soziale Leistungen:

Grundsätzlich gilt, dass Freiwillige durch ihr Engagement nicht schlechter gestellt wer-

den sollen, als sie ohne ihre Tätigkeit im Freiwilligendienst ständen; zeitweise Betätigun-

gen zugunsten der Allgemeinheit sollten nicht zu Verlusten von Anwartschaften oder

ähnlichen Schlechterstellungen führen, z. B. beim Kindergeld, Erziehungsgeld, beim

Arbeitslosengeld, bei der Waisen- oder Hinterbliebenenrente.

❙  Im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung sollen Möglichkeiten geschaffen

werden, die Schutzfunktion abzudecken; privatrechtliche Lösungen sollten subsidiär

angestrebt werden. 

Im Einzelnen:

❙  Die Krankenversicherung ist verpflichtend und soll mit Beiträgen bezahlt werden. 

❙  Unfal lversicherung: Die gesetzliche Unfallversicherung soll auf die generationsüber-

greifenden Freiwilligendienste insgesamt ausgedehnt werden.

In der gesetzlichen Unfallversicherung ist zu prüfen, inwieweit neuartige Lebenssachver-
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halte geltenden Versicherungstatbeständen unterfallen. Gegebenenfalls ist durch gesetz-

liche Klarstellungen zu präzisieren, welche neuartigen Tätigkeiten im Rahmen der

genannten Dienste versichert sind. Es muss auch eine verstärkte Information erfolgen.

Subsidiär sollten entsprechende Angebote auf privatrechtlicher Basis in Form von Versi-

cherungen (Gruppenversicherungen) genutzt werden.

Für die Zielgruppen, die derzeit nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert

sind, sollte die Möglichkeit eines freiwilligen Zugangs geprüft werden.

❙  Rentenversicherung: Für die neuen generationsübergreifenden Freiwilligendienste

ist eine Rentenversicherungspflicht hinsichtlich einer Altersrente nicht anzustreben. Eine

Finanzierung über die Beitragszahler in Form von Anerkennungszeiten erfolgt nicht.

Wichtiger ist bei der gesetzlichen Rentenversicherung die Absicherung der Invalidität im

Sinne des Vorrangs der Schutzfunktion – hierfür sind neue Rechtsmodelle zu entwickeln,

beispielsweise auch auf privatrechtlicher Basis in Form von Lebensversicherungen.

❙  Information:  Die §§ 13, 14 und 15 SGB I regeln neben der Beratung und Auskunft auch

eine Verpflichtung zur Aufklärung durch die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung.

Bei Freiwilligendiensten ist es auch Aufgabe der Trägerorganisationen, die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer von Freiwilligendiensten über ihre Absicherung in der Sozialversi-

cherung vor Aufnahme des Dienstes zu informieren und sie über ggf. nicht bestehenden

Versicherungsschutz und seine Folgen aufzuklären. Dieses Beratungs- und Informations-

angebot sollte für alle Formen der generationsübergreifenden Freiwilligendienste, auch

für die teil- und nicht geregelten Freiwilligendienste gelten.

❙  Haf tpfl icht versicherung:  Es soll ein ausreichender Versicherungsschutz

gewährleistet sein. Modellhaft wird hier auf die Lösungen in Hessen, Rheinland-Pfalz und

Niedersachsen hingewiesen.

❙  Finanzierung: Es wird empfohlen, dass die öffentliche Hand sich an der Finanzierung

beteiligt.6

Qualifizierung, Zertifizierung, Anerkennung
Qualif iz ierung der Freiwil l igen,  der Träger und Einsat zstel len

Qualifizierung ist ein besonders vielschichtiges Element bürgerschaftlichen Engagements

und generationsübergreifender Freiwilligendienste:

❙  sie beeinflusst grundsätzlich die Qualität bürgerschaftlichen Engagements und stellt

zugleich eine Voraussetzung dafür dar;

❙  sie ist für die engagierten Personen ein Kompetenz- und Anerkennungsgewinn und ver-

stärkt dadurch auch die Motivation für das Engagement und für die besondere Form der

generationsübergreifenden Freiwilligendienste;

❙  sie ist auch Bestandteil der Organisationsentwicklung: Qualifizierung in den Organisatio-

nen hat das Ziel, den sich verändernden Erwartungen und Anforderungen besser zu ent-

sprechen (institutionelle Passung); 
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6 Minderheitsvotum: „Die Aussage ‚Es wird empfohlen, dass die öffentliche Hand sich an der Finanzierung betei-
ligt wird nicht mitgetragen. Zur Finanzierung werden Aussagen in einem eigenen Kapitel getroffen. Die Fest-
stellung einer Finanzierungsverantwortung der öffentlichen Hand setzt einen konkreten Sachverhalt voraus.
Die Empfehlungen der AG sind jedoch noch so offen, dass die Finanzierungsverantwortung noch nicht ab-
schließend beurteilt werden kann. Aus dem gleichen Grund ist auch die Festlegung auf konkrete Finanzierungs-
maßnahmen und Modalitäten (z. B. Kindergeld) erst nach der rechtlichen Ausgestaltung des Freiwilligendiens-
tes sinnvoll.“ (Herr Tempel, BMF) Diesem Votum schließen sich Frau Maus (BMWA), Herr Dr. Nagel
(Rheinland-Pfalz), Herr Lübking (Deutscher Städte- und Gemeindebund) an.



❙  sie trägt zur Nachhaltigkeit des bürgerschaftlichen Engagements und der generations-

übergreifenden Freiwilligendienste bei;

❙  sie ist ein wichtiger Baustein der Anerkennungskultur und dient der Aufwertung bürger-

schaftlichen Engagements. 

Die Neugestaltung generationsübergreifender Freiwilligendienste macht es erforderlich,

auch den Bereich der Qualifizierung genauer zu bestimmen und die Kriterien aufzuführen,

die für die Nachhaltigkeit bürgerschaftlichen Engagements relevant sind:

1. Qualif iz ierung der Teilnehmer an generationsübergreifenden Freiwilligendiensten

geschieht 

a) durch begleitende Bildungsangebote der Träger,7

b) durch Einarbeitung und fachliche Begleitung in den Einsatzstellen, 

c) durch die praktische Arbeit in den Einsatzstellen. 

2. Zur Qualifizierung von Trägern und Einrichtungen für die neuen generationsübergreifen-

den Freiwilligendienste gilt es Qualitätsstandards und Verfahren der Qualitätssicherung

sowie der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung zu entwickeln mit dem Ziel, dass die

Bildungsangebote den fachlichen Erfordernissen in den generationsübergreifenden Frei-

willigendiensten entsprechen. Die generationsübergreifenden Freiwilligendienste soll-

ten sich dabei orientieren an 

❙  noch zu schaffenden und bundesweit geltenden Mindeststandards und

❙  Qualitätszielen und Qualitätsanforderungen der Träger und/oder der Einsatzstellen.

Die Träger bzw. Einsatzstellen sind dafür verantwortlich, dass Maßnahmen zur Sicherung

der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festgelegt und durchgeführt werden, bei-

spielsweise auf der Grundlage einer prozessorientierten Selbstevaluation. 

3. Für die Engagierten aller Altersgruppen geht es bei der Qualifizierung insbesondere um

den Erwerb bzw. die Erweiterung von fachlichen, persönlichen sowie sozialen und inter-

kulturellen Kompetenzen.

Lernen und Kompetenzerwerb erfolgen vorrangig in informellen Lernprozessen, die in

möglichst hohem Maße an selbst gestaltetem bürgerschaftlichen Engagement anknüp-

fen. Dieses informelle Lernen kann weder curricular strukturiert werden noch produziert

es Ergebnisse, die der Kontrolle und dem Leistungsvergleich unmittelbar zugänglich sind.

Alle Lernprozesse in Freiwilligendiensten benötigen dennoch eine systematische Reflexi-

on und Unterstützung durch begleitende und pädagogische Prozesse. Insofern haben

Verbände, Organisationen und Einrichtungen auch hier eine besondere Aufgabe: Kompe-

tente Begleitung, Fortbildung und Erfahrungsaustausch können die Wirkungen infor-

meller Lernprozesse bewusster machen und unterstreichen. Neben persönlichen und

sozialen Kompetenzen vermitteln Freiwilligendienste auch konkrete Kenntnisse und

Qualifikationen, die für bestimmte Berufsfelder relevant sind. 
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7 Minderheitsvotum der Robert Bosch Stiftung, des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands und des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes:
Für den Fall, dass die Einsatzstelle die Trägeraufgaben übernimmt, organisiert sie in Orientierung an den Wün-
schen der Freiwilligen begleitende Bildungsangebote. Hierbei kann sie mit Freiwilligenagenturen oder anderen
Kooperationspartnern zusammenarbeiten.



4. Die fachliche Einweisung und Anleitung in den Einsatzstellen sind selbstverständlicher

Bestandteil der Qualifizierung für alle engagementbereiten Menschen in allen Lebens-

phasen. Sie sollen u. a. auch die Grundlage für die aktive Teilnahme an Mitarbeiterbespre-

chungen und die Mitgestaltung des Freiwilligeneinsatzes schaffen.

5. Begleitende Bildungsmaßnahmen (Seminare u. a.) sind für alle Altersgruppen der Freiwil-

ligendienste anzubieten. Dabei könnte sich eine stärkere Vernetzung zwischen den 

Trägern günstig für ein breites altersspezifisches Angebot auswirken. Dabei sind auch 

Bildungsangebote außerhalb der von den Trägern durchgeführten Seminare denkbar 

(z. B. VHS-Kurse), die in Form eines Gutscheinsystems organisiert werden könnten.

6. Form und Inhalt der Bildungsangebote durch die Träger sind den Altersgruppen, den mit-

gebrachten Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und den Aufgabenfel-

dern entsprechend differenziert zu gestalten. Der Gender-Aspekt ist zu berücksichtigen.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Möglichkeiten der Mitgestaltung und

des Austauschs gegeben sein.

7. Für die Jugendfreiwilligendienste soll das Bildungsangebot außerhalb der Einsatzstellen

verbindlich sein. 

8. Qualifizierung soll für alle Altersgruppen die Reflexion auf die Bürgergesellschaft und das

„Nachhaltige“ des Dienstes sowie auf die Rolle der bürgerschaftlich Engagierten gegen-

über den Hauptamtlichen sowie gegenüber anderen bürgerschaftlich Engagierten bein-

halten . Vor allem für Jugendliche in den Freiwilligendiensten enthält die Qualifizierung

auch eine berufsorientierende und lebensorientierende Komponente.

9. Von den Einsatzstellen/Trägern sind Ansprechpersonen zu benennen, die die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer der generationsübergreifenden Freiwilligendienste begleiten.

Eine persönliche, qualifizierte und zuverlässige Begleitung durch Mentorinnen und Men-

toren, Ehemalige u. a. außerhalb der Einsatzstelle, muss zur Reflexion des Freiwilligen-

dienstes und ggf. zu Gesprächen über damit zusammenhängende persönliche Fragen 

insbesondere für alle jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verfügbar sein. 

Zer tif iz ierung 

Die Zertifizierung der in diesem Rahmen erworbenen Qualifikationen der einzelnen Frei-

willigen entspricht dem verstärkt artikulierten Bedarf nach einem Tätigkeits- und Kompe-

tenznachweis, der auch im Rahmen der beruflichen Ausbildung, Bewerbung und Beförde-

rung Berücksichtigung finden kann. Gleichzeitig bedeutet Zertifizierung eine öffentliche

Würdigung und Anerkennung für den geleisteten Freiwilligendienst. 

Das Zertifikat für die Engagierten ist ein Nachweis für den absolvierten Freiwilligendienst.

Es soll von den Trägern/Einsatzstellen ausgestellt werden und die folgenden Inhalte haben:

❙  persönliche Daten,

❙  Zeitpunkt und Dauer des Freiwilligendienstes,

❙  Träger/Einsatzstelle,

❙  konkretes Tätigkeitsfeld,

❙  evtl. darüber hinausgehende selbstständig geplante/durchgeführte Projekte,
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❙  eingebrachte/erworbene persönliche, fachliche und Schlüsselkompetenzen,

❙  Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Anerkennungskultur

Anerkennung gehört zu den wichtigsten Formen der Förderung bürgerschaftlichen Enga-

gements. In öffentlicher Anerkennung kommt zum Ausdruck, welcher Stellenwert dem

Engagement beigemessen und den Engagierten vermittelt wird. Dabei stellt sich Anerken-

nung der Vielfalt von Engagementformen und -feldern entsprechend unterschiedlich dar.

Ein weites Verständnis von Anerkennung zielt auf eine gesellschaftliche „Anerkennungs-

kultur“, die mit einer breit angelegten Palette von Maßnahmen und Instrumenten zu einer

besseren Sichtbarkeit, Beachtung und Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements

beiträgt. Zu einer Kultur der Anerkennung und der Würdigung von bürgerschaftlichem

Engagement gehört die Beachtung a) der einzelnen engagierten Person, ihrer Kompetenz

und Kreativität, b) der Träger und Einsatzstellen und der Art und Weise, wie sie Engagement

und Freiwilligendienste unterstützen und fördern, und c) die Wahrnehmung des Engage-

ments durch die Gesellschaft und die Politik. 

Es gibt unterschiedliche Formen der Anerkennung:

❙  immateriel le  Formen der Anerkennung: Auszeichnungen und Ehrungen, regelmäßi-

ge Berichterstattung in den Medien, Ehrenmitgliedschaften, Dienstränge (z. B. in der Frei-

willigen Feuerwehr), Danksagungen und Dankesveranstaltungen, aktive Werbung der

Träger und der Einsatzstellen mit dem Engagement „ihrer“ Freiwilligen, kleinere Auf-

merksamkeiten wie Gratulationen zu persönlichen Anlässen, kleine Präsente etc., Wett-

bewerbe, würdige Begrüßung und Verabschiedung der Engagierten, Ehemaligenarbeit

der Einsatzstellen (Information, Einladung u. a.), aber auch Leitbild und Konzepte der Ein-

satzstelle, die Aussagen zur Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und genera-

tionsübergreifenden Freiwilligendiensten für die Organisation enthält, Akzeptanz und

Unterstützung durch Hauptamtliche auf der Basis eines modernen Freiwilligenmanage-

ments, Einbettung der Engagementformen in Prozesse der Organisations- und Personal-

entwicklung, Schaffung und Sicherung von Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmög-

lichkeiten, Zertifizierung der im Engagement erworbenen Qualifikationen und ihre

Anerkennung in Schule, Ausbildung, Studium und Beruf, regelmäßige Berichterstattung

im Parlament, ermöglichende Strukturen in der Verwaltung.

❙  geldwer te Formen der Anerkennung: kostenlose oder ermäßigte Nutzung von

öffentlichen Einrichtungen oder Verkehrsmitteln, Sponsorenleistungen, Freistellungen,

Sonder- und Bildungsurlaub, Fort- und Weiterbildungsangebote; 

Instrumente wie die „Jugendleiter/Jugendleiterin-Card“ bündeln eine Reihe geldwerter

Formen der Anerkennung zu einem Instrument, das gleichzeitig einen symbolischen

Anerkennungswert hat.

❙  monetäre Formen der Anerkennung:  Aufwandsentschädigungen, Beitragszah-

lungen zur Haftpflicht- und Unfallversicherung, finanzielle Förderung von Projekten,

Gewährung von Gratifikationen (Taschengeld, Fahrtickets, an Karte gerknüpfte Vergün-

stigungen etc.), finanzielle Förderung der generationsübergreifenden Freiwilligendiens-
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te in unterschiedlichen Bereichen (Kultur, Sport, Soziales  ...) durch öffentliche und private

Geldgeber, Zur-Verfügung-Stellen eines Budgets für die Arbeit im Freiwilligendienst und

für eigenständige Projekte.

Umsetzung und Finanzierung
60. Zur Umsetzung dieser Empfehlungen wird neben Zivildienst sowie neben FSJ und FÖJ,

die weiterhin gefördert und nachfrageorientiert entwickelt werden sollen, als erster Schritt

ein bundesweites Modellprogramm Generationsübergreifende Freiwil l igen-

dienste vorgeschlagen, und zwar vorrangig auf den Aufgabenfeldern:

1. Familien in lokalen Netzen (z. B. Mütterzentren), Kinderbetreuung und Schule; 

2. Soziales und Gesundheit: Migration, Selbsthilfe, Pflege, Behinderung;

3. Projekte, Initiativen und Netzwerke der Engagementförderung.

Aus den Erfahrungen mit dem Modellprogramm sollten mittel- bis langfristig, d. h. begin-

nend mit der 16. Legislaturperiode, die Fragen nach einem Bundesfreiwil l igendiens-

tegeset zs 8 und einem Bundesfreiwil l igenplan im Rahmen der Gesetzgebungs- und

Finanzierungskompetenz des Bundes sowie nach ggf. ergänzenden Länderregelungen und

auch nach einer Stiftungslösung beantwortet werden. Einzubeziehen sind die Ergebnisse

der Evaluierung der letzten Änderungen des FSJ- und des FÖJ-Gesetzes. 

Folgende Aspekte stünden bei einer gesetzlichen Regelung im Vordergrund:

❙  Freiwilligenstatus,

❙  Kompetenz- und Aufgabenverteilung,

❙  Zielgruppen,

❙  Zeitstrukturen,

❙  Aufgabenfelder,

❙  Trägerstrukturen,

❙  rechtliche Rahmenbedingungen: Steuerrecht, Sozialrecht, Arbeitsrecht,

internationale Kompatibilität,

❙  Qualifizierung,  Zertifizierung, Anerkennungskultur.

Die Finanzierung wird abhängig sein von den in den neuen Freiwilligendiensten wahrge-

nommenen Aufgaben und den jeweils Beteiligten. Ein einheitliches Finanzierungsmodell

wird es ggf. nicht geben können.

Von der Kommission Jugendgemeinschaftsdienste der Robert Bosch Stiftung wurde 1998

zum Aufbau eines „Förderfonds Freiwilligendienste“ mit 10.000 zusätzlichen Freiwilligen-

plätzen für Jugendliche eine Grundausstattung von 58 Mio. € jährlich für eine Aufbauphase

von 5 Jahren errechnet. Das Gesamtfinanzierungsvolumen für die neuen generationsüber-

greifenden Freiwilligendienste kann hingegen noch nicht beziffert werden. 
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8 Minderheitsvotum der Robert Bosch Stiftung:
Die Vorbereitungsarbeiten für ein Bundesfreiwilligendienstegesetz, insbesondere zur Statusregelung für junge
Vollzeitfreiwillige, sollen auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen bei ungeregelten Auslandsfreiwilligen-
diensten wie auch der Programme der Robert Bosch Stiftung unverzüglich aufgenommen werden.



Folgende Finanzierungsmöglichkeiten sollten näher geprüft werden:

❙  eine eigenständige Bundesförderung (Bundesfreiwilligenplan) außerhalb des Kinder-

und Jugendplans,

❙ die Einbeziehung der Förderung der neuen Freiwilligendienste als Querschnittsaufgabe in

geeignete laufende Programmschwerpunkte von Bundesressorts (insbesondere  BMFSFJ,

BMBF, BMGS, BMI, aber auch BMWA und BMU) und auch der Bundesländer sowie der EU, unter

Entwicklung programmspezifischer und ressortübergreifender Finanzierungsmodelle,

❙  die modellhafte Berücksichtigung von neuen Freiwilligendiensten in der Sozialversiche-

rung (wie z. B. in der Pflegeversicherung nach dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz),

❙  die Ergänzung der derzeitigen Angebotsfinanzierung durch   Nachfragefinanzierungs-

modelle – etwa in Form von einlösbaren Gutscheinen für Bildungsangebote,

❙  Kindergeldleistungen an unterhaltspflichtige Eltern von Teilnehmenden an

Vollzeitdiensten.9

II.  Der Bericht der Arbeitsgruppe „Zivildienst unter neuen 
Rahmenbedingungen“ 10 

Vorbemerkung
Alle Deutschen genießen nach dem Grundgesetz Berufsfreiheit (Artikel 12 Abs. 1). Als Pflicht-

dienste ausdrücklich zulässig sind u. a. Wehrdienst und bestimmte Ersatzdienste wie der

Zivildienst (Artikel 12 a GG). Neue allgemeine Dienstpflichten dürfen nach deutschem Ver-

fassungs- sowie internationalem Recht11 nicht eingeführt werden. Eine Grundgesetzände-

rung würde die völkerrechtliche Unzulässigkeit der Einführung einer allgemeinen Dienst-

pflicht nicht beseitigen. In einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des

Deutschen Bundestages vom 15. August 2003 heißt es zusammenfassend:

„Eine allgemeine Dienstpflicht für junge Frauen und Männer, z. B. durch Erstreckung der Wehr-

dienstpflichtigkeit auf Frauen oder die Einführung einer Pflicht zur Ableistung eines sozialen

oder ökologischen Jahres für Männer und Frauen, könnte nur nach einer vorangegangenen

Verfassungsänderung eingeführt werden. Einer Einführung durch einfaches Gesetz stehen die

Art. 12 Abs. 2 GG und Art. 12a GG entgegen. Mit der Einführung eines ökologischen oder sozialen

Jahres, soweit sich dieses nicht auf Situationen beschränkt, in denen das Leben oder das Wohl

der Gemeinschaft durch Notstände oder Katastrophen bedroht wird, würde die Bundesrepu-

blik jedoch gegen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen aus Art. 4 Abs. 2 der Konvention zum

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und aus Art. 8 Abs. 3 a.) des Internatio-

nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (IPbürgR) verstoßen. Im Einklang mit die-

sen Verträgen stünde lediglich eine Einführung der Wehrpflicht einschließlich Wehrersatz-

pflicht für Frauen und Männer.“12
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9 Minderheitsvotum: vgl. Fußnote 7.
10 Der Bericht der Arbeitsgruppe „Zivildienst unter neuen Rahmenbedingungen“ wurde vom Projektmanagement

aus den Berichten der einzelnen Unterarbeitsgruppen zusammengestellt.
11 Artikel 12 Abs. 2 GG, Artikel 4 Abs. 2 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Arti-

kel 8 Abs. 3 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte.
12 Die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vom 15. August 2003, WF III - 

180/03 ist mit freundlicher Genehmigung des Direktors des Deutschen Bundestages im Anhang D abgedruckt.



Zu ergänzen ist:

Die Einführung der Wehrpflicht auch für junge Frauen steht in einer Zeit, in der die

grundsätzliche Abschaffung der Wehrpflicht ernsthaft diskutiert wird, außerhalb jeder

politischen Diskussion. Die Wehrpflicht für Frauen in der Hoffnung einzuführen, dass Frau-

en mehrheitlich den Kriegsdienst verweigern und dann zu einem Ersatzdienst eingezogen

werden könnten, wäre eine offensichtliche unzulässige Umgehung der in der Ausarbeitung

genannten völkerrechtlichen Verpflichtungen.

Der Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) ist der zahlenmäßig wichtigste Ersatz-

dienst für anerkannte Kriegsdienstverweigerer (KDV). Die Anerkennung ist im Kriegsdienst-

verweigerungsgesetz (KDVG) geregelt.13 Der Einsatz der Zivildienstleistenden (ZDL) erfolgt

ausschließlich in vom Bundesamt für den Zivildienst (BAZ) anerkannten Beschäftigungsstel-

len/Zivildienststellen (ZDS). Neben kommunalen Einsatzstellen sind dies ganz überwiegend

Stellen, die Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege angehören. Von den Verbänden der

Freien Wohlfahrtspflege werden Verwaltungsaufgaben zur Durchführung des Zivildienstes

gemäß § 5 a ZDG übernommen. Für ZDS, die keinem Verband angeschlossen sind, werden

diese Aufgaben von den bundeseigenen Zivildienstgruppen wahrgenommen. In Ein-

führungslehrgängen an staatlichen Zivildienstschulen bzw. bei den Verbänden werden die

Zivildienstleistenden auf ihre Aufgaben vorbereitet und in den ZDS in die konkrete Tätigkeit

eingewiesen. Die örtliche Betreuung wird von den Regionalbetreuern des Bundesamtes

übernommen.

Der Dienst der jährlich über 100.000 ZDL wird heute in mehr als 40.000 Beschäftigungsstel-

len des Zivildienstes mit über 180.000 Zivildienstplätzen (ZDP) durchgeführt und von den

Beschäftigungsstellen, Ländern, Verbänden und Klienten – zumindest in manchen Berei-

chen – als nahezu unverzichtbar eingestuft.14

Nach wie vor sind Zivildienstleistende überwiegend im Bereich der Pflegehilfe und Betreu-

ungsdienste eingesetzt (Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen,

Mobiler Sozialer Hilfsdienst (MSHD), Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung (ISB),

Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung mit Kindern (ISB-K), Krankentransport und

Rettungsdienst). Annähernd 80 % aller Zivildienstleistenden sind damit im unmittelbaren

Dienst am Menschen eingesetzt. Die übrigen sind in Bereichen des Umweltschutzes bzw. in

handwerklichen, gärtnerischen sowie Versorgungs- und Kraftfahrtätigkeiten sozialer Ein-

richtungen tätig. 
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13 Seit 1. 11. 03 ist das Bundesamt für den Zivildienst für alle Kriegsdienstverweigerungsverfahren zuständig. Die
Ausschüsse und Kammern für die Kriegsdienstverweigerung sind entfallen.

14 Bericht der Unterarbeitsgruppe 3 „Ausgestaltung des Zivildienstes“ vom 17. 10. 2003 mit der entsprechenden
Abfrage bei den Bundesländern und die wiedergegebenen Stellungnahmen zur Unverzichtbarkeit des Zivildiens-
tes in seiner jetzigen Dauer im Bereich der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) und der ISB bei
Kindern.



Sinnvolle Ausgestaltung des Zivildienstes

Dauer des Zivildienstes
Die Dauer des Zivildienstes – jeweils abhängig von der des Wehrdienstes – hat sich mehrfach

geändert. So verlängerte sie sich in den Jahren zwischen 1961 und 1984 von 12 auf 20 Monate.

Seit 1990 wurde sie bis auf heute 10 Monate verkürzt. Seit 1984 ist der Zivildienst länger als

der Wehrdienst, was vom Bundesverfassungsgericht nicht als Verstoß gegen Artikel 12a Abs.

2 Satz 2 GG15 angesehen wurde. Es hat damals die um ein Drittel längere Zivildienstzeit als

zulässig angesehen, weil die Vorschrift des Art. 12a Abs. 2 Satz 2 GG den Gesetzgeber nicht

verpflichte, innerhalb der rechtlich zulässigen Höchstdauer des Wehrdienstes eine Zivil-

dienstzeit vorzusehen, die genau der tatsächlichen Dauer des Wehrdienstes entspricht. Die

bewusste Inkaufnahme des gegenüber dem Grundwehrdienst um seinerzeit fünf Monate

längeren Zivildienstes sollte zudem als tragendes Indiz für das Vorliegen einer Gewissens-

entscheidung im damals auf das schriftliche Verfahren umgestellten Anerkennungsverfah-

ren gewertet werden.16 Heute, 20 Jahre später, wird die Frage der Zivildienstdauer und die

Angleichung an die Dauer des Wehrdienstes erneut diskutiert. So heißt es auch in der Koali-

tionsvereinbarung zwischen SPD und Bündnis 90/DIE GRUENEN vom 16. Oktober 2002:
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Belegte Zivildienstplätze nach Tätigkeitsgruppen (ohne Spitzensportler)

Tätigkeiten im
Krankentransport

 und Rettungswesen
4 %

Individuelle
Schwerst-

behinderten-
betreuung

2 %

Pflegehilfe und
Betreuungsdienste
60 %

Tätigkeiten mit unmittelbarem
Dienst am Menschen

Mobile Soziale
Hilfsdienste

4 %

ISB von Kindern
in integrativen Kinder-

und Jugend-
einrichtungen

1 %

Handwerkliche Tätigkeiten
15 %

Gärtnerische und
landwirtschafliche Tätigkeiten

2 %

Kaufmännische und
Verwaltungstätigkeiten

1 %
Versorgungstätigkeiten
6 %

Tätigkeiten im Umweltschutz
3 %

Kraftfahrdienste
2 %

15 Art. 12a Abs. 2 Satz 2 GG lautet: „Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht überstei-
gen.“

16 Vgl. BVerfGE 69,1 ff., S. 30 und 26, Urteil vom 24. April 1985.



„Die Bundesregierung wird sich weiterhin für die größtmögliche Gerechtigkeit und Gleich-

behandlung zwischen Wehr- und Zivildienstleistenden einsetzen (und sich bemühen, die

Anzahl der Zivildienstplätze dem Wehrdienst anzugleichen).“17 Im Hinblick auf Organisati-

on und Durchführung sowie die im Koalitionsvertrag 2002 festgelegte Ausrichtung als Lern-

dienst stehen die Dienststellen des Zivildienstes damit vor der großen Herausforderung, den

Dienst weiterhin sinnvoll zu gestalten. 

Organisation und Durchführung
Für die anerkannten Kriegsdienstverweigerer, genauso aber für die Beschäftigungsstellen,

ist Planungssicherheit ein wesentliches und unabdingbares Element für einen erfolgrei-

chen und sinnvollen Zivildienst. Kontinuität in der Besetzung von Zivildienststellen ist von

existenzieller Bedeutung. An der bewährten Einsatzplanung über die Einverständniser-

klärungen ist daher festzuhalten.

Grundsätzlich erscheint eine Verkürzung des Zivildienstes auf 9 Monate umsetzbar und aus

Sicht der Kriegsdienstverweigerer wünschenswert. Allerdings ist zu beachten: Je kürzer sei-

ne Dauer ist, desto schwieriger werden Organisation und Aufrechterhaltung bestimmter

Tätigkeitsbereiche wie z. B. der ISB und der ISB-K in seinem organisatorischen Rahmen. Für

die Kultusministerien wird erklärt, dass schon die jetzige Unterjährigkeit des Zivildienstes

zu erheblichen Verwerfungen im Bereich der Schulversorgung/-betreuung geführt hat.

Eine weitere Reduzierung des Zivildienstes kann aus Sicht der Schulministerien keinesfalls

akzeptiert werden. Hierbei geht es nicht nur um organisatorische Fragen wie den sinnhaf-

ten Einsatz von Zivildienstleistenden in einem Schuljahr, das länger als der Dienst ist, son-

dern auch um den häufigen Wechsel menschlicher Beziehungen. 

Gemeinsam mit KMK, BMBF und den ggf. weiteren fachlich zuständigen Stellen in Bund und

Ländern sollten Möglichkeiten geprüft werden, Studien- bzw. Ausbildungsbeginn mit den

Lebensplanungen der Betroffenen unter Berücksichtigung des abzuleistenden Zivildienstes

möglichst kompatibel zu gestalten, z. B. durch eine frühere Entlassung aus der Schule nach

erfolgreicher Abiturprüfung, erweiterte Möglichkeiten zum Studienbeginn nicht nur im

Winter-, sondern auch im Sommersemester sowie flexiblere Möglichkeiten zum Ausbil-

dungsbeginn.

Lerndienst
Der Zivil- wie der Wehrdienst stellen beste politische Bildung im Rahmen unserer freiheit-

lich-demokratischen Grundordnung dar. Der „Bürger in Uniform“ wie der „Zivi“ haben in

der bundesdeutschen Gesellschaft in überzeugender Weise – besser als jedes Demokratiese-

minar – die Solidargemeinschaft abgebildet, in der wir leben. Beide Dienste unterstreichen,

dass Verfassung gelebt werden muss und dass der Bürger für seine Verfasstheit auch eine

Pflicht, d. h. eine Leistung zu erbringen hat.

Lerndienst stellt die Verbindung erworbener Kenntnisse und erworbenen Wissens gekop-

pelt mit praktischer Erfahrung dar. Die innere Öffnung, die Sensibilisierung für Menschen in

anderen Lebenslagen und mit körperlichen, seelischen oder sozialen Einschränkungen, das

Erleben der Überwindung von Problemen und die Dauer dieser praktischen Erfahrung sind

konstitutiv für die Ausrichtung der Dienstformen als Lerndienste. Die intensivierte Ausge-

staltung des Zivildienstes als Lerndienst wird als sinnvoll und notwendig angesehen.
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Die organisatorischen wie die finanziellen Voraussetzungen sind entsprechend weiter zu

entwickeln:

❙  Fachliche Einweisung, fachbezogene Einführung und ein Mentorensystem sollen stärker

als bislang mit den konkreten Tätigkeitsbereichen verbunden werden. Die Lernziele die-

ser Schulungselemente und die curriculare Ausgestaltung der Tätigkeitsfelder müssen so

aufeinander bezogen sein, dass sie eine Qualifizierung mit entsprechender Dokumentati-

on erlauben können.

❙  Der Zivildienst kann mit der Möglichkeit von berufsqualifizierenden Elementen in den

jeweiligen Tätigkeitsbereichen angereichert werden, die das Ausstellen eines qualifizier-

ten Dienstzeugnisses erlauben.

❙  Die Möglichkeiten der Ausweitung der Tätigkeitsbereiche, z. B. im Rahmen der Ganztags-

betreuung in allgemein bildenden Schulen, sollten geprüft werden. 

Bedarf und Wehrgerechtigkeit

Bedarf an ZDL
Zivildienst ist kein sozialer Dienst sui generis, sondern Wehrersatzdienst, Dienst, den aner-

kannte Kriegsdienstverweigerer anstelle des Wehrdienstes leisten. Er ist weiterhin arbeits-

marktpolitisch neutral zu gestalten. Die vorhandenen Zivildienstplätze werden unter den

Voraussetzungen des § 4 ZDG anerkannt. Hierbei erfolgt keine Bedarfsprüfung und keine

Bedarfsanerkennung. Daher spiegelt die Anzahl der anerkannten ZDP grundsätzlich keinen

Bedarf an ZDL wider, sondern nur die Möglichkeiten für anerkannte Kriegsdienstverweige-

rer, ihren Zivildienst abzuleisten. Die Zahl der ZDL richtet sich in erster Linie danach, wie vie-

le junge Männer einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer stellen und

nach Artikel 4 Abs. 3 GG als solche anerkannt werden, in zweiter Linie nach den – haushalts-

mäßig vorgegebenen – Einberufungsobergrenzen. Würde der Wehrdienst und in dessen

Folge der Zivildienst wegfallen, müssten die bisher von ZDL wahrgenommenen Aufgaben

entweder von anderen übernommen werden oder ebenfalls ganz wegfallen.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass es einen (sozialen) „Bedarf“ an ZDL grundsätzlich

nicht gibt, ein Bedarf an von ZDL ausgeübten – zusätzlichen – Dienstleistungen/Tätigkeiten

allerdings vorhanden ist, ohne dass konkrete Zahlenangaben dazu möglich wären. Einige

Dienstleistungen, beispielsweise in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung

(ISB/ISB-K), wären bei einem Wegfall des Zivildienstes schwerer zu ersetzen als andere Tätig-

keiten. Die KMK-Länderabfrage hat klar bestätigt, dass es einen Zusammenhang zwischen

der Ableistung des Zivildienstes in Sonderschulen und der Aufnahme des Lehramtsstudi-

ums für Sonderpädagogik gibt. Da der sonderpädagogische Förderbedarf bundesweit wei-

ter steigt, muss aus Sicht der Kultusministerien der Blick auf den Bestand und die Dauer des

Zivildienstes hier betont werden.

Wehrgerechtigkeit
Bei der Einberufung von Zivildienst- bzw. Wehrdienstpflichtigen ist das Gebot der Wehrge-

rechtigkeit zu beachten. Unterschieden werden die Wehrgerechtigkeit im engeren Sinne,

die Heranziehungsgerechtigkeit, die Einberufungsgerechtigkeit und die Dienstgerechtig-

keit. Ihre jeweiligen Voraussetzungen sind nicht unumstritten. 

Anhang A 59Übersicht

➔ ➔



Nach Auffassung der Mehrheit der Weizsäcker-Kommission18 wird die Wehrgerechtigkeit

auch beim sog. Auswahl-Wehrdienst gewahrt; sie wird hier nicht durch Einberufung mög-

lichst vieler Wehrpflichtiger sichergestellt, sondern durch Vergütung und Vergünstigung

für Dienende angestrebt. Die Weizsäcker-Kommission hat sich mehrheitlich dafür ausge-

sprochen, dass allein der Bedarf der Streitkräfte an Wehrpflichtigen darüber entscheiden

solle, wie viele verfügbaren und bereiten jungen Männer tatsächlich einberufen werden.

Wenn als Folge einer solchen bedarfsorientierten Einberufung nur ein kleiner Teil der für

den Wehrdienst verfügbaren jungen Männer herangezogen werde, ändere das nichts an

der Geltung der allgemeinen Wehrpflicht. 

Zivildienst und Arbeitsmarkt
Es ist heute unbestritten, dass durch ZDL in den vergangenen Jahrzehnten eine qualitativ

anerkannte Dienstleistung im Rahmen der Leistungserbringung insbesondere durch sozia-

le Dienste und Einrichtungen erfolgen konnte. Die ZDL übernehmen dort – arbeitsmarkt-

neutral – zusätzliche Aufgaben. Wenn der Zivildienst wegfällt, kann unter dieser Prämisse

eigentlich kein neuer Arbeitsmarkt entstehen, zumal wenn hierfür keine Mittel vorhanden

sind. Markt ist jedoch kein statisches Gebilde. So ist nicht auszuschließen, dass ein Ausfall der

ZDL das Angebot an geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen im Sozialbereich erhöht,

ohne dass allerdings Größenordnungen hierfür prognostiziert werden könnten.

Möglichkeiten struktureller Veränderungen und Verbindung
zu anderen Diensten

Ergänzung, Verbindung mit anderen Diensten, zusätzliche 
Surrogatdienste

Im Hinblick auf weitere Verkürzungen der Zivildienstdauer ist oben bereits festgehalten,

dass sich die sinnvolle Gestaltung einiger Einsatzbereiche im Zivildienst als schwierig erwei-

sen könnte. Um gleichwohl die in der Gesellschaft anerkannten Dienstleistungen auch wei-

terhin anbieten zu können, muss nach Möglichkeiten entsprechender Ergänzung, Verbin-

dung mit anderen Diensten oder auch nach zusätzlichen Surrogatdiensten gesucht werden. 

Freistellungsmöglichkeit vom Zivildienst auch für den Europäischen Frei-
willigendienst

Anknüpfend an die positiven Erfahrungen mit § 14c ZDG sollte die Freistellungsmöglichkeit

auch für die jungen Menschen geprüft werden, die einen Europäischen Freiwilligendienst

ableisten, da dieser mit dem freiwilligen sozialen Jahr und dem freiwilligen ökologischen

Jahr vergleichbar ist. 

Überbrückungsmöglichkeiten durch Vor- und Nachpraktika und „neue“
Freiwilligendienste

Um freie Zeitfenster bei den angehenden/ehemaligen Zivildienstleistenden sinnvoll nutzen

zu können, sollten mehr Möglichkeiten von Vor- und Nachpraktika für Zivildienstleistende
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geschaffen werden. Dabei müsste sichergestellt werden, dass ein Vorpraktikum vonseiten

der Träger nicht zur Bedingung für eine anschließende Tätigkeit als Zivildienstleistender

gemacht wird. Gleiches gilt auch für „neue“ Freiwilligendienste, die zudem helfen könnten,

bestimmte Einsatzfelder im Leistungsspektrum der Einrichtungen zu erhalten. Bereits jetzt

bieten verschiedene Träger (z. B. DRK) Interessenten für Zivildienst und freiwilliges soziales

Jahr vor Beginn der Dienstzeit die achtwöchige Ausbildung zum Rettungshelfer an. Damit

können Wartezeiten nach dem Schulabschluss überbrückt werden. Zudem kann in der

eigentlichen Dienstzeit von Anfang an qualifiziert mitgearbeitet und es können mehr beruf-

liche Erfahrungen gesammelt werden. In diesem Zusammenhang ist die Vorschrift des 

§ 19 Abs. 3 ZDG zu überprüfen. Eine freiwillige Verlängerung des Dienstes wie bei der Bun-

deswehr ist im Zivildienst ggf. rechtlich nicht möglich. Allerdings kann der Zivildienst durch

privatrechtliche Arbeitsverträge ergänzt werden, sofern sich hierfür ein Markt entwickeln

sollte.

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
Als Ersatz für Tätigkeitsbereiche, die bislang von Zivildienstleistenden wahrgenommen

worden sind und für die es ggf. inzwischen oder künftig, etwa durch sozialpolitische Geset-

zesänderungen, einen Markt geben könnte, kommen auch geringfügige Beschäftigungs-

verhältnisse (Mini-Jobs) infrage. Aktuell gilt dies z. B. für Tätigkeitsbereiche, in denen bislang

T3-Gemusterte tätig waren. 

Ausrichtung der Schulungsangebote im Zivildienst auf das bürgerschaft-
liche Engagement

Es besteht ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, dass eine Verstetigung und ein Ausbau der

Bereitschaft, sich freiwillig/ehrenamtlich/bürgerschaftlich zu engagieren, wünschenswert

sind. Ein möglicher Ansatzpunkt dafür könnten auch die Schulungsmaßnahmen für Zivil-

dienstleistende sein. Eine solche Änderung/Ergänzung der Curricula sowohl bei den von

den Verbänden durchgeführten Lehrgängen als auch bei den Angeboten der Zivildienst-

schulen wäre wünschenswert. Gleichzeitig müssten allerdings bei einer weiteren Verkür-

zung des Zivildienstes sowohl die Dauer als auch die Inhalte der Schulungsmaßnahmen

überprüft werden.

Gemeinsame Schulung von Zivildienstleistenden und Freiwilligen
Da sich die Tätigkeitsfelder im Zivildienst und in den Freiwilligendiensten gleichen, sollte

die Schulung und Begleitung beider Personengruppen in Zukunft stärker miteinander ver-

zahnt werden.

Ausbau der Kooperation
Eine stärkere Verzahnung von freiwilligen Diensten/Zivildienst und anschließender Berufs-

ausbildung/Studium oder Beruf kann auch durch eine Harmonisierung von Schule (noch

stärker und konsequenter praxis- und problemorientierter Unterricht mit Praktikums- und

Projektwochen), Berufsberatung und -förderung bei Erarbeitung einer individuellen För-

derplanung unter Einbeziehung der freiwilligen Dienste/des Zivildienstes geschehen.

Durch lokale und regionale Vereinbarungen sollte gewährleistet werden, dass alle Beteilig-

ten ihre jeweiligen Erfahrungen und Ressourcen bündeln und auf gemeinsame Ziele aus-

richten. Es erfolgt damit eine Verzahnung von Schulausbildung, Projekten der Berufsvorbe-
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reitung und -förderung und freiwilligen Diensten/Zivildienst. Alle Projekte müssen einen

klaren Realitätsbezug aufweisen und eine aktive Begleitung bei Berufswahl und beim Ein-

stieg in die Berufsausbildung sicherstellen.

Zertifizierungsmöglichkeiten im Zivildienst
Eine Zertifizierung von im Zivildienst erworbenen Fähigkeiten steht im Spannungsverhält-

nis zur Arbeitsmarktneutralität und den gesetzlich erlaubten Hilfstätigkeiten. Es gilt Rege-

lungen zu finden, um eine bessere Zertifizierung/Bescheinigung der im Zivildienst erwor-

benen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu ermöglichen. Wichtig ist dies insbesondere für eine

spätere Tätigkeit im sozialen oder pflegerischen Bereich.

Bei der Altenpflegeausbildung könnten z. B. ein freiwilliges soziales Jahr oder die Ableis-

tung des Zivildienstes in entsprechend geeigneten Einrichtungen fehlende (berufs-)schuli-

sche Abschlüsse ersetzen. In den Ausbildungsordnungen zum Altenpflegegesetz ist hierzu

allerdings die Anerkennung von Teilleistungen z. B. als „Helfer im Sozialen Dienst“ bislang

nicht berücksichtigt worden. Hier sollte der Gesetzgeber prüfen, ob ein aufeinander aufbau-

endes Bildungswesen – wie im Rettungsdienst – mit der jeweiligen Anerkennung der schon

erbrachten Leistungen auf der nächstniedrigeren Stufe wie z. B. vom Rettungshelfer zum

Rettungssanitäter etabliert werden könnte. 

Neue Anerkennungskultur und verbesserte Information
Das gesellschaftliche/bürgerschaftliche Engagement von Zivildienstleistenden und Freiwil-

ligen bedarf einer stärkeren Anerkennung. Hierfür muss die „Anerkennungskultur“ inner-

halb der Gesellschaft ausgebaut und stärker verankert werden. So sollten das Engagement

und die Erfahrungen dieser Personengruppen z. B. bei Bewerbungsverfahren eine stärkere

Berücksichtigung finden. Entsprechende Regelungen des Beamtenrechts, wie bevorzugte

Beförderung und Verbeamtung, könnten eine Vorreiterfunktion übernehmen. Nötig ist in

diesem Zusammenhang auch, die Information über und die Werbung für das bürgerschaft-

liche Engagement bereits an den Schulen in den Unterricht zu integrieren.

Überlegungen hinsichtlich des Engagements in einem Freiwilligendienst fallen meist in die

Zeit zum Ende der schulischen Ausbildung. Die jungen Menschen benötigen zur Konkreti-

sierung ihrer Lebensplanung einen umfassenden Überblick über alle sich ihnen bietende

Möglichkeiten. Familie und Schule sollten bei der Beratung in diesen Fragen kompetent

unterstützt werden. Dies erfordert eine frühzeitige, gezielte Information der Schulabgän-

ger über Möglichkeiten und Rahmenbedingungen aller Dienste durch eine zentral organi-

sierte Beratungseinheit für alle Freiwilligendienste (mit Anlaufstellen vor Ort), etwa durch

Freiwilligenagenturen.

Kosten und Finanzierung des Zivildienstes, Auswirkungen
einer Rückführung des Zivildienstes; Nettoentlastungseffekte

Die Umsetzung der allgemeinen Wehrpflicht ist eine hoheitliche Aufgabe, für die der Bund

die Verantwortung trägt. Die Kosten für den Zivildienst werden im Gegensatz zum Wehr-

dienst gleichwohl nicht umfassend vom Bund getragen, sondern in nicht unerheblichem

Umfang von den Dienststellen selbst bzw. den Sozialversicherungsträgern. Die wechselseiti-

gen finanziellen Entlastungseffekte für den Bund, aber auch die Dienststellen, die Sozialver-
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sicherungsträger und andere Kostenträger sind nicht eindeutig zu beziffern und vor dem

Hintergrund der Mischfinanzierung des Zivildienstes unterschiedlich zu bewerten.

Der Entlastungseffekt für den Bund besteht darin, dass er – anders als beim Wehrdienst –

nicht die gesamten Kosten des Zivildienstes trägt. Er wird in Höhe der Kosten, die die Dienst-

stellen übernehmen, „entlastet“ (derzeit ca. 500 Mio. €). Dabei muss allerdings auch berück-

sichtigt werden, dass die „Arbeitskraft“ der Zivildienstleistenden nicht dem Bund, sondern

Dritten zur Verfügung steht. 

Der Entlastungseffekt für die Dienststellen besteht darin, dass sie nur einen Teil der Kosten

für die Zivildienstleistenden übernehmen. Sie werden in Höhe der Kosten, die der Bund

übernimmt  (derzeit rd. 770 Mio. €)19, entlastet. Die verbleibenden Kosten des Zivildienstes

refinanzieren die Dienststellen überwiegend über Leistungsentgelte, die sie für ihre – mit-

hilfe der Zivildienstleistenden – erbrachten Leistungen erhalten.

Der Entlastungseffekt für die Sozialversicherungsträger besteht in den Versicherungsbeiträ-

gen, die der Bund für die Zivildienstleistenden leistet (derzeit rd. 398 Mio. €). Darin enthal-

ten sind Beiträge zur Rentenversicherung (rd. 353 Mio. €), zur Arbeitslosenversicherung (rd.

37 Mio. €), zur Pflegeversicherung (rd. 1 Mio. €) sowie „Ruhensbeiträge“ für die Krankenversi-

cherung (rd. 7 Mio. €). Darüber hinaus übernimmt der Bund die freie Heilfürsorge für die

Zivildienstleistenden (rd. 66 Mio. €) sowie die Erstattung der Leistungen nach dem Unter-

haltssicherungsgesetz (USG, rd. 45 Mio. €)

Bei einer Rückführung des Zivildienstes träten vordergründig beim Bund und den Einrich-

tungen Einsparungen dadurch ein, dass die durch den Zivildienst veranlassten

Ausgaben/Aufwendungen entfielen. Dem stünden eine Vielzahl von Ausgleichsmaßnah-

men und direkten wie indirekten Konsequenzen gegenüber, die die Einsparungen minimie-

ren, aufzehren oder letztlich sogar übertreffen könnten; ihr Umfang ist aber nicht verläss-

lich einzuschätzen.

Im nachfolgenden Schaubild werden die finanziellen Auswirkungen einer Rückführung des

Zivildienstes auf die öffentlichen Haushalte sowie auf die Haushalte der Einrichtungen

betrachtet. Unter Rückführung ist eine Verkürzung des Zivildienstes – bei angenommenen

Szenarien von neun und sechs Monaten – wie eine gänzliche Abschaffung des Zivildienstes zu

verstehen. Soweit erforderlich wird zwischen „Verkürzungsszenarien“ und dem „Abschaf-

fungsszenario“ unterschieden. Nicht betrachtet werden die finanziellen Auswirkungen auf

Privatpersonen wie Nutzer von Einrichtungen, Beitragszahler, Selbstzahler oder Steuerzahler.

Die finanziellen Auswirkungen werden nur tendenziell dargestellt, da es für quantitative

Ausführungen keine hinreichenden Grundlagen gibt. Den von der Rückführung ausgehen-

den Effekten werden unternehmerische und politische Entscheidungen folgen, die nicht

vorweggenommen werden können. Welchen Umfang die finanziellen Effekte im Einzelnen

haben werden, ist auch vom Ergebnis künftiger Verhandlungen abhängig. Sofern es rele-

vant erscheint, werden auch Hinweise auf nicht monetäre Auswirkungen gegeben.20
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Die aufgezeigten – teilweise drastischen – Auswirkungen einer eventuellen

Aussetzung/Abschaffung des Zivildienstes auf andere Rechtsträger lassen vermuten, dass  in

diesem Fall Forderungen an den Bund herangetragen werden, diese negativen Effekte

durch finanzielle Unterstützung abzufedern. Für diese Forderungen gibt es keine rechtliche

Grundlage; es handelt sich vielmehr um politische Forderungen und ggf. Handlungsnot-

wendigkeiten. 
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Junge Männer Zivildienstpersonal

erste       andere
Erwerbstätigkeit
erste          andere
Erwerbstätigkeit

ArbeitsmarktArbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit

Verlust von 
Aufträgen

Entwicklung neuer
Tätigkeitsfelder

Private Dienstleister

Erläuterungen
+ heißt Minderausgaben oder Mehreinnahmen
–   heißt Mehrausgaben oder Mindereinnahmen
Gleichfarbig unterlegte Sachverhalte stehen im
Zusammenhang.
Nicht dargestellt sind die Auswirkungen auf Private
(Selbstzahler, Beitragszahler, Steuerzahler, Nutzer).

früher 
–  Studium
– Ausbildung

Vorruhestand
o. Ä.

Schaubild „Auswirkungen einer Rückführung des Zivildiens-
tes“

Bund
+  Einsparungen der Ausgaben für den ZD
–  Umschichtungen möglich zur Abfederung der Konsequen-          

zen?

Einrichtungen
+  Einsparungen der Ausgaben für den ZD (Saldo)

Ersatzmaßnahmen:
–    1. Stärkung freiwilliges Engagement/Freiwilligendienste
–    2. Einstellung von Ersatzpersonal
+  3. höhere Leistungsentgelte, sofern durchsetzbar
0  4. Senkung von Standards, Leistungseinschränkungen
0  5. Akzessorischer Arbeitsplatzabbau

Sozialversicherungsträger
–   Mindereinnahmen vom Bundesamt für den Zivildienst
–    Mehrausgaben für höhere Leistungsentgelte der Einrich-

tungen
(vorrangige Leistungssysteme: KV, Pflege, Unfall ...)

+  Mehreinnahmen durch Beiträge von Ersatzpersonal
+  Mehreinnahmen durch Beiträge von Erwerbstätigen
–    Mehrausgaben für Arbeitslosengeld
+  Mehrreinnahmen durch Bundeszuschuss/Beitragser-

höhungen?

Länder
–    Mehrausgaben für höhere Leistungsentgelte der Einrich-

tungen
(Sozialhilfe – überörtlicher Träger, soweit zutreffend)
(Landespflegehilfegesetz – aus § 9 SGB XI)

+  als Träger von Einrichtungen s. o.
–   als Träger von Einrichtungen s. o.

Gemeinden
–   Mehrausgaben für höhere Leistungsentgelte der Einrich-

tungen
(Sozialhilfe – örtlicher Träger, tw. auch überörtlicher)         

+   als Träger von Einrichtungen s. o.
–    als Träger von Einrichtungen s. o.
–    kommunale Komplementärfinanzierung

Verdrängungseffekte?
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Kommission „Impulse für die Zivilgesellschaft – Perspektiven für
Freiwilligendienste und Zivildienst in Deutschland –“

Parlamentarische Begleitgruppe 
zur Kommission 

„Impulse für die Zivilgesellschaft“

Leitung: PSt BMFSFJ

Mitglieder:
MdB’s aus dem Ausschuss für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter
Hinzuziehung weiteren Sachverstands aus dem

Parlament

Projektgruppe des BMFSFJ
„Impulse für die Zivilgesellschaft“ (PG ZG)

Leitung:
Dieter Hackler

Projektmanagement:
Dr. Heide Gölz

Geschäftsführung der Projektgruppe, der 
Kommission und deren Arbeitsgruppen

Bundesregierung
(St-Ebene)

BMWA
BMGS
BMVg
BMBF
BMF

Vertreterin/Vertreter
der Bundesländer

(A / B)

Spitzenverbände
der freien

Wohlfahrtspflege
(Präsidentenebene)

AWO      DRK
DPWV    Diakonie

Caritas   ZWST

Kommission
Impulse für  die 

Zivi lgesel lschaf t

– Perspektiven für  Freiwil-
ligendienste und Zivil-

dienst in Deutschland –

Leitung:
St BMFSFJ

Peter Ruhenstroth-Bauer

Deutscher Städte- und 
Gemeindebund

Arbeitsgruppe der Kommission

Perspektiven und Aktivierung für
Freiwilligendienste

Leitung:
Dr. Martin Schenkel

Die Zusammensetzung wird durch die
Kommission bestimmt

Arbeitsgruppe der Kommission

Zivildienst unter neuen Rahmen-
bedingungen

Leitung:
Dieter Hackler

Die Zusammensetzung wird durch die
Kommission bestimmt



Beteiligte Gruppen und Personen

Wie das Schaubild zeigt, bestand das Projekt „Impulse für die Zivilgesellschaft – Perspekti-

ven für Freiwilligendienste und Zivildienst in Deutschland“ unter Leitung des Bundesbeauf-

tragten für den Zivildienst aus mehreren Einzelgruppen mit insgesamt rund 80 Personen in

der Kommission selbst, ihren beiden Arbeitsgruppen, der Parlamentarischen Begleitgruppe

und der Projektgruppe im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die 15-köpfige Kommission von hochrangigen Expertinnen und Experten arbeitete wei-

sungsfrei und in persönlicher Unabhängigkeit  (§ 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Kom-

mission).

In der 11-köpfigen Parlamentarischen Begleitgruppe waren Mitglieder aller Fraktionen,

namentlich Expertinnen und Experten aus dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend, seinem Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement und dem Haushalts-

ausschuss. Sie ist insgesamt dreimal zusammengekommen und hat der Kommission mit

Schreiben ihrer Vorsitzenden vom 10. Dezember 2003 wichtige Hinweise gegeben, die in die

Empfehlungen der Kommission eingeflossen sind.

Die beiden Kommissions-Arbeitsgruppen waren komplementär zur Kommission mit Vertre-

terinnen/Vertretern aus Bund, Ländern und Gemeinden, den Wohlfahrts- und Umwelt-

schutzverbänden, der Wissenschaft sowie mit weiteren besonders qualifizierten Personen

besetzt. Unter den insgesamt 50 Mitgliedern waren Personen, die schon in einer der Kom-

missionen und Arbeitsgruppen, auf deren Ergebnissen die Arbeitsgruppen aufbauen konn-

ten,1 mitgearbeitet haben bzw. Personen, die in neu konstituierten Gremien aktuell mitar-

beiten (Projektgruppe Freiwilligendienste des Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches

Engagement, PG FWD/BBE). 

Die Leitung der Arbeitsgruppen lag in der Hand der im BMFSFJ für den Aufgabenbereich

fachlich Verantwortlichen, die ebenfalls schon in früheren Kommissionen/Arbeitsgruppen

zum Thema Bürgerschaftliches Engagement/Zivildienst mitgearbeitet haben bzw. in aktu-

ellen Gremien mitarbeiten. Personell verzahnt waren beide Arbeitsgruppen durch die

wechselseitige Teilnahme der Leiter der Arbeitsgruppen an der jeweils anderen Arbeits-

gruppe sowie die Teilnahme des Projektmanagements an den Sitzungen beider Arbeits-

gruppen. Beratende Mitglieder der Arbeitsgruppen waren eine leitende Mitarbeiterin des

Bundeskanzleramts, zwei leitende Mitarbeiter des Bundesministeriums des Innern, ein lei-

tender Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, ein leitender Mitarbeiter der Zentralstelle

für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen, der Vorsitzende

des Hauptpersonalrates im BMFSFJ sowie der Leiter des Bundesamtes für den Zivildienst. 

Das Projektmanagement bestand neben der Leiterin aus nur zwei Personen: einer für das

Projekt abgeordneten Beamtin und einem abgeordneten Beamten des Bundesamts für den

Zivildienst. 
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Kommission und ständige Gäste

Peter Ruhenstroth-Bauer, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend (Vorsitzender)

Mitgl ieder:

Rudolf  Anzinger,  Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Klaus-Günther Biederbick,  Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung

Wolf-Michael  Catenhusen , Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (ab 1. Juli 2003)

Pfarrer  Jürgen Gohde,  Präsident des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche

in Deutschland

Prof.  Dr.  Dr.  h.c .  mult .  Knut Ipsen, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes a. D.

Dr.  Gerd Landsberg,  Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und

Gemeindebundes

Abraham Lehrer,  Vorsitzender der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

Gernot Mit tler,  Finanzminister Rheinland-Pfalz

Dr.  Manfred Overhaus,  Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen

Prälat  Hel lmut Puschmann, Präsident des Deutschen Caritasverbandes a. D.

Dr.  Manfred Ragati ,  Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-

pflege und Vorsitzender des Bundesvorstands der Arbeiterwohlfahrt, Bundesverband

Dr.  Klaus Theo Schröder,  Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit und

Soziale Sicherung

Barbara Stolter foht,  Erste Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes –

Gesamtverband 

Dr.- Ing.  E .h.  Uwe Thomas,  Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und 

Forschung a. D. (bis 30. Juni 2003)

Karin Wolff, Hessische Kultusministerin und bis 31. 12. 2003 Präsidentin der Kultus-

ministerkonferenz

Ständige Gäste:

Dr.  Günther Horzet zky, Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt

Rainer L ingenthal , Abteilungsleiter im Bundesministerium des Innern
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Parlamentarische Begleitgruppe zur Kommission 
„Impulse für die Zivilgesellschaft“

Christel  Riemann-Hanewinckel , MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Leitung)

Mitgl ieder:

Dr.  Michael  Bürsch,  MdB, SPD-Fraktion (Vorsitzender des Unterausschusses Bürger-

schaftliches Engagement)

Jut ta Dümpe-Krüger, MdB, Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN

Ot to Fr icke,  MdB, FDP-Fraktion (Haushalts-Berichterstatter für den Einzelplan 17)

Kerstin Griese, MdB, SPD-Fraktion (Vorsitzende des FSFJ-Ausschusses)

Bet tina Hagedorn, MdB, SPD-Fraktion (Haushalts-Berichterstatterin für den 

Einzelplan 17)

Antje Hermenau, MdB, Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN (Haushalts-Berichterstatterin

für den Einzelplan 17)

Ina Lenke, MdB, FDP-Fraktion 

Walter L ink (Diepholz) , MdB, CDU/CSU-Fraktion (stellv. Vorsitzender des FSFJ-Aus-

schusses) 

Klaus Rieger t, MdB, CDU/CSU-Fraktion (stellv. Vorsitzender des Unterausschusses Bür-

gerschaftliches Engagement)

Anton Schaaf,  MdB, SPD-Fraktion
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Arbeitsgruppe „Perspektiven und Aktivierung für Freiwilligendienste“

Dr.  Mar tin Schenkel , Leiter der Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement im Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Leitung)

Mitgl ieder:

Hannelore Altmann, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

Dr.  Eugen Baldas, Deutscher Caritasverband

Rainer Borcherding, Deutscher Naturschutzring – Schutzstation Wattenmeer –

Oberst  i .G .  Axel  Hecht, Bundesministerium der Verteidigung 

Hermann-Josef  Held,  Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat

Uwe Lübking, Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Anja Maus,  Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Dr.  Frank Nagel ,  Finanzministerium Rheinland-Pfalz

Thomas Niermann, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Dr.  Christa Perabo, Hessisches Sozialministerium (ab 25. August 2003)

Dr.  Gerd Placke, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa)

Ludwig Pot t, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband

Helga Salzmann, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland

Viola Seeger,  Robert Bosch Stiftung

Prof.  Dr.  Klaus Sieveking,  Universität Bremen

Uwe Slüter, Jugendhaus Düsseldorf (Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr und

Projektgruppe Freiwilligendienste des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement)

Dr.  Christ ian Staffa, Aktion Sühnezeichen

Wolfgang Suhr,  Bundesministerium der Finanzen (bis 25. August 2003)

Arndt Tempel ,  Bundesministerium der Finanzen (ab 25. August 2003)

Michael  Vol ler t ,  Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

Mitgl ieder in beratender Funktion:

Hans-Joachim Derra,  Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Dr.  Norber t  Schulz als ständiger Vertreter von Herrn Dr. Klaus-Georg Meyer-Teschen-

dorff, Bundesministerium des Innern

Peter Tobiassen,  Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus

Gewissensgründen

Gerl inde Zimmer,  Bundeskanzleramt
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Arbeitsgruppe „Zivildienst unter neuen Rahmenbedingungen“

Dieter Hackler, Bundesbeauftragter für den Zivildienst und Leiter der Projektgruppe

„Impulse für die Zivilgesellschaft“ im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend (Leitung)

Mitgl ieder:

Rober t  Antret ter, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinde-

rung 

Michael  Bergmann, Deutscher Caritasverband

Rainer Borcherding, Deutscher Naturschutzring – Schutzstation Wattenmeer –

Rainer Brückers, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 

Marion Ewer t,  Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Pfarrer  Ulr ich Finckh, Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer

aus Gewissensgründen 

Joachim Hagelskamp, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Angela Hofmann,  Bundesministerium der Finanzen

Prof.  Dr.  Dr.  h.c .  mult .  Knut Ipsen,  Präsident des Deutschen Roten Kreuzes a. D.

(ständiger Vertreter: Ronald Berthelmann, Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat)

Dr.  Alexander Jehn,  Hessisches Kultusministerium

Thomas Knöbelspies , Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland

Ursula Krickl ,  Deutscher Städte- und Gemeindebund

Christ iane Moll ,  Kommissariat der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin –

Wolfgang Sannwaldt,  Bundesministerium der Verteidigung

Roland Dummer als ständiger Vertreter von Wilhelm Walzik, Bundesministerium für

Gesundheit und Soziale Sicherung

Peter Weis ,  Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz

Dr.  Manfred Wienand, Deutscher Städtetag

Oberkirchenrat Wolfgang Wild,  Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land

Mitgl ieder in beratender Funktion:

Hans-Joachim Derra, Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Dietmar Peiker t ,  Leiter des Bundesamtes für den Zivildienst

Bernhard Schmidt, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Bernd Zander,  Bundesministerium des Innern

Gerl inde Zimmer,  Bundeskanzleramt
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Arbeitsaufträge der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen

Die Kommission hat sich ihre Aufträge selbst gegeben (Beschlüsse der Kommission vom 

20. Mai und vom 4. November 2003). Die entsprechenden Beschlussvorschläge wurden vom

Projektmanagement vorbereitet.

Aufgabe der Kommission
Auf der Grundlage der Ergebnisse früherer Kommissionen und Arbeitsgruppen, abgeschlos-

sener Studien und Pilotprojekte sollten die gemeinsamen und die ggf. besonderen Anliegen

der mit Freiwilligendiensten und Zivildienst befassten Institutionen in Bund, Ländern,

Gemeinden, Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen vor

dem Hintergrund sich verändernder gesellschaftlicher, demographischer und finanzieller

Rahmenbedingungen formuliert werden.

Daraus sollten Vorschläge für künftige Strukturen, Einsatzfelder, Zielgruppen, Finanzie-

rung, pädagogische Begleitung, öffentliche Anerkennung und rechtlichen Rahmen der

Freiwilligendienste und auch des Zivildienstes entwickelt werden.

Die Empfehlungen der Kommission sollten in ihren beiden Arbeitsgruppen „Perspektiven

und Aktivierung für Freiwilligendienste“ und „Zivildienst unter neuen Rahmenbedingun-

gen“ vorbereitet werden.

Mit Beschluss vom 4. November 2003 hat die Kommission das Projektmanagement gebeten,

auf der Grundlage der Berichte und Materialien der Arbeitsgruppen den Kommissionsbe-

richt zu entwerfen, die Empfehlungen der Arbeitsgruppen im Sinne eines Gesamtkonzepts

zu verbinden und dabei auch den nachfolgenden Fragenkatalog zu beantworten:

❙  Welche von der AG ZD beschriebenen, bisher im Zivildienst geleisteten Aufgaben erschei-

nen sozial- und gesellschaftspolitisch besonders erhaltenswert?

❙  Welche von der AG FWD beschriebenen Aufgabenfelder erscheinen gesellschafts- und

sozialpolitisch besonders förderungswert?

❙  Welche oben beschriebenen Aufgaben/Aufgabenfelder können nur durch Freiwilligen-

dienste bzw. bürgerschaftliches Engagement abgedeckt werden, um den Charakter und

die Kultur dieser Tätigkeiten zu erhalten?

❙  Könnten die gerade beschriebenen Aufgaben unter Berücksichtigung der demographi-

schen Entwicklung in den von der AG FWD beschriebenen Strukturen der („neuen“) gene-

rationsübergreifenden Freiwilligendienste erfüllt werden? Erscheint ein gleitender Struk-

turwandel dadurch möglich, dass Zivildienstplätze sukzessiv in Stellen für Freiwillige der

(„neuen“) generationsübergreifenden Dienste umgewandelt werden? Welche staatlichen

oder verbandlichen Metastrukturen erscheinen für Organisation und Finanzierung erfor-

derlich oder wünschenswert?

❙  Welcher privatrechtliche oder sozialrechtliche Schutz gegen Einsatzrisiken, welcher

Bestandsschutz, welcher Nachteilsausgleich und welche Anreize erscheinen im Hinblick
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auf die bereits bestehenden Regelungen für Pflicht-, Ersatz- und Freiwilligendienste unter

Einbeziehung des Europäischen Freiwilligendienstes für die („neuen“) generationsüber-

greifenden Freiwilligendienste erforderlich? Welche Harmonisierungsmöglichkeiten

bestehen?

❙  Könnte zumindest ein Teil der von der AG ZD skizzierten, durch eine Rückführung/den

Wegfall des Zivildienstes frei werdenden finanziellen Mittel aller bisher an der Finanzie-

rung des Zivildienstes Beteiligten unter Beachtung ihrer jeweiligen Finanzierungskompe-

tenzen für Aufbau und Durchführung der („neuen“) generationsübergreifenden Freiwilli-

gendienste verwandt werden? Welche staatlichen oder verbandlichen Metastrukturen

erscheinen für Organisation und Finanzierung erforderlich oder wünschenswert?

❙  Wie sind ggf. auch die bei einem Wegfall der Wehrpflicht entstehenden Nachwuchspro-

bleme für die in den §§ 13a, 13b Wehrpflichtgesetz, §§ 14, 14a Zivildienstgesetz geregelten

Ersatzdienste in dem Gesamtkonzept lösbar?

Die Antworten auf diese Fragen finden sich in den Kommissionsempfehlungen im Kapitel I

sowie im Ausblick auf ein Gesamtkonzept zum Strukturwandel und in der  Zusammenfas-

sung der Empfehlungen in Kapitel IV.

Auftrag der Arbeitsgruppe
„Perspektiven und Aktivierung für Freiwilligendienste“

Diese Arbeitsgruppe sollte die Perspektiven der gesetzlich geregelten Freiwilligendienste

und neuer generationsübergreifender Freiwilligeneinsätze entwerfen, und zwar vor dem

Hintergrund rechtlicher und finanzieller, individueller und institutioneller Rahmenbedin-

gungen, die jeweils in drei Schritten – Bestandsaufnahme, Analyse und Empfehlungen –

bearbeitet werden sollten. Insgesamt sieben Aspekte sollten in zwei thematisch zusammen-

hängenden Blöcken analysiert werden: Der erste Block umfasste die Gesichtspunkte Ziel-

gruppen, Flexibilisierung der Dienste und Einsätze, Aufgabenfelder unter Berücksichtigung

der Ergebnisse der Hartz-Kommission sowie der Erfahrungen und Modelle in anderen Län-

dern, der zweite Block die Aspekte Träger- und Versicherungsstrukturen sowie Qualifizie-

rung/Zertifizierung/Anerkennungskultur.

Auftrag der Arbeitsgruppe 
„Zivildienst unter neuen Rahmenbedingungen“

Von dieser Arbeitsgruppe sollten Empfehlungen sowohl für den Fall einer unveränderten

Wehrdienst- und Zivildienstdauer als auch für den Fall einer weiteren Verkürzung wie auch

für den Fall einer früheren oder späteren Abschaffung der Wehrpflicht und damit des Weg-

falls des Zivildienstes in der bisherigen Form erarbeitet werden. Erforderliche Arbeitsschrit-

te sollten eine Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Empfehlungen der Arbeitsgruppe

„Zukunft des Zivildienstes“ sowie Analysen und Schlussfolgerungen zu folgenden Fragen

sein:

❙  „Bedarf“ an Zivildienstleistenden unter den Aspekten sowohl der Wahrung der Wehrge-

rechtigkeit als auch der Finanzierbarkeit gemeinnütziger Dienstleistungen durch Sozial-

versicherungsträger/Steuerzahler sowie unter dem Aspekt eines auf dem Arbeitsmarkt

nicht abdeckbaren Bedarfs an gemeinnützigen Dienstleistungen.
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❙  Finanzieller Entlastungseffekt des Zivildienstes für die freie Wohlfahrtspflege, die Sozial-

versicherungsträger und für Bund, Länder und Gemeinden (Vergleich zur alleinigen

Kostentragung durch den Bund bei Wehrdienstleistenden) und Ermittlung des Netto-

Einsparpotenzials bei einer weiteren Verkürzung/einem Wegfall des Zivildienstes unter

Berücksichtigung von möglichen Verschiebungen in den Haushalten von Bund, Ländern,

Gemeinden, Sozialversicherungsträgern .

❙  Prognose der Zahl neuer Arbeitsplätze, die bei einer weiteren Verkürzung/einem Wegfall

des Zivildienstes entstehen, sowie der Zahl von Arbeitsplätzen, die infolge einer Verkür-

zung/eines Wegfalls des Zivildienstes ggf. wegfallen. 

❙  Sinnvolle Gestaltbarkeit des Zivildienstes und der Lebensplanung wehrpflichtiger junger

Männer/Abdeckbarkeit des Bedarfs der Beschäftigungsstellen an gemeinnützigen Dienst-

leistungen/Ausgleichbarkeit des finanziellen Entlastungseffekts des Zivildienstes bei jetzi-

ger Dienstdauer und bei einer weiteren Verkürzung des Zivildienstes auf 9 Monate/

6 Monate/unter 6 Monate/Wegfall des Zivildienstes.

❙  Rechtliche, organisatorische und finanzielle Möglichkeiten struktureller Veränderungen

des Zivildienstes mit Blick auch auf eine Verbindung des Zivildienstes mit („neuen“) Frei-

willigendiensten und bürgerschaftlichem Engagement/geringfügiger Beschäftigung. 

Zeitrahmen
Die Kommission „Impulse für die Zivilgesellschaft – Perspektiven für Freiwilligendienste

und Zivildienst in  Deutschland“ konstituierte sich am 20. Mai 2003, ihre beiden Arbeits-

gruppen traten erstmals am 18. bzw. 24. Juni 2003 zusammen. Ihre Zwischenberichte legten

sie zur 2. Kommissionssitzung am 4. November 2003 vor. Der Entwurf des vorliegenden

Kommissionsberichts wurde auf der Grundlage der beiden Abschlussberichte vom Pro-

jektmanagement gefertigt und der Kommission am 12. Dezember 2003 für deren 3. Sitzung

am 18. Dezember 2003 zugeleitet.  Er wurde mit wenigen Änderungen/Ergänzungen ein-

stimmig angenommen.
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Anhang C 
Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse und
Empfehlungen früherer Kommissionen und Arbeits-
gruppen 

Entwicklungsperspektiven und Handlungsempfehlungen zu
den Freiwilligendiensten als besonderen Formen des bürger-
schaftlichen Engagements

(Zusammenfassung aus Kapitel 4.3 des Berichts der Enquete-Kommission des Deutschen

Bundestages „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ vom 3. Juni 2002)

Aus der Perspektive der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-

ments“1 sind die Freiwilligendienste vor allem in ihren Möglichkeiten für  eine Stär-

kung der Bürgergesel lschaf t interessant. Dabei geht es insbesondere um die Pers-

pektive, jungen Frauen und Männern Möglichkeiten der Partizipation und Mitgestaltung in

der Gesellschaft zu eröffnen.

Unter dem Begriff der Freiwilligendienste werden verschiedene Tätigkeitsmodelle zusam-

mengefasst, die sich in ihren rechtlichen Grundlagen, ihren Finanzierungsmodalitäten und

in ihren Organisationsformen unterscheiden. Zu den Freiwilligendiensten gehören neben

den gesetzlich geregelten Freiwilligendiensten (freiwilliges soziales Jahr (FSJ) und freiwilli-

ges ökologisches Jahr (FÖJ)), auch die so genannten „längerfristigen Freiwilligendienste“ im

Ausland sowie der Europäische Freiwilligendienst (EFD). Ihre jugendpolit ische Bedeu-

tung besteht vor allem darin, dass sie jungen Frauen und Männern im Übergang zwischen

Jugendphase und Erwachsenenstatus Orientierungsmöglichkeiten für ihre Persönlichkeits-

entwicklung, insbesondere durch die Übernahme von gesellschaftlicher und sozialer Ver-

antwortung, sowie auch für ihre berufliche Entwicklung bieten. Diese „soziale Schule“ ist

Grundlage und Voraussetzung für den Erfolg der gesetzlich geregelten Freiwilligendienste

und erklärt u. a. deren hohe Akzeptanz bei jungen Frauen und Männern.

Mit dem FSJ -Förderungsänderungsgeset z vom Juni 2002 wurden wichtige Verbesse-

rungen der individuellen und institutionellen Rahmenbedingungen für die Freiwilligen-

dienste erreicht. So wurden die Einsat zfelder ausgeweitet, die zeit l ichen Min-

destdauern f lexibi l is ier t ,  das Mindestalter auf die Erfüllung der Vollzeitschulpflicht

reduziert (15) und die Möglichkeit des Angebots von Auslandsdiensten ausgeweitet.

Ferner wurde mit dem FSJ-Förderungsänderungsgesetz auch eine Ergänzung des Zivi l -

dienstgeset zes vorgenommen: Anerkannte Kriegsdienstverweigerer werden nicht zum

Zivildienst herangezogen, wenn sie sich zu einem mindestens zwölf Monate dauernden frei-

willigen Dienst nach den Gesetzen zur Förderung des FSJ oder FÖJ verpflichtet haben

(§  14c des Zivi ldienstgeset zes) .
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Um den Anreiz zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst weiter zu erhöhen, besteht aus

Sicht der Enquete-Kommission insbesondere bei folgenden Aspekten weiterer Handlungs-

bedarf:

❙  Benachtei l igungen in Ausbi ldung und Beruf auf grund der Teilnahme an

einem Freiwilligendienst sollten vermieden oder ausgeglichen werden. Es ist daher da-

rauf zu achten, dass die Teilnahme an einem Freiwilligendienst nicht zu beruflichen und

finanziellen Nachteilen führen darf (siehe Bundesausbildungsförderungsgesetz und Auf-

stiegsfortbildungsförderungsgesetz).

❙  Um eine stärkere Einbindung der Freiwilligendienste in die Bürgergesel lschaf t  zu

ermöglichen, sollten auch Engagementmöglichkeiten im Bereich der Stadtteilarbeit, in

Netzwerken, Bürgerbüros, Parteien oder Bürgerinitiativen, Eine-Welt-Gruppen und

Agenda-21-Initiativen möglich sein.

❙  Damit Freiwilligendienste im Ausland auch für kleine Träger attraktiver werden, müssen

neue Finanzierungsmodelle entwickelt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt haben

kleine Träger wegen geringer finanzieller Ressourcen besondere Finanzierungsprobleme

in diesem Bereich.

❙  In Zusammenarbeit mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten sollte nach Möglichkeiten

gesucht werden, einen ausreichenden sozialrechtlichen Schutz der Freiwilligen zu

gewährleisten und den Freiwilligenstatus verbindlich zu regeln – Unterschiede bei der

sozialrechtl ichen Absicherung der Freiwil l igen und dem Freiwil l igen-

status im FSJ und FÖJ (Ausland) und den Regelungen des Europäischen Freiwilligendien-

stes sollten nach Möglichkeit weitestgehend harmonisiert werden.

❙  Abschließend hat die Enquete-Kommission die Frage aufgeworfen, inwieweit neben den

bereits bestehenden Strukturen auch Freiwil l igendienste für  andere Alters-

gruppen, z. B. Erwerbstätige oder Rentner/Rentnerinnen, zu ermöglichen und ggf. adä-

quate Rahmenbedingungen durch ein entsprechendes Bundesgesetz zu schaffen sind.



Robert Bosch Stiftung

Robert Bosch Stiftung GmbH

Heidehoferstr. 31

70184 Stuttgart

Postfach 10 06 28

70005 Stuttgart

„Jugend erneuert Gemeinschaft“ – Manifest für Freiwilligen-
dienste in Deutschland und Europa (Zusammenfassung)

Eine 1997 von der Robert Bosch Stiftung einberufene unabhängige Kommission von jungen

Bundestagsabgeordneten und Experten veröffentlichte das Manifest 1998. 

1. Forderungen
Möglichkeit für alle Jugendlichen, sich für ein Jahr für sich und andere zu engagieren. Ange-

bote für benachteiligte Jugendliche. Dienste von Wohnortnähe bis zum europäischen Aus-

land. Einsatz von Jugendlichen in international gemischten Gruppen.

2. Argumente
❙  Stärkung der Bürgergesellschaft, Lernorte für Gemeinsinn.

❙  Engagementbereitschaft von Jugendlichen aufnehmen und Gelegenheit zur Teilhabe

und Verantwortungsübernahme bieten.

❙  Solidarität der Generationen durch Investitionen in die Jugend sichern.

❙  Lebenschancen Jugendlicher durch Schlüsselqualifikationen verbessern.

❙  Integration in Deutschland und Europa, interkulturelles Lernen stärken.

3. Konzept
❙  Vielfältige Einsatzfelder bei freien/öffentlichen Trägern und gemeinwesenbezogenen

Unternehmen. Neue Einsatzprofile, auch für neue Berufsfelder und Tätigkeit jenseits der

Erwerbsarbeit. 

❙  Breite Trägerlandschaft. Keine Großorganisation. Neben bestehenden Diensten vor allem

lokale Strukturen. Zertifizierung von Trägern und Tätigkeitsfeldern.

❙  Kompetenzerwerb des Freiwilligen zertifizieren. Differenzierte Bonussysteme.

❙  Persönliche Begleitung der Freiwilligen durch Mentoren.

❙  Grundausstattung der Freiwilligen per Gutschein (490 €). Sonstige Trägerkosten aus ein-

satzfeldspezifischer öffentlich-privater Mischfinanzierung. Anschlussfähigkeit an andere

Finanzierungssysteme (Sozialhilfe, Mittel der Arbeitsverwaltung).

❙  „Stiftung für Freiwilligendienste“ auf Bundesebene für Koordinierung. Kapitalaufbau aus

Privatisierungserlösen, öffentlichen und privaten Mitteln. 

❙  Pilotphase (2 Jahre): Aufbau „Förderfonds Freiwilligendienste“. 10.000 zusätzliche Freiwil-

ligenplätze – Grundausstattung 58 Mio €. Aufbauphase (5 Jahre): Aufbau von 100.000 Plät-

zen – 580 Mio €.
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❙  Bundesrahmengesetz zur Regelung von Freiwilligenstatus, Versicherung, steuer-, arbeits-

und aufenthaltsrechtlichen Fragen, Kindergeld, Kompetenz- und Aufgabenverteilung,

Finanzierung. Europakompatibilität. Berücksichtigung der zahlenmäßigen Ausbaufähig-

keit der Dienste.

Im Ergebnis ihrer Erfahrungen aus der Praxisförderung wie des weitergeführten gesell-

schaftlichen Diskurses verfolgt die Robert Bosch Stiftung inzwischen einen gegenüber dem

Manifest erweiterten Ansatz. Da es ihr in erster Linie um die Stärkung von Freiwilligendiens-

ten als Form des bürgerschaftlichen Engagements geht, betrachtet sie ältere Menschen

ebenso als Zielgruppe wie Jugendliche. Gegenüber der vor allem in Auslandsdiensten übli-

chen mindestens 12-monatigen Dauer sollten im Inland die Einsatzzeiten bei aller Abgren-

zung zu gelegentlicher ehrenamtlicher Arbeit variabler gestaltet werden. Die obige Zusam-

menfassung orientiert sich ausschließlich am Text von 1998, in dem diese Positionen noch

nicht enthalten sind, siehe  http://www.bosch-stiftung.de/download/02050200_

manifest_freiwilligendienste_.pdf
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Empfehlungen der vom BMFSFJ eingerichteten Arbeitsgruppe
„Zukunft des Zivildienstes“ vom 14. September 20002

– Zusammenfassung –

Keine grundsät zl iche Neustrukturierung wegen der Dienst zeit verkür-

zung auf  10 Monate

Mit der ab 2002 greifenden moderaten Verkürzung des Zivildienstes auf 10 Monate lässt sich

der Zivildienst grundsätzlich in den bisherigen Strukturen weiter durchführen. Dennoch

sind Veränderungen notwendig und wünschenswert, um den Ertrag des Zivildienstes nicht

nur für die nächsten Jahre zu sichern, sondern auch Ansätze zu schaffen, wertvolle Aufga-

benfelder des Zivildienstes, die zugleich wichtige Lernfelder für junge Menschen sind, auch

unabhängig vom Zivildienst in seiner Abhängigkeit von der allgemeinen Wehrpflicht auf-

zubauen.

Veränderungen in der Einberufungspraxis

Anerkannte Kriegsdienstverweigerer sind aufgefordert, sich selbst eine Zivildienststelle zu

suchen. Die sog. Einverständniserklärung der Zivildienststelle und des Zivildienstpflichti-

gen (EKL) ist dann Grundlage der Einberufung durch das Bundesamt für den Zivildienst.

Bedingt durch die Lebenssituation der jungen Männer (Schulabschluss und geplantes Studi-

um bzw. geplante Berufsausbildung nach Ende des Zivildienstes) kommt es zwangsläufig zu

Schwankungen bei den monatlichen Einberufungszahlen: Die Zahlen in den Sommermona-

ten sind hoch gegenüber niedrigen Zahlen vom Spätherbst bis zum Frühling. Im Zusam-

menhang mit der unterjährigen Dienstzeit von 10 Monaten können dadurch in allen Ein-

richtungen und Diensten mit hoher Beschäftigtenzahl von ZDL, insbesondere in der

Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung, in den ambulanten Diensten und im

Umweltschutz Versorgungslücken entstehen.

Gleichwohl ist die EKL unbedingt zu erhalten. So kann weiterhin auf die Lebensplanung der

jungen Männer Rücksicht genommen und auch den Belegungswünschen der einzelnen

Zivildienststellen grundsätzlich Rechnung getragen werden.

Auch die 1999 eingeführte Selbststeuerung der Einberufungen durch die Verbände hat sich

als geeignetes Element erwiesen, sowohl die Interessen der zivildienstpflichtigen jungen

Männer als auch die Interessen der Zivildienststellen, die hilfebedürftige Menschen zu

betreuen haben, zum Ausgleich zu bringen. Sie bedarf weiterer Optimierung:

In den Monaten, in denen bislang niedrige Einberufungszahlen angefallen sind, sollten

durch gezielte Vorankündigungspraxis unter Einführung von verbindlichen Vorankündi-

gungsterminen und weitere Steuerungsmaßnahmen größere Einberufungszahlen erreicht

werden. Bei der Einplanung ist aber auch darauf zu achten, dass über die reine Dienstdauer

hinausgehende Zeitverluste für die Zivildienstpflichtigen vermieden werden. Die Termine

werden so gesetzt, dass eine Studienaufnahme ohne unzumutbare Zeitverluste möglich

bleibt und Arbeitslosen durch unverzügliche Einberufung geholfen werden kann. 

Ableistung des Zivi ldienstes in Abschnit ten

Da bei der Durchführung des Zivildienstes die Kontinuität gerade im Dienst am Menschen
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im Vordergrund steht, dürfte die Ableistung des Dienstes in Abschnitten eher die Ausnahme

sein. Da aber aus Sicht Zivildienstpflichtiger und aus der Sicht der Beschäftigungsstellen

möglicherweise ein Dienst in Blöcken interessant sein könnte, sollte diese Option auch für

den Zivildienst nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden (zwischenzeitlich erledigt durch

den neuen § 24 Abs. 2 Satz 4 ZDG; zum Stichtag 1. August 2003 haben 56 junge Männer von dieser

Möglichkeit Gebrauch gemacht).

Beibehaltung von Einweisung,  Einführung und Begleitung;  

F lexibi l is ierung

Grundsätzlich hat sich das derzeitige System im Bereich Anleitung und Begleitung in der

Praxis bewährt, sodass die Fortsetzung für die Zukunft vorgeschlagen wird. Im Rahmen der

Fürsorgeverpflichtung sollen die staatlichen Instanzen dafür sorgen, dass auch Zivildienst-

leistende, die ihren Dienst in einer nicht verbandsangehörigen Dienststelle leisten, weiter-

hin auch fachspezifisch eingeführt werden können.

Den Vorschlag, die Einführung der Zivildienstleistenden nach § 25a ZDG zur Kompensation

einer weiteren Verkürzung des Zivildienstes zu streichen, hält die Arbeitsgruppe für den

falschen Weg. Diese Sichtweise verkürzt den Zivildienst auf reine Einsatzzeiten und ver-

kennt, dass Einweisung, Einführung und Begleitung Garanten eines funktionierenden Zivil-

dienstes sind. Flexibilisierungen (z. B. ein Dienst in Blöcken) und Verdichtungen werden für

den Bereich der fachspezifischen Einführung ggf. in Verbindung mit dem Einweisungs-

dienst für sinnvoll erachtet.

FSJ  und FÖJ sowie neuer „Anderer Dienst  im Inland“ als  Zivi ldienstaus-

nahmen

Aus Sicht vieler Dienststellen ist eine Mitarbeitszeit von 12 bis 15 Monaten erstrebenswert,

für die andere Wege als eine Verlängerung des Zivildienstes gefunden werden müssen.

In bestimmten Einsatzfeldern des Dienstes am Menschen, aber auch im Umweltschutz dient

die Ergänzung des Zivildienstes durch den Aufbau von freiwilligen Diensten der Bereithal-

tung eines wichtigen Lernfeldes für junge Männer, die als Kriegsdienstverweigerer aus

Gewissensgründen anerkannt wurden. Dieser Weg, der bürgerschaftliches Engagement

einübt und fördert, sollte zielstrebig beschritten werden. Die Geldmittel, die heute für den

Zivildienst verausgabt werden, sollen erhalten bleiben  und – soweit sie nicht für den Zivil-

dienst gebraucht werden – zur Förderung von freiwilligen Diensten verwendet werden.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt zu prüfen, wie es gelingen kann, im Zusammenwirken mit den

Ländern, dass das FSJ und das FÖJ zum Erlöschen der Pflicht, Zivildienst zu leisten, führt (zwi-

schenzeitlich erledigt durch den neuen § 14c ZDG).

Die Arbeitsgruppe schlägt darüber hinaus vor, ein neues Modell eines freiwilligen Dienstes

zu entwickeln, der als „Anderer Dienst im Inland“ wie der bereits existierende „Andere

Dienst im Ausland“ zum Erlöschen der Pflicht, Zivildienst zu leisten, führt. Dieser neu zu

gestaltende Dienst soll als Baustein für ein neu zu entwickelndes Gesamtkonzept von Frei-

willigendiensten im Rahmen eines Freiwilligengesetzes dienen. Entsprechend empfiehlt

die Arbeitsgruppe die Übernahme der Bestimmungen des „Anderen Dienstes im Inland“ für

den „Anderen Dienst im Ausland“ nach § 14b ZDG. Die genauere Ausgestaltung dieses

Dienstes einschließlich eines Kriterienkataloges für die Anerkennung von Trägern und For-
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men der Beschäftigung ist gemeinsam mit den Dachorganisationen der potenziellen Träger

solcher Dienste zu erarbeiten.

Finanzierung des „Anderen Dienstes im Inland“

Der Bund übernimmt die Kosten für die soziale Absicherung entsprechend der der Zivil-

dienstleistenden (Heilfürsorge, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung). Für Qualifi-

zierungsmaßnahmen gewährt der Bund Aufwandszuschüsse.

Die Kosten für ein angemessenes Taschengeld, Verpflegung, Arbeitskleidung und – soweit

erforderlich – Unterkunft werden von der Beschäftigungsstelle übernommen. 

Keine Einführung einer al lgemeinen Dienstpfl icht als  Ersat z für  den

Zivi ldienst

Die von verschiedenen Seiten vorgeschlagene Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht

als Ersatz für den Zivildienst wird abgelehnt. Die allgemeine Dienstpflicht ist mit unserer

Verfassung und internationalen Abkommen, die die Bundesrepublik Deutschland unter-

zeichnet hat, unvereinbar. Sie konterkariert die Bemühungen aller Bundesregierungen, das

freiwillige Engagement für den sozialen und ökologischen Bereich gerade auch in der jun-

gen Generation zu fördern.

Keine Konversion des Zivi ldienstes in Arbeit splät ze

In bestimmten Bereichen könnte die Konversion des Zivildienstes in Arbeitsplätze ein inte-

ressanter und wünschenswerter Weg sein. Allerdings setzt dieser Ansatz voraus, dass die

staatlichen Haushaltsmittel für den Zivildienst grundsätzlich zur Subventionierung des

Arbeitsmarktes im sozialen und ökologischen Bereich zur Verfügung stehen, was nicht der

Fall ist.
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Bericht der Kommission „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft
der Bundeswehr“ an die Bundesregierung vom 23. Mai 20003

– Auszug aus den Empfehlungen zur Beibehaltung der Wehrpflicht und
zur Umgestaltung des Wehrdienstes in einen Auswahl-Wehrdienst –

„Wehrreform“ und Streitkräf teumfang

9.  Die Kommission hat die Vorteile und die Nachteile von Freiwilligen- und Wehrpflicht-

Streitkräften eingehend erörtert. Ihre Empfehlung zur Wehrreform beruht auf Prüfungen

der staatsbürgerlichen, verfassungsrechtlichen und sicherheitspolitischen Voraussetzun-

gen. Eine drastisch verkleinerte Bundeswehr hätte den Übergang auf ein reines Freiwilli-

gensystem nahe gelegt. Die Kommission ist aber der Meinung, dass sich die künftige Bun-

deswehr nicht ausschließlich auf Freiwillige stützen kann. Angesichts andauernder äußerer

Ungewissheiten sollte die Struktur der Streitkräfte flexibel ausgelegt sein und über Auf-

wuchspotenzial und Regenerationsfähigkeit verfügen. Wehrpflichtige werden weiterhin

gebraucht – wenn auch in deutlich kleinerer Zahl als bisher. Die Friedensstärke der Bundes-

wehr sollte sich an einem Richtwert von 240.000 Soldaten orientieren.

Die Kommission empfiehlt, einen Grundwehrdienst von 10 Monaten beizubehalten und die

Einberufung von Grundwehrdienstleistenden künftig am kleiner gewordenen Bedarf der

Streitkräfte zu orientieren. In der Praxis bedeutet das einen Auswahl-Wehrdienst4. Wer die-

sen Dienst leistet, soll dafür eine höhere Kompensation erhalten.

Schwerpunkte

10. Damit die Bundesregierung den genannten Zielen in der Sicherheits- und Verteidigungs-

politik näher kommen kann, empfiehlt die Kommission den folgenden Katalog von Maß-

nahmen:

1. …

2. …

3. Reduzierung der Fr iedensstärke der Streitkräfte auf einen Richtwert von 240.000

Soldaten einschließlich 30.000 Grundwehrdienstleistender pro Jahr bei einer Wehrdienst-

dauer von 10 Monaten.

Option B:  Streitkräf te mit  Wehrpfl ichtigen

92. ...

93. Die Wehrpflicht ist ein tiefer Eingriff in die Freiheitsrechte des Staatsbürgers. Sie findet

ihre Rechtfertigung darin, dass der Staat seiner Pflicht zum Schutz der Grund- und Freiheits-

rechte nur mithilfe der Bürger nachkommen kann. Dienst aufgrund der Wehrpflicht und

individueller Grundrechtsanspruch stehen so in einem engen Zusammenhang. Da die

Wehrpflicht nicht einen Dienst schlechthin, sondern den Wehrdienst zum Inhalt hat, for-
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dert eine verfassungsmäßig gestaltete Wehrpflicht, dass die eingezogenen Soldaten

tatsächlich eine militärisch sinnvolle Funktion haben. Bei der Festlegung der militärischen

Funktion haben die politisch Verantwortlichen einen weiten Handlungsspielraum. Auch

eine mögliche, zeitlich in weiter Ferne vermutete Gefahr kann zur Rechtfertigung genügen.

Der Staat ist seinen Bürgern gegenüber zu weitsichtiger Risikovorsorge verpflichtet.

94. ...

95. ...

96. ...

97. Praxis der Einberufung

Bereits heute liegt der militärische Bedarf der Bundeswehr an Wehrpflichtigen niedriger als

die Zahl der verfügbaren jungen Männer; mit den kommenden Jahrgängen wird sich diese

Entwicklung noch verstärken. Mit der Begründung, nur durch die möglichst vollständige

Ausschöpfung eines Jahrgangs könne die Wehrgerechtigkeit gewahrt werden, wird die

Lösung zumeist darin gesucht, die Wehrdienstausnahmen auszuweiten und die Wehr-

dienstdauer zu verkürzen, damit alle verfügbaren jungen Männer zum Wehrdienst oder

zum Zivildienst einberufen werden können.

Die Kommission hält es für bedenklich, an dieser Praxis festzuhalten. Das Verfahren läuft

entweder darauf hinaus, den Umfang der Streitkräfte nicht nach militärischen Erfordernis-

sen, sondern nach der Stärke der Geburtsjahrgänge zu bestimmen, oder aber das Aufkom-

men durch möglichst viele Wehrdienstausnahmen zu begrenzen. Mit dem einen wird die

Wehrpflicht ihres Sinnes entleert, mit dem anderen wird die Wehrgerechtigkeit zum

Schein. Wer an der Wehrpflicht als Institution festhalten will, kann beides nicht wollen.

98. Deshalb ist die Kommission zu der Überzeugung gelangt, dass für den Fall der Beibehal-

tung der Wehrpflicht eine grundsätzliche Umorientierung unumgänglich ist: Nicht die

Stärke der Geburtsjahrgänge, sondern der Bedarf der Streitkräfte muss künftig darüber ent-

scheiden, wie viele zum Wehrdienst verfügbare und bereite junge Männer tatsächlich ein-

berufen werden. Das bedeutet, dass künftig jährlich sehr viel weniger Wehrpflichtige ihren

Dienst in den Streitkräften ableisten werden als heute – nach den Berechnungen der Kom-

mission je nach Wehrdienstdauer rund 30.000 Soldaten bei 10-monatigem Grundwehr-

dienst oder etwa 50.000 Soldaten bei 6-monatigem Grundwehrdienst.

Bei einem solchen Auswahl-Wehrdienst wird das Gebot der Wehrgerechtigkeit nicht des-

halb verletzt, weil andere junge Männer desselben Jahrgangs weder Wehr- noch Zivildienst

leisten. Auch wenn als Folge einer bedarfsorientierten Einberufung künftig nur ein kleiner

Teil der für den Wehrdienst verfügbaren jungen Männer herangezogen wird und viele

andere womöglich überhaupt keinen Dienst leisten, ändert das nichts an der Geltung der

allgemeinen Wehrpflicht. Sie enthält die Verpflichtung aller Männer in den in Betracht

kommenden Altersgruppen, einer Einberufung zu folgen und Wehrdienst zu leisten, soweit

nicht gesetzlich bestimmte Ausnahmen bestehen. Eine Pflicht des Staates, diese jungen

Männer nach Maßgabe ihrer Jahrgangsstärke alle einzuberufen, ist mit der allgemeinen
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Wehrpflicht nicht verbunden. Nur die allgemeine Schulpflicht korrespondiert mit der staat-

lichen Pflicht zur Bereitstellung der für alle ausreichenden Schulkapazitäten. Die Einberu-

fung zum Wehrdienst aber erfolgt nicht im Interesse der Wehrpflichtigen, sondern richtet

sich ausschließlich nach dem militärischen Bedarf für ihren Dienst.

99. Diesen Bedarf durch Einberufung nur eines Teils der verfügbaren Wehrpflichtigen zu

decken, verstößt nicht gegen den Grundsatz der Wehrgerechtigkeit. Zwar werden die Her-

angezogenen ihre Beanspruchung als besonders belastend empfinden, wenn sie erleben,

dass viele andere der Wehrpflicht tatsächlich nicht genügen müssen. Diese Situation aber

kann den Staat nicht verpflichten, entweder seinen Bedarf an Wehrpflichtigen zu ignorie-

ren und alle vom Dienst freizustellen oder ohne Rücksicht auf diesen Bedarf alle einzuzie-

hen. In diesem Falle wäre hinter dem ersten an Jahrgangszahlen orientierten Anschein

einer Gerechtigkeit die tatsächlich allen Betroffenen zugefügte Wehrungerechtigkeit deut-

lich greifbar. Die Praxis ihres Dienstes würde nämlich den Einberufenen die Überzeugung

vermitteln, dass sie nicht wirklich gebraucht werden, sondern ihre Zeit und Kraft der Wah-

rung eines bloßen Prinzips opfern. Eine solche Lösung müsste das Gerechtigkeitsempfinden

der Wehrdienstleistenden in denkbar gröbster Weise verletzen und zugleich die Akzeptanz

der Wehrpflicht in der Gesellschaft zerstören. Es kommt vielmehr darauf an, dem Empfin-

den ungerechter Benachteiligung bei den Eingezogenen dadurch vorzubeugen, dass die

Auswahlentscheidungen ersichtlich am quantitativen und qualitativen Bedarf der Streit-

kräfte orientiert sind und von jeglichen sachfremden Erwägungen freigehalten werden.

100. Das Gebot der Wehrgerechtigkeit bleibt bestehen. Es sollte jedoch nicht länger als

Durchschleusen möglichst vieler Wehrpflichtiger verstanden, sondern auch durch Vergü-

tung und Vergünstigung für Dienende angestrebt werden. Eine Sonderbelastung für Nicht-

einberufene lehnt die Kommission ab. Sie befürwortet stattdessen, die Attraktivität des

Grundwehrdienstes zu erhöhen, Wehrdienstleistenden bessere Einstiegsmöglichkeiten in

Studium und Beruf zu eröffnen und den Wehrsold so zu bemessen, dass er dem heutigen

Sold für FWDL entspricht. Dieser Weg, Wehrgerechtigkeit anzustreben, erscheint angemes-

sener als die militärisch nicht begründbare Belastung eines gesamten Jahrgangs. Er wird

bereits erfolgreich bei einigen Bündnispartnern praktiziert.

101. ...

102. ...

103. Die Kommission ist sich bewusst, dass sowohl ein vollständiger Fortfall der Wehrpflicht

als auch die Einführung eines Auswahl-Wehrdienstes schwerwiegende Konsequenzen für

den Zivildienst haben. Deren Ausmaß wird bei einer Entscheidung für den Auswahl-Wehr-

dienst davon abhängen, wie das Verfahren für die Anerkennung von Kriegsdienstverweige-

rern künftig gestaltet wird ...
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Abweichendes Votum des Kommissionsmitgl ieds Ipsen zum Auswahl -

Wehrdienst

Die Entscheidung der Kommission, einen Auswahlwehrdienst zu empfehlen, nach dem nur

noch allenfalls ein Viertel der tauglichen Wehrpflichtigen eines Geburtsjahrgangs zum

Grundwehrdienst einberufen wird, halte ich aus folgenden Gründen für verfassungswidrig:

1. bis 9. ...

10. Der Auswahlwehrdienst erschiene mir allein als zeitlich klar begrenzte Lösung und unter

der Voraussetzung annehmbar, dass er explizit als Erprobungs- und Übergangslösung

gekennzeichnet wird, die mit einem terminierten Entwicklungsplan verbunden ist, der sei-

nerseits auf eine verfassungsmäßige Lösung ausgerichtet ist. Ein Auswahlwehrdienst auf

unabsehbare Zeit aber verstößt gegen die Wehrgerechtigkeit.“
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Rechtliche Würdigung der Möglichkeit einer Einführung einer 
allgemeinen Dienstpflicht für junge Frauen und Männer

1. Zusammenfassung

Eine allgemeine Dienstpflicht für junge Frauen und Männer, z. B. durch Erstreckung der

Wehrdienstpflichtigkeit auf Frauen oder die Einführung einer Pflicht zur Ableistung eines

sozialen oder ökologischen Jahres1 für Männer und Frauen, könnte nur nach einer vorange-

gangenen Verfassungsänderung eingeführt werden. Einer Einführung durch einfaches

Gesetz stehen die Art. 12 Abs. 2 GG und Art. 12a GG entgegen.

Mit der Einführung eines ökologischen oder sozialen Jahres, soweit sich dieses nicht auf Situa-

tionen beschränkt, in denen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft durch Notstände oder

Katastrophen bedroht wird, würde die Bundesrepublik jedoch gegen ihre völkerrechtlichen

Verpflichtungen aus Art. 4 Abs. 2 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-

freiheiten (EMRK) und aus Art. 8 Abs. 3 a.) des Internationalen Paktes über bürgerliche und

politische Rechte (IPbürgR) verstoßen. Im Einklang mit diesen Verträgen stünde lediglich eine

Einführung der Wehrpflicht einschließlich Wehrersatzpflicht für Frauen und Männer.

2. Möglichkeiten einer Einführung durch einfaches Gesetz

Nach Art. 12 Abs. 2 Halbsatz 1 GG darf niemand zu einer bestimmten Arbeit gezwungen wer-

den. Dieser Grundsatz kennt nur die in Art. 12 Abs. 2 Halbsatz 2 GG, Art. 12 Abs. 3 GG und 

Art. 12a GG geregelten Ausnahmen.

2.1  Art. 12a Abs. 3 bis 6 GG, Art. 12 Abs. 3 GG
Die in Art. 12a Abs. 3 bis 6 GG und Art. 12 Abs. 3 GG enthaltenen Ausnahmen ermächtigen

den Gesetzgeber nur zur Auferlegung von Dienstpflichten im Hinblick auf besondere Situa-

tionen – den Verteidigungsfall bzw. den Spannungsfall (Art. 12a Abs. 3 bis 6 GG) und die

gerichtliche Anordnung einer Freiheitsstrafe (Art. 12 Abs. 3 GG). Sie kommen damit von

vornherein nicht als Grundlage für die Auferlegung einer allgemeinen Dienstpflicht im

oben beschriebenen Sinne in Betracht.

2.2  Art. 12a Abs. 1 und Abs. 2 GG
Die in Art. 12a Abs. 1 und Abs. 2 GG geregelten Ausnahmen – Dienst in den Streitkräften, im

Bundesgrenzschutz, in einem Zivilschutzverband und Wehrersatzdienst – sind zwar nicht

auf bestimmte Situationen beschränkt, beziehen sich nach ihrem Wortlaut jedoch nur auf

Männer. Abs. 1 spricht ausdrücklich von Männern, Abs. 2 von Kriegsdienstverweigerern,

wofür nach Abs. 1 nur Männer in Betracht kommen. Der Wortsinn dieser Vorschriften steht

also einer Erstreckung der dort geregelten Pflichten auf Frauen entgegen. 
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Etwas anderes ergibt sich nicht aus Art. 3 Abs. 2 oder Abs. 3 GG. Denn Art. 12a GG verdrängt

als speziellere ebenfalls Verfassungsrang besitzende Norm Art. 3 GG.2 Auch ein Verstoß der

Beschränkung der Wehrpflicht auf Männer gegen die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3

GG3 würde nicht eine automatische Erstreckung der Wehrpflicht oder eine Ermächtigung

des Gesetzgebers, eine solche Erstreckung einzuführen, zur Folge haben, sondern nur den

Wegfall der Wehrpflicht für Männer.4

Eine Erstreckung der in Art. 12a Abs. 1 und 2 GG angesprochenen Pflichten auf Frauen könn-

te sich aus Vorgaben des EG-Rechts ergeben. 

Denn das EG-Recht genießt nicht nur Anwendungsvorrang vor einfachem nationalen

Recht, sondern bis zur Grenze des Art. 79 Abs. 3 GG auch vor dem Grundgesetz.5 Das

bedeutet: Sollte Gemeinschaftsrecht eine Erstreckung der in Art. 12a Abs. 1 und 2 GG gere-

gelten Pflichten auf Frauen fordern und stünde diese Forderung ihrerseits nicht im

Widerspruch zu Art. 79 Abs. 3 GG, dann müssten die deutschen Staatsorgane dem vorran-

gigen Gemeinschaftsrecht Folge leisten, indem sie die in Art. 12a Abs. 1 und 2 GG angeord-

nete Beschränkung auf Männer ignorieren und auch Frauen zu diesen Diensten heranzie-

hen. 

Voraussetzung hierfür ist, wie erwähnt, dass das Gemeinschaftsrecht eine solche Einbezie-

hung der Frauen tatsächlich fordert. 

Für die Wehrpflicht, also die erste der drei in Art. 12a Abs. 1 GG angesprochenen Pflichten,

hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) diese Frage jüngst verneint.6

Die Entscheidung der Bundesrepublik, ihre Verteidigung mit einer auf Männer beschränk-

ten Wehrpflicht zu sichern, sei eine Entscheidung über die militärische Organisation der

Streitkräfte, auf die das Gemeinschaftsrecht keine Anwendung finde.7

Ob dies gleichermaßen für die beiden anderen in Art. 12a Abs. 1 GG geregelten, sich auf den

Bundesgrenzschutz und Zivilschutzverbände beziehenden Dienstpflichten zuträfe, ist zwei-

felhaft. Denn im Kern handelt es sich dabei um polizeiliche Aufgaben.8

Diese Frage kann indes unbeantwortet bleiben. Zum einen macht der Gesetzgeber derzeit

keinen Gebrauch von der in Art. 12a Abs. 1 Variante 2 und 3 GG liegenden Ermächtigung:

Eine gleichwertig neben der Wehrpflicht stehende Bundesgrenzschutz- oder Zivilschutz-
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2 Vgl. BVerfGE 12, 45 (52 f.); BVerfG-K, NJW 2002, S. 1709 (1710); Kokott, in: Sachs, GG3, Art. 12a Rn. 4; Scholz, in:
Maunz/Dürig, GG (2001), Art. 12a Rn. 37; Heun, in: Dreier, GG, Art. 12a Rn. 36; Gubelt, in: von Münch/Kunig, GG5,
Art. 12a Rn. 26; Sachs, NWVBl. 2000, S. 405 (410).

3 Einen solchen bejaht Ekart, DVBl. 2001, S. 1171 (1179).
4 So auch Ekart, DVBl. 2001, S. 1171 (1171).
5 Vgl. BVerfGE  37, 271 (279 f.); 73, 339 (374 ff.); zuletzt bestätigt durch BVerfGE 102, 147 (160 ff.).
6 Vgl. EuGH, NJW 2003, S. 1379 f. - Dory.
7 Vgl. EuGH, NJW 2003, S. 1379 (1380) - Dory. Anders hat es der EuGH noch bei der Frage, ob Frauen auch der frei-

willige Zugang zum Dienst mit der Waffe versperrt werden kann, gesehen (vgl. EuGH, NJW 2000, S. 497 [497 f.]-
Kreil; S. 499 [499 f.] - Sirdar).

8 Vgl. Scholz, in: Maunz/Dürig, GG (2001), Art. 12a Rn. 56 für den Bundesgrenzschutz und Rn. 75 für den Zivil-
schutz.



verbandsdienstpflicht gibt es gegenwärtig nicht.9 Zum anderen könnte ein Verstoß sol-

cher auf Männer beschränkter Dienstpflichten gegen hier allein in Betracht kommende

gemeinschaftsrechtliche Grundsätze der Gleichbehandlung von Männern und Frauen

auf zweierlei Weise behoben werden: durch Erstreckung der Dienstpflicht auf Frauen

oder durch die komplette Abschaffung der Dienstpflicht. Ersteres würde eine Vorgabe des

Grundgesetzes – die Beschränkung der genannten Dienstpflichten auf Männer –

berühren, Letzteres nur eine Entscheidung des einfachen Gesetzgebers – das

Gebrauchmachen von der ihm in Art. 12a GG eingeräumten Ermächtigung. Kann der

Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts aber durchgesetzt werden, ohne in der

Sache vom Grundgesetz abzuweichen, so ist diese – auch aus grundrechtlicher Perspekti-

ve – weniger einschneidende Variante zu wählen. Folglich würde auch ein Verstoß der

Dientspflichtbeschränkung auf Männer gegen gemeinschaftsrechtliche Gleichbehand-

lungsgebote weder zu einer automatischen Erstreckung der Dienstpflicht auf Frauen

führen noch zu einer Ermächtigung des Gesetzgebers, eine solche durch einfaches Gesetz

zu bewirken.

2.3 Art. 12 Abs. 2 Halbsatz 2 GG
Nach Art. 12 Abs. 2 Halbsatz 2 GG kann der Gesetzgeber10 Frauen und Männern Dienstpflich-

ten auferlegen, wenn diese herkömmlich sind. Herkömmlich in diesem Sinne ist eine

Dienstpflicht, wenn sie bereits geraume Zeit bestanden hat und im Rechtsbewusstsein tradi-

tioneller Bestandteil der Pflichtenordnung ist.11 Hierzu gezählt werden die in vielen Gemein-

den bestehenden Hand- und Spanndienste sowie die Feuerwehr- und die Deichschutz-

pflicht.12 Die genannten Pflichten dürfen zwar der technischen Entwicklung angepasst

werden, sodass „z. B. herkömmliche Spanndienste, die ihrem Ursprung nach nur für das Hal-

ten von Zugtieren in Betracht kamen, gegenwärtig auch von Kraftfahrzeughaltern gefor-

dert werden“ können.13 Doch auch dann sind die im Rahmen eines sozialen oder ökologi-

schen Jahres zu erbringenden Tätigkeiten noch so weit von diesen traditionellen Pflichten

entfernt, dass sie nicht als „herkömmlich“ bezeichnet werden können. 

Man könnte freilich überlegen, ob der auf der Grundlage des Art. 12a Abs. 2 GG seit mehre-

ren Jahrzehnten praktizierte Zivildienst dazu geführt hat, dass die hiervon erfassten Tätig-

keiten inzwischen „herkömmlich“ im Sinne des Art. 12 Abs. 2 GG geworden sind. Ist dies zu

bejahen, dann wäre die Einführung eines Zivildienstes für Männer und Frauen denkbar.

Denn das Merkmal der „Herkömmlichkeit“ steht einer vom Grundsatz der Lastengleichheit

gebotenen Erweiterung des traditionellen Kreises der Pflichtigen nicht entgegen.14
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9 Vgl. für die Zivilschutzverbandspflicht Heun, in: Dreier, GG, Art. 12a Rn. 19; Kokott, in: Sachs, GG3, Art. 12a Rn. 15;
Scholz, in: Maunz/Dürig, GG (2001), Art. 12a Rn. 73; für die Bundesgrenzschutzpflicht Scholz, in: Maunz/Dürig, GG
(2001), Art. 12a Rn. 55; Gornig, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG4, Art 12a Rn. 53. Die Bundesgrenzschutz-pflicht
könnte durch einen Beschluss des Bundestages nach Art. 3 BGSNeuRegG (BGBl. I 1994, S. 2978) freilich wieder
aufleben.

10 Zum Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage vgl. Scholz, in: Maunz/Dürig, GG (1981), Art. 12 Rn. 485, 490; Tet-
tinger, in: Sachs, GG3, Art. 12 Rn. 154.

11 Vgl. Scholz, in: Maunz/Dürig, GG (1981), Art. 12 Rn. 486; Tettinger, in: Sachs, GG3, Art. 12 Rn. 155.
12 Diese Pflichten wurden ausdrücklich von den an der Schaffung des Grundgesetzes Beteiligten als Beispiele

genannt (vgl. v. Doemming/Füßlein/Matz, JöR n.F. 1 [1951], S. 1 [135]).
13 Vgl. Scholz, in: Maunz/Dürig, GG (1981), Art. 12 Rn. 486.
14 Vgl. BVerfGE  92, 91 (111 f.); Scholz, in: Maunz/Dürig, GG (1981), Art. 12 Rn. 486.



Problematisch an einer solchen Begründung der Herkömmlichkeit ist jedoch, dass sie sich

letztlich über den Willen des verfassungsändernden Gesetzgebers hinwegsetzt. Dieser wollte

mit der Einfügung des Art. 12a GG den einfachen Gesetzgeber eben nicht nur dazu ermächti-

gen, die in Art. 12a Abs. 1 und Abs. 2 GG genannten Dienstpflichten einzuführen, sondern diese

Ermächtigung zugleich auf die Inpflichtnahme von Männern beschränken. Diese verfassungs-

rechtlich verankerte Beschränkung würde man im Widerspruch zu Art. 79 Abs. 1 Satz 1 und

Abs. 2 GG zur Disposition des einfachen Gesetzgebers stellen, wenn man letztlich allein auf-

grund der Tatsache, dass dieser von der Ermächtigung des Art. 12a Abs. 1 und Abs. 2 GG längere

Zeit Gebrauch macht, die dort genannten Pflichten zu „herkömmlichen“ sich auf Männer und

Frauen erstreckenden Pflichten im Sinne des Art. 12 Abs. 2 GG werden ließe.

Die von Art. 12 a GG erfassten Pflichten dürfen also – auch wenn sie lange praktiziert wurden

– nicht als herkömmliche Pflichten im Sinne des Art. 12 Abs. 2 GG aufgefasst werden.

Eine inhaltlich dem Zivildienst entsprechende Dienstpflicht für Frauen und Männer lässt

sich also auch nicht auf der Grundlage des Art. 12 Abs. 2 GG einführen.

2.4  Ergebnis
Damit bleibt es bei dem Verbot des Art. 12 Abs. 2 Halbsatz 1 GG. Eine Einführung einer allge-

meinen Dienstpflicht für junge Frauen und Männer durch einfaches Gesetz ist folglich nicht

möglich.15

3. Möglichkeiten einer Einführung durch Verfassungs-
änderung

Eine Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Frauen und Männer ist dem-

nach, wenn überhaupt, nur nach vorheriger Änderung des Grundgesetzes möglich. 

3.1 Grenzen des Art. 79 Abs. 3 GG
Auch dieser Weg ist jedoch versperrt, soweit eine solche Dienstpflicht im Widerspruch zur

Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG stünde.

Man könnte in diesem Zusammenhang die Frage aufwerfen, ob eine Frauen und Männer glei-

chermaßen betreffende allgemeine Dienstpflicht im Widerspruch zum von Art. 79  Abs. 3 GG

geschützten Menschenwürdegehalt des Gleichheitsgrundsatzes16 steht. Denn Letzterer gebie-

tet es,  nicht nur Gleiches gleich, sondern auch Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ver-

schieden zu behandeln.17 Dass Frauen im Unterschied zu Männern Kinder gebären oder auch

heute noch typischerweise Mehrfachbelastungen durch Hausarbeit, Kinderbetreuung und

Beruf ausgesetzt sind und bereits deshalb ohnehin im sozialen und beruflichen Leben gegen-
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16 Vgl. BVerfGE  84, 90 (121); 94, 12 (34); Maunz/Dürig, in: Maunz/Dürig, GG (1960), Art. 79 Rn. 42; Bryde, in: von

Münch/Kunig, GG5, Art. 79 Rn. 36.
17 Vgl. BVerfGE  71, 255 (271); 103, 242 (258).



91Übersicht

➔ ➔

Anhang D

über Männern benachteiligt sind, könnten nun Umstände sein, die nicht nur eine unterschied-

liche Belastung von Männern und Frauen rechtfertigen,18 sondern sie sogar gebieten.19

Hiergegen spricht jedoch, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) schon bei der Frage,

ob eine Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG durch den einfachen Gesetzgeber vorliegt, diesem

einen beträchtlichen Gestaltungsspielraum einräumt und nicht nachprüft, ob dieser die

zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden hat: Es sei grundsätzlich

„Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, welche Elemente der zu ordnenden – nie in allen

Elementen verschiedenen oder gleichen – Lebensverhältnisse er dafür als maßgebend

ansieht, sie gleich oder verschieden zu behandeln“. Art. 3 Abs. 1 GG sei erst verletzt, „wenn

sich ein vernünftiger, aus der Natur der Sache sich ergebender oder sonstwie einleuchten-

der Grund für die vom Gesetzgeber vorgenommene Differenzierung oder Gleichbehand-

lung nicht finden lässt“. Dies sei „nur dann der Fall, wenn es der Gesetzgeber versäumt hat,

tatsächliche Gleichheiten oder Ungleichheiten der zu ordnenden Lebensverhältnisse zu

berücksichtigen, die so bedeutsam sind, dass sie bei einer am Gerechtigkeitsdenken orien-

tierten Betrachtungsweise beachtet werden müssen“.20 Ob die oben erwähnten Umstände

nach diesen Maßstäben eine im Vergleich zu Männern unterschiedliche Behandlung im

Hinblick auf die Auferlegung einer allgemeinen Dienstpflicht nicht nur rechtfertigen, son-

dern geradezu erzwingen, erscheint äußerst zweifelhaft, zumal sich auch argumentieren

ließe, dass eine Verschonung von Frauen die überkommene Rollenverteilung zu deren

Nachteil geradezu verfestigt.21 Nimmt man nun hinzu, dass der Gestaltungsspielraum des

verfassungsändernden Gesetzgebers noch beträchtlich größer ist als der des einfachen

Gesetzgebers,22 weil ja nicht Art. 3 GG als solcher von Art. 79 Abs. 3 GG erfasst wird, sondern

nur sein Menschenwürdegehalt, dann können jedenfalls aus gleichheitsrechtlichen

Gesichtspunkten keine Einwände aus Art. 79 Abs. 3 GG gegen die Einführung einer allge-

meinen, junge Frauen und Männer gleichermaßen betreffenden Dienstpflicht hergeleitet

werden.

Ebenso wenig wie der egalitäre Menschenwürdegehalt steht der freiheitliche Menschen-

würdegehalt von vornherein der Einführung weiterer Dienstpflichten als der in den Art. 12

Abs. 2, 3 und Art. 12a GG erwähnten entgegen.23 Es kann zwar nicht übersehen werden, dass

gerade totalitärer, die Menschenwürde missachtende Regime gern aufgrund volkswirt-

schaftlicher oder erzieherischer Motive allgemeine Arbeitspflichten auferlegen. Jedoch 

liegen – wie die Entstehungsgeschichte zeigt – Art. 12 Abs. 2 GG volkswirtschaftliche Motive

zugrunde24 und Art. 12 Abs. 3 GG erzieherische25. Dies spricht dagegen, dass der Verfassungs-

geber die Auferlegung von Dienstpflichten aufgrund solcher Motive als schlechthin mit der

Menschenwürde unvereinbar angesehen hat. Auch wurde im Rahmen der bei der Schaf-

18 Ihn als Rechtfertigungsgrund bemühend Raasch, KJ 33 (2000), S. 248 (258 ff.); ablehnend Sachs, NWVBl. 2000,
S. 405 (412 f); Gornig, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG4, Art. 12 a Rn. 25; in einem anderen Kontext auch 
BVerfGE  92, 91 (112).

19 Vgl. Incesu, Vorgänge 34 (1995), S. 14 (15 f.).
20 Vgl. BVerfGE 71, 255 (271); 103, 242 (242).
21 Vgl. BVerfGE 92, 91 (112); Ekart, DVBl. 2001, S. 1171 (1178 f.); Sachs, NWVBl. 2000, S. 405 (412); Kokott, in: Sachs, GG3,

Art. 12a Rn. 7.
22 Vgl. Sachs, NWVBl. 2000, S. 405 ( 411).
23 Kritischer in dieser Hinsicht Köhler, ZRP 1995, S. 140 (143 f.); Incesu, Vorgänge 34 (1995), S. 14 (18).
24 Vgl. v. Doemming/Füßlein/Matz, JöR n.F. 1 (1951), S. 1 (134).
25 Vgl. v. Doemming/Füßlein/Matz, JöR n.F. 1 (1951), S. 1 ( 134).



fung des Grundgesetzes immer wieder aufflammenden Diskussion, ob man Art. 12 Abs. 2 GG

auf herkömmliche Dienstpflichten begrenzen solle oder nicht, nicht ein einziges Mal das

Argument ins Feld geführt, nur eine Beschränkung auf herkömmliche Dienstpflichten trage

der Menschenwürde hinreichend Rechnung.26

Dass die Menschenwürdegarantie der Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für jun-

ge Frauen und Männer nicht schlechthin entgegensteht, bedeutet freilich noch nicht, dass

sich aus Art. 79 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG keinerlei Grenzen für die Ein-

führung von neuen Dienstpflichten ergeben. So würde – um ein extremes Beispiel zu bilden –

eine zeitlich unbegrenzte Arbeitspflicht, die den Einzelnen zeit seines Lebens zwingt, seine

Arbeitskraft vollständig dem „Gemeinwohl“ zur Verfügung zu stellen und die jede denkba-

re Tätigkeit umfassen kann, diesen „zum Objekt, zu einem bloßen Mittel, zur vertretbaren

Größe“ degradieren und somit seine Menschenwürde missachten27. Dem Einzelnen muss

ein letzter unantastbarer Bereich menschlicher Freiheit verbleiben. Abgesehen von diesen

Grenzen ist der verfassungsändernde Gesetzgeber jedoch nicht durch Art. 79 Abs. 3 GG an

der Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Frauen und Männer gehindert.

Sollte der verfassungsändernde Gesetzgeber diese Dienstpflicht nicht vollständig selbst

regeln, sondern in Anlehnung an das Regelungssystem des Art. 12a GG den einfachen

Gesetzgeber zu ihrer Einführung ermächtigen, so müsste er, falls er eine bundeseinheitliche

Regelung wünscht, dem Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz für die Ein-

führung eines ökologischen oder sozialen Jahres zuweisen. Denn auf Art. 73 Nr. 1 GG könnte

sich der Bundesgesetzgeber nur bei einer Erstreckung der in Art. 12a Abs. 1 GG genannten

Pflichten auf Frauen stützen, nicht aber bei der Einführung eines ökologischen oder sozia-

len Jahres. Auch eine Subsumtion unter eine oder mehrere der in Art. 74 GG genannten

Materien der konkurrierenden Gesetzgebung dürfte nicht möglich sein, abgesehen davon,

dass hier noch die Voraussetzungen der Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG erfüllt

sein müssten.

3.2 „Grenzen“ des EG-Rechts
Ferner sollte der verfassungsändernde Gesetzgeber bei der Einführung einer solchen

Dienstpflicht den Vorgaben des EG-Rechts Rechnung tragen. Zwar würde ein Verstoß gegen

solche Vorgaben nicht zur Nichtigkeit der Verfassungsänderung führen. Er würde dieser

jedoch wegen des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts die praktische Wirksam-

keit nehmen. Die Frage ist allerdings, ob Vorschriften des Gemeinschaftsrechts überhaupt

einer Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Frauen und Männer entgegen-

stünden. Diese Frage ist im Ergebnis zu verneinen.

Könnte man die Anwendbarkeit der Richtlinie 76/207/EWG zur Verwirklichung des Grund-

satzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen vielleicht noch bejahen, weil durch

eine Dienstpflicht der „Zugang zur Beschäftigung ... und ... zur Berufsausbildung“
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26 Vgl. v. Doemming/Füßlein/Matz, JöR n.F. 1 (1951), S. 1 ( 133 ff.).
27 Vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG (2003), Art. 1 Abs. 1 Rn. 33; ferner zur Objektformel als Test für das Vorliegen

einer Verletzung der Menschenwürde BVerfGE 27, 1 (6); 30, 1 (25 f.); 45, 187 (228); 50, 166 (175); 87, 209 (228);
Bryde, in: von Münch/Kunig, GG5, Art. 79 Rn. 33.



(Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie) verzögert wird, so lässt sich jedenfalls eine Pflicht zur geringeren

Inanspruchnahme von Frauen zum Zwecke des Ausgleichs spezifischer Frauen betreffender

Nachteile, wie sie bereits oben bei Art. 79 Abs. 3 GG diskutiert wurde, aus ihr nicht ableiten.

Denn nach Art. 2 Abs. 3 und Abs. 4 der Richtlinie steht das in Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie statu-

ierte Diskriminierungsverbot solchen Ausgleichsvorschriften nicht entgegen. Diese Aus-

nahmevorschriften wären überflüssig, wenn die ihnen zugrunde liegenden Sachverhalte

bereits bei der Frage des Vorliegens einer Gleichbehandlung nach Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie

zu berücksichtigen wären. Spezifische Frauen betreffende Nachteile können also eine positi-

ve Diskriminierung gegenüber Männern rechtfertigen, sie begründen jedoch keine Pflicht

zur Ungleichbehandlung mit der Folge, dass eine Gleichbehandlung ein Verstoß gegen die

Richtlinie wäre.

3.3 „Grenzen“ aus Art. 4 Abs. 2 EMRK und Art. 8 Abs. 3 a.) IPbürgR
Die Einführung einer allgemeinen, Männer und Frauen gleichermaßen betreffenden

Dienstpflicht könnte jedoch im Hinblick auf Art. 4 Abs. 2 EMRK und Art. 8 Abs. 3 a.) IPbürgR,

die – wie Art. 12 Abs. 2 GG – Zwangs- oder Pflichtarbeit grundsätzlich verbieten, problema-

tisch sein.

Zwar haben weder die EMRK noch der IPbürgR, die innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land „nur“ den Rang eines einfachen Bundesgesetzes haben, Anwendungsvorrang vor dem

Grundgesetz. Eine im Widerspruch zu ihren Vorgaben stehende Verfassungsänderung wür-

de also weder rechtlich noch praktisch unwirksam sein. Jedoch würde sie umgekehrt auch

nichts an der aus diesen Verträgen resultierenden völkerrechtlichen Verpflichtung der Bun-

desrepublik ändern. Die Bundesrepublik würde also auf völkerrechtlicher Ebene vertrags-

brüchig werden, wenn sie ihrer Verfassung einen diesen Verträgen widersprechenden

Inhalt gäbe.

Die Europäische Menschenrechtskommission (EKMR) und der Europäische Gerichtshof für

Menschenrechte (EGMR) haben den Begriff der Zwangs- oder Pflichtarbeit teilweise ein-

schränkend dahingehend ausgelegt, dass nur solche Dienste darunter fallen, die ungerecht

unterdrückend oder mit vermeidbaren Härten verbunden sind bzw. unverhältnismäßig

und übermäßig belastend wirken.28 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte

(EGMR) hat das Vorliegen von Zwangs- oder Pflichtarbeit mit der Begründung verneint, dass

die fragliche Verpflichtung nicht unverhältnismäßig und übermäßig belastend sei. Auf der

Grundlage dieser Kriterien ist zweifelhaft, ob ein ökologisches oder soziales Jahr überhaupt

Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne des Art. 4 Abs. 2 EMRK ist. 

Problematisch an den Kriterien des „ungerecht unterdrückenden“ Charakters oder der „ver-

meidbaren Härte“ ist jedoch, dass sie die Ausnahmeregelungen des Art. 4 Abs. 3 EMRK in

weitem Maße überflüssig machen.29 Denn eine Dienstleistung, die z. B. verlangt wird, wenn

Notstände oder Katastrophen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen (Art. 4

Abs. 3 c.) EMRK), wäre in aller Regel schon nicht „ungerecht unterdrückend“ bzw. vermeid-

bar hart. Bei näherer Betrachtung zeigt sich denn auch, dass diese Kriterien in Fallgestaltun-
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28 Vgl. EKMR, EuGRZ 1975, S. 51 (51 f.); 1975, S. 47 (48); EGMR, EuGRZ 1985, S. 477 (481 ff.); Frowein / Peukert, EMRK2,
Art. 4 Rn. 6 ff.

29 In diesem Sinne auch Köhler, ZRP 1995, S. 140 ( 142).



gen entwickelt wurden, in denen es – wie z. B. bei der Tätigkeit des Pflichtverteidigers – um

Pflichten ging, die Folge eines frei gewählten Berufes waren. Die Tatsache, dass der in die

Pflicht Genommene der Pflicht durch Wahl eines anderen Berufs hätte ausweichen können,

lässt es hier als gerechtfertigt erscheinen, Zwangs- oder Pflichtarbeit nur dann zu bejahen,

wenn weitere Kriterien, wie etwa ein „ungerecht unterdrückender“ Charakter, hinzu-

treten.30 Bei einem ökologischen bzw. sozialen Pflichtjahr hingegen ist dies nicht gerecht-

fertigt: Hier hat der Verpflichtete keine Möglichkeit, der Dienstpflicht auszuweichen. 

Deshalb handelt es sich bei diesen Dienstpflichten um „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne

des Art. 4 Abs. 2 EMRK, auch wenn sie keinen „ungerecht unterdrückenden Charakter“

haben sollten.

Diese Pflichten sind damit nur zulässig, wenn sie unter eine der in Art. 4 Abs. 3 EMRK

genannten Ausnahmen fallen. Der in Art. 4 Abs. 3 EMRK geregelte Ausnahmenkatalog

umfasst Arbeiten im Falle der Freiheitsentziehung (Art. 4 Abs. 3 a), Dienstleistungen militäri-

scher Art und im Falle der Dienstverweigerung an ihre Stelle tretende Ersatzdienste (Art. 4

Abs. 3 b), Dienstleistungen, die verlangt werden, wenn Notstände oder Katastrophen das

Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen, (Art. 4 Abs. 3 c) und Dienstleistungen, die

zu den normalen Bürgerpflichten gehören (Art. 4 Abs. 3 d). Damit ist eine allgemeine Dienst-

pflicht für junge Frauen und Männer – abgesehen vom Wehrdienst und vom Wehrersatz-

dienst (Art. 4 Abs. 3 b) – nur möglich für den Fall von das Leben oder das Wohl der Gemein-

schaft bedrohenden Notständen oder Katastrophen (Art. 4 Abs. 3 c) und für den Fall, dass es

sich um „normale“ Bürgerpflichten handelt (Art. 4 Abs. 3 d). Das Tatbestandsmerkmal „nor-

mal“ wird dabei ähnlich ausgelegt wie das „herkömmlich“ in Art. 12 Abs. 2 GG: Als Beispiele

werden wiederum Hand- und Spanndienste, die Feuerwehrdienstpflicht und die Deich-

schutzpflicht genannt.31 Ein ökologisches oder soziales Jahr fällt nicht hierunter.

Die Einführung eines ökologischen oder sozialen Pflichtjahres stünde im Widerspruch zu

Art. 4 Abs. 2 EMRK.32

Dasselbe gilt im Hinblick auf den IPbürgR. Die dort in Art. 8 Abs. 3 b.) und c.) geregelten Aus-

nahmetatbestände gehen nicht über die in Art. 4 Abs. 3 EMRK geregelten hinaus.

Mit der EMRK und dem IPbürgR wäre also nur die Einführung einer allgemeinen Wehr-

pflicht einschließlich Ersatzdienstpflicht für Frauen und Männer vereinbar. Neuartige

Dienstpflichten ließen sich nur für die eng begrenzten Fälle von Notständen und Katastro-

phen, die das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen, einführen. 

3.4 Ergebnis
Eine allgemeine Dienstpflicht für Frauen und Männer könnte nach vorangegangener Verfas-

sungsänderung eingeführt werden. Sie würde jedoch  gegen Art. 4 Abs. 2 EMRK und Art. 8

Abs. 3 IPbürgR verstoßen, soweit es sich nicht nur um die Einführung der Wehr- und Wehrer-

satzpflicht für Frauen, sondern etwa um ein ökologisches oder soziales Pflichtjahr handelt. 
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31 Vgl. Frowein / Peukert, EMRK2, Art. 4 Rn. 16; Meyer-Ladewig, EMRK, Art. 4 Rn. 6.
32 So auch Köhler, ZRP 1995, S. 140 ( 142 f.); tendenziell auch Incesu, Vorgänge 34 (1995), S. 14 ( 18); Griese, Forum

Recht 2001, S. 11 (11 f.).
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